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SPD/Grüne/FDP: Ergebnisse der Sondierungsgespräche veröffentlicht 

Die drei Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben am 15.10.2021 

die erfolgreiche Beendigung ihrer Sondierungsgespräche verkündet. Gleichzeitig 

haben sie die schriftlich festgehaltenen Ergebnisse dieser ersten Gesprächsrun-

de zur Anbahnung einer Regierungskoalition veröffentlicht. 

Das Abschlusspapier enthält in dem Kapitel „Zukunftsinvestitionen und nachhalti-

ge Staatsfinanzen“ auf Seite 10/11 die folgenden drei Absätze zu diversen Steu-

erthemen: 

„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung 

werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der 

globalen Mindestbesteuerung einsetzen. 

Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum 

Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. 

Der Konjunktur wollen wir einen Schub durch Superabschreibungen geben für 

Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Wir wollen Steuerbürokratie 

spürbar verringern, beispielsweise durch höhere Schwellenwerte und volldigi-

talisierte Verfahren. 

Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir den 

Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Sub-

ventionen und Ausgaben überprüfen.“ 

Darüber hinaus befindet sich auf Seite 7/8 die Aussage, dass die Mitarbeiterkapi-

talbeteiligung durch die weitere Anhebung des Freibetrags attraktiver gemacht 

werden soll. Außerdem sollen zur Finanzierung von Erleichterungen beim Erwerb 

selbst genutzten Wohneigentums „steuerliche Schlupflöcher beim Immobiliener-

werb von Großkonzernen (Share Deals)“ geschlossen werden (vgl. Seite 9). 

Insgesamt bergen die Aussagen und Vorhaben der drei politischen Parteien kei-

ne Überraschungen. Erfreulich ist der weitgehende Verzicht auf Steuererhöhun-

gen im Kernbereich des Steuerrechts. Allerdings fehlt auch die Abschaffung des 

(verbleibenden) Solidaritätszuschlags. Vorstellbar wäre allerdings eine Integration 

in den Einkommensteuertarif. 

Wichtig ist, dass der Beginn von Koalitionsverhandlungen damit noch nicht bestä-

tigt ist: Über die Aufnahme der Gespräche soll bei den Grünen ein kleiner Partei-

tag entscheiden, der am Sonntag zusammenkommen soll. Die FDP will ihre Par-

teigremien dem Vernehmen nach am Montag befragen. Bei der SPD soll der Par-

teivorstand bereits heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen be-

schließen. 

Sobald dann solche Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, stellt sich die 

Frage, ob bspw. die SPD eine Mitgliederbefragung durchführt, wodurch sich die 

Wahl des Bundeskanzlers sowie die anschließende Einsetzung der Regierung – 

möglicherweise auch bis ins nächste Jahr – verzögern könnte. 
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EuGH: Dokumentation der Ausübung des Zuordnungswahlrechts 

Anlässlich zweier Vorlageverfahren des BFH (vgl. TAX WEEKLY # 04/2020) hat 

sich der EuGH in seinem Urteil vom 14.10.2021 (C-45/20 bzw. der verbundenen 

Rechtssache C-46/20) mit den Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit 

dem Vorsteuerabzug aus gemischt verwendeten Gegenständen auseinanderge-

setzt. 

Bei gemischt, privat und unternehmerisch, genutzten Gegenständen hat der Un-

ternehmer ein Wahlrecht, ob er diese insgesamt, teilweise oder gar nicht seinem 

umsatzsteuerrechtlichen Unternehmen zuordnet – mit entsprechenden Folgewir-

kungen für den Vorsteuerabzug. Nach der bisherigen Rechtsprechung des 

V. Senats des BFH und der Auffassung der Finanzverwaltung gelten hierbei fol-

gende Maßgaben: Die Zuordnungsentscheidung ist eine innere Tatsache, die 

erst durch äußere Beweisanzeichen erkennbar wird. Die Geltendmachung des 

Vorsteuerabzugs ist regelmäßig ein gewichtiges Indiz für, die Unterlassung des 

Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz gegen die Zuordnung eines Ge-

genstands zum Unternehmen. Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuord-

nung zum Unternehmen, könne diese nicht unterstellt werden. Die Zuordnungs-

entscheidung zum Unternehmen erfordere eine zeitnahe Dokumentation; die für 

das Finanzamt erkennbare Zuordnungsentscheidung müsse spätestens bis zum 

Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung erfol-

gen.  

In den Vorlageverfahren wollte der XI. Senat des BFH klären lassen, ob das Uni-

onsrecht dieser Rechtsauffassung entgegensteht. 

Der EuGH bestätigt in seinem Urteil, dass es grundsätzlich nicht unionsrechts-

widrig ist, dem Steuerpflichtigen in solchen Fällen eine Frist für die Dokumentati-

on seiner Zuordnungsentscheidung zu setzen und, sofern die Finanzverwaltung 

bis zum Ablauf dieser Frist nicht in die Lage versetzt wird, eine solche Zuordnung 

festzustellen, den Vorsteuerabzug zu verwehren. In diesen Fällen könne dann 

unionsrechtskonform von einer Zuordnung des Gegenstands zum Privatvermö-

gen ausgegangen werden.  

Der EuGH begründet dies auf Basis seiner bisherigen Rechtsprechung und der 

Differenzierung zwischen den materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerab-

zug und den formellen Anforderungen diesbezüglich. Die Zuordnung des bezo-

genen Gegenstands zum Unternehmen des Steuerpflichtigen gehöre zu den ma-

teriellen Voraussetzungen; sie begründet das Recht auf den Vorsteuerabzug. Al-

lerdings setze die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie diesbezüglich nicht voraus, 

dass eine ausdrückliche Entscheidung über die Zuordnung getroffen und mitge-

teilt werde. Auch könne ein im Besteuerungszeitraum unterbliebener Vorsteuer-

abzug per se nicht den Schluss erlauben, dass der Steuerpflichtige die Gegen-

stände gerade nicht seinem Unternehmen zugeordnet habe. Insofern müssen die 

nationalen Gerichte prüfen, ob aus der Gesamtheit der Gegebenheiten des Aus-

gangsverfahrens auf eine solche Zuordnung geschlossen werden könne.  

Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit des Verlusts des Rechts auf Vorsteuerabzug 

leitet der EuGH sodann aber aus den formellen Vorgaben der Mehrwertsteuer-
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Systemrichtlinie ab: Hiernach sei das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich in 

dem Zeitraum auszuüben, in dem es entstanden ist; die Richtlinie schließe es 

daher nicht aus, dass Steuerpflichtige ihre Zuordnungsentscheidung, der Steuer-

verwaltung mitteilen müssen, indem sie die entsprechenden Abzüge in ihren 

fristgerecht eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. Jahreserklärung 

vornehmen. 

Allerdings stellt der EuGH klar, dass diese Vorgaben an die Dokumentation einer 

Zuordnung nur dem Grundsatz nach unionsrechtskonform sind, im Weiteren aber 

im Hinblick auf deren Verhältnismäßigkeit einer weiteren Überprüfung bedürfen. 

Denn die Vornahme der Zuordnungsentscheidung sei die materielle Vorausset-

zung für den Vorsteuerabzug, deren Mitteilung an die Steuerverwaltung hingegen 

lediglich die formelle Voraussetzung für dessen Ausübung. Einerseits könne nach 

ständiger Rechtsprechung des EuGH der Verstoß gegen formelle Anforderungen 

grundsätzlich nicht zum Verlust des Rechts auf Vorsteuerabzug führen. Aller-

dings würde es auch dem Grundsatz der Rechtssicherheit widersprechen, wenn 

der Steuerpflichtige seine steuerliche Lage gegenüber der Finanzverwaltung un-

begrenzt lange offenhalten könnte. Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit sei in-

sofern zwar durch die nationalen Gerichte – hier den BFH – vorzunehmen, je-

doch weist der EuGH auf die nach seinem Verständnis wichtigen Überlegungen 

hin: Hätte die Finanzverwaltung anstelle der Ausschlussfrist nicht auch andere 

Sanktionen als „mildere Mittel“ gegen den Steuerpflichtigen einsetzen können, 

z.B. verwaltungsrechtliche Geldstrafen für die verspätete Kundgabe der Zuord-

nung bzw. verstößt möglicherweise die gesetzlich vorgesehene Abgabefrist von 

5 Monaten für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung nach § 149 AO (die BFH-

Verfahren betreffen die Streitjahre 2014 und 2015) an sich gegen den Grundsatz 

der Rechtssicherheit?  

Für die Praxis gilt es nunmehr den Ausgang der beiden Verfahren beim BFH ab-

zuwarten. Zwar hat der EuGH zu den vom BFH vorgetragenen Zweifelsfragen 

umfassend Stellung genommen. Jedoch hat der EuGH dem BFH zugleich im 

Hinblick auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung auch aufgezeigt, welche anderweiti-

gen Kriterien gegen die derzeitigen Vorgaben für die Dokumentation der Zuord-

nungsentscheidung sprechen könnten. Unternehmer, die von ablehnenden Ent-

scheidung der Finanzverwaltung in derartigen Fällen betroffen sind, sollten über-

legen, ob diese Veranlagungsverfahren offen gehalten werden sollen. 

 

BFH: Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off"- Er-

tragsteuerliche Folgen für den inländischen Privatanleger 

Der BFH hat mit Urteil vom 01.07.2021 (VIII R 9/19) und einigen im Wesentlichen 

inhaltsgleichen Urteilen entschieden, dass die Aktienzuteilung im Rahmen eines 

US-amerikanischen „Spin-Off“ an private Kleinanleger nicht zu einem steuer-

pflichtigen Kapitalertrag führt. § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist auch auf ausländi-

sche Vorgänge anwendbar, die bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung der 

Abspaltung nach deutschem Recht entsprechen. 
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Der Kläger hielt Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesell-

schaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in 

Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt und das Unternehmenskundengeschäft 

der HPI auf ihre US-amerikanische Tochterkapitalgesellschaft Hewlett-Packard 

Enterprise Company (HPE) übertragen worden war, erhielten die Aktionäre für 

eine alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen 

die HPI im Rahmen eines sog. "Spin-Off" Aktien der HPE zu. Diese buchte die 

Bank des Klägers in dessen Depot ein. Der Kläger war nunmehr im selben Ver-

hältnis an beiden Gesellschaften – der HPI und HPE – beteiligt. Das Finanzamt 

behandelte die Aktienzuteilung beim Kläger als steuerpflichtigen Kapitalertrag. 

Das Finanzgericht gab der hiergegen gerichteten Klage statt. 

Der BFH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz und wies die Revision des 

Finanzamts zurück. Eine steuerneutrale Zuteilung von Aktien nach § 20 Abs. 4a 

Satz 7 EStG sei auch bei einem US-amerikanischen "Spin-Off" möglich. Voraus-

setzung sei, dass die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des 

§ 123 Abs. 2 UmwStG erfüllt seien. Denn in diesem Fall gebiete die Kapitalver-

kehrsfreiheit eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische 

Vorgänge.  

Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG sei typusorientiert 

auszulegen. Danach sei in Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensüber-

gang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich (entgegen BMF-

Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz. 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 

11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz. 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" 

i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG sei, dass die Übertragung der Vermögenswer-

te in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und 

gegen die Übertragung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolge. 

Rechtsfolge der Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG sei, dass die Einbu-

chung der aufgrund des „Spin-Off“ erhaltenen Aktien im Depot des Klägers nicht 

zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag geführt habe. Erst im Zeitpunkt einer 

späteren Veräußerung der Aktien der HPE bzw. HPI seien etwaige Veräuße-

rungsgewinne zu versteuern. 

 

BFH: Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-

Kapitalgesellschaft – steuerneutrale Kapitalmaßnahmen i.S. des § 20 

Abs. 4a EStG – Nachweis der Einlagenrückgewähr im Steuerfestsetzungs-

verfahren des Anteilseigners  

Der BFH hat mit Urteil vom 04.05.2021 (VIII R 14/20) und einem teilweise in-

haltsgleichen Urteil (VIII R 17/18) entschieden, dass die Zuteilung von Anteilen 

(Aktien) aus einer Unternehmensbeteiligung, die durch eine EU-

Kapitalgesellschaft an ihre Aktionäre veranlasst wird, zu steuerpflichtigen Ein-

künften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG führt. Die fehlende Möglichkeit einer indi-

viduellen Nachweiserbringung der Einlagenrückgewähr für die Anteilseigner einer 

EU-Kapitalgesellschaft in § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG sieht der BFH allerdings als 

unionsrechtlich bedenklich an.  
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Im Streitfall (VIII R 14/20) war der Kläger Aktionär der Vodafone Group PLC (Vo-

dafone). Die Vodafone war zu 100 % mittelbar an der Vodafone 4 Ltd. beteiligt, 

die wiederum Anteile an der Vodafone Americas Finance 1 hielt. Die Vodafone 4 

Ltd. veräußerte ihre Anteile an der Vodafone Americas Finance 1 an die Verizon 

Communications Inc. (Verizon) gegen Zahlung eines Geldbetrages sowie gegen 

Anteile an der Verizon. Anschließend wurden die Aktionäre der Vodafone in Form 

eines sog. „Return of Value“ an dem Veräußerungserlös beteiligt. Im Zuge des-

sen wurden dem Kläger 2014 (Streitjahr) Verizon-Aktien zugeteilt, die auf dessen 

Depot verbucht wurden. Das Finanzamt behandelte die Aktienzuteilung beim 

Kläger als steuerpflichtige Kapitaleinkünfte. Das Finanzgericht war der Auffas-

sung, dass die Zuteilung der Verizon-Aktien gem. § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG 

steuerneutral erfolgt sei und gab der Klage statt.  

Der BFH sah nun aber die Revision des Finanzamts als begründet an, hob die 

Vorentscheidung auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und 

Entscheidung an das Finanzgericht zurück.  

Die Zuteilung der Anteile stelle keine nach § 20 Abs. 4a EStG begünstigte Kapi-

talmaßnahme dar. Zum einen sei § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bei der im Streitfall 

erfolgten Anteilszuteilung mangels Vergleichbarkeit mit einer Abspaltung nicht 

einschlägig (vgl. hierzu auch den gesonderten Beitrag in diesem Newsletter zum 

BFH-Urteil vom 01.07.2021, VIII R 9/19). Dazu fehle es an einer Übertragung von 

Vermögensteilen gegen Gewährung von Anteilen des übernehmenden Rechts-

trägers an die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers. Zum anderen 

scheide auch eine steuerneutrale Behandlung der Anteilszuteilung nach § 20 

Abs. 4a Satz 5 EStG aus, da die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags im Streit-

fall möglich gewesen sei. Eine Unmöglichkeit der Ermittlung in diesem Sinne sei 

nicht bereits deshalb unwiderleglich zu vermuten, weil die Anteile von einer aus-

ländischen Gesellschaft zugeteilt wurden (entgegen des BMF Schreibens vom 

18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz. 111). Denn der Wortlaut der im Streitjahr an-

wendbaren Norm unterscheide nicht zwischen in- und ausländischen Sachverhal-

ten. Dieser Auffassung stehe auch die Änderung des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG 

zum 01.01.2021 (JStG 2020) nicht entgegen. Die Voraussetzungen des § 20 

Abs. 4a Satz 5 EStG seien jedenfalls dann nicht gegeben, wenn – wie im Streit-

fall – die Steuerbarkeit der Anteilszuteilung dem Grunde nach – wegen der Fikti-

on des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG – und der Höhe nach – wegen eines vorhande-

nen Börsenkurses der zugeteilten Anteile – feststehe. 

Auch sei die Sachausschüttung gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG eigentlich nicht 

nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung auszunehmen gewe-

sen, weil eine gesonderte Feststellung einer Einlagenrückgewähr im Streitfall 

nicht stattgefunden habe. Allerdings äußerte der BFH Bedenken dahingehend, ob 

die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG, die keine individuelle Nachweismög-

lichkeit einer Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-Kapitalgesellschaften 

im Veranlagungsverfahren vorsieht, unter Berücksichtigung der EuGH-

Rechtsprechung mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit zu vereinbaren ist 

(Fortentwicklung des Senatsurteils vom 27.10.2020, VIII R 18/17). 
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Im Ergebnis konnte der Senat mangels Spruchreife in der Sache nicht selbst ent-

scheiden. Insbesondere konnte nicht darüber entschieden werden, ob das Revi-

sionsverfahren nach § 74 FGO auszusetzen und ein Vorabentscheidungsverfah-

ren nach Art. 267 Abs. 3 AEUV einzuleiten ist. Denn die Vereinbarkeit des § 27 

Abs. 8 Satz 9 KStG mit dem Unionsrecht sei im Streitfall nur dann entschei-

dungserheblich, wenn die Kläger selbst einen erfolgreichen Nachweis der Einla-

genrückgewähr führen könne. Das Finanzgericht habe jedoch – aus seiner Sicht 

zurecht – ausdrücklich offen gelassen, ob die von den Klägern vorgelegten Unter-

lagen und Jahresabschlüsse der Vodafone für einen solchen Nachweis ausrei-

chen. 

In zweiten Rechtsgang erhält das Finanzgericht nun die Gelegenheit, Feststel-

lungen zum individuellen Nachweis der Einlagenrückgewähr nachzuholen. 

Scheide nach den im Urteil dargelegten Grundsätzen eine Einlagenrückgewähr 

seitens der Vodafone offensichtlich aus, liege aufgrund der Fiktion des § 27 

Abs. 8 Satz 9 KStG ein steuerbarer und steuerpflichtiger Kapitalertrag vor. Sei 

hingegen eine Einlagenrückgewähr ausreichend erkennbar, habe sich das Fi-

nanzgericht mit der EuGH-Rechtsprechung auseinanderzusetzen und müsse er-

wägen, ggf. ein Vorabentscheidungsverfahren einzuleiten.  

 

BFH: Abzugsfähigkeit von Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung von 

Ansprüchen des beeinträchtigten Vertragserben bzw. Nacherben 

Der BFH hat mit Urteil vom 06.05.2021 (II R 24/19) entschieden, dass bei der 

Schenkungsteuer Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung etwaiger Heraus-

gabeansprüche eines Erben oder Nacherben steuermindernd zu berücksichtigen 

sind.  

Im Streitfall hatten die Eltern des Klägers ihre Söhne als Nacherben nach dem 

letztversterbenden Elternteil eingesetzt. Nach dem Tod des Vaters schenkte die 

Mutter dem Kläger ein Grundstück aus dem Nachlassvermögen. Einer seiner 

Brüder machte nach dem Tod der Mutter deswegen gegen den Kläger zivilrecht-

liche Herausgabeansprüche geltend. Aufgrund eines Vergleichs leistete der Klä-

ger zur Abgeltung sämtlicher wechselseitiger Ansprüche eine Zahlung. 

Der Kläger begehrte rückwirkend die steuermindernde Berücksichtigung dieser 

Zahlung bei der Besteuerung der von der Mutter erhaltenen Schenkung. Das Fi-

nanzamt lehnte dies ab. Dagegen haben das Finanzgericht und der BFH dem 

Kläger Recht gegeben. 

Nach Auffassung des BFH handelt es sich bei den Zahlungen zur Abwendung 

von Herausgabeansprüchen von Erben oder Nacherben um Kosten, die dazu 

dienen, das Geschenkte zu sichern. Sie können daher als Erwerbserlangungs-

kosten steuermindernd rückwirkend berücksichtigt werden. Ein bereits ergange-

ner Schenkungsteuerbescheid ist entsprechend zu ändern. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.10.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑242/20 06.10.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Steuerrecht – Besteuerung der 
Einkünfte juristischer Personen – Investmentfonds – Steuerlich transparente Einheit – 
Hybride Einheit – Investitionen in Immobilien und/oder Immobiliengesellschaften in ei-
nem anderen Mitgliedstaat – Mechanismus der steuerlichen Transparenz – Erfordernis 
der Vertragsform – Ausschluss von in statutarischer Form errichteten Investmentfonds – 
Beschränkung – Vergleichbarkeit – Rechtfertigung – Fehlen 

C‑544/19 06.10.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Richtlinie (EU) 
2015/849 – Geltungsbereich – Nationale Regelung, nach der Zahlungen, die einen be-
stimmten Betrag überschreiten, ausschließlich durch Überweisung oder durch Einlage 
auf einem Zahlungskonto getätigt werden müssen – Art. 65 AEUV – Rechtfertigung – 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung – Verhältnismäßigkeit – Verwal-
tungssanktionen mit strafrechtlichem Charakter – Art. 49 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union – Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßig-
keit im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen 

 

 

Alle am 14.10.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 9/19 01.07.2021 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off"- ertragsteuerliche 
Folgen für den inländischen Privatanleger 

VIII R 15/20 01.07.2021 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche 
Folgen für den inländischen Privatanleger 

V R 16/20 22.06.2021 Haftung bei Forderungsabtretung 

II R 24/19 06.05.2021 
Abzugsfähigkeit von Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung von Ansprüchen 
des beeinträchtigten Vertragserben bzw. Nacherben 

VIII R 17/18 04.05.2021 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 4.5.2021 VIII R 14/20 - Besteuerung von 

Anteilszuteilungen durch eine EU-Kapitalgesellschaft - steuerneutrale Kapitalmaß-

nahmen i.S. des § 20 Abs. 4a EStG - Nachweis der Einlagenrückgewähr im Steuer-

festsetzungsverfahren des Anteilseigners 

VIII R 14/20 04.05.2021 

Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-Kapitalgesellschaft - steuerneut-

rale Kapitalmaßnahmen i.S. des § 20 Abs. 4a EStG - Nachweis der Einlagenrück-

gewähr im Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners 
 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6043434CB8AF232B1FE8BBA331B86884?text=&docid=247113&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6427372
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247051&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6428492
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110195/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110191/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110190/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110194/
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Alle am 14.10.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 36/21 27.08.2021 
Keine verlängerte Erklärungsfrist nach § 149 Abs. 3 AO für Angehörige der steu-
erberatenden Berufe in eigenen Angelegenheiten 

VIII B 70/21 09.08.2021 Zum Anspruch auf Scannen der gesamten Akten 

VIII R 28/19 01.07.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zutei-
lung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche 
Folgen für den inländischen Privatanleger 

VIII R 6/20 01.07.2021 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zutei-

lung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche 

Folgen für den inländischen Privatanleger 

VIII R 19/20 01.07.2021 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zutei-

lung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche 

Folgen für den inländischen Privatanleger 

VIII R 27/20 01.07.2021 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.07.2021 VIII R 9/19 - Zutei-

lung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off" - ertragsteuerliche 

Folgen für den inländischen Privatanleger 

X R 17/19 14.04.2021 Fehlende Feststellungen des FG zur Zusammenveranlagung von Ehegatten 

 

 

Alle bis zum 15.10.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 1 - S 
2253/21/10002 :009 

14.10.2021 

Verzicht auf die vorherige Abstimmung mit der nach Landesrecht zuständigen oder 

von der Landesregierung bestimmten Stelle bei Baumaßnahmen zur Beseitigung 

der durch die Flutkatastrophe vom Juli 2021 in mehreren deutschen Regionen ent-

standenen Schäden an Baudenkmalen (§§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG) 

IV C 6 - S 
2142/19/10004 :002 

11.10.2021 

Änderung des BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behandlung der Einrichtung 

von Ersatzflächenpools durch Landwirte für die Vornahme von Ausgleichsmaßnah-

men nach den Naturschutzgesetzen vom 3. August 2004, Bundessteuerblatt Teil I 

(BSt­Bl I) Seite 716 

III C 3 - S 
7344/19/10002 :003 

11.10.2021 Muster der Umsatzsteuererklärung 2022 

III C 3 - S 
7344/19/10001 :003 

11.10.2021 
Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und - 

Vorauszahlungsverfahren für das Kalenderjahr 2022 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150163/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150156/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150157/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150158/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150159/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150162/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-10-14-bmf-schreiben-zu-von-der-flutkatastrophe-vom-juli-2021-betroffenen-baudenkmalen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-10-14-bmf-schreiben-zu-von-der-flutkatastrophe-vom-juli-2021-betroffenen-baudenkmalen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-10-11-aenderung-des-bmf-schreibens-zur-ertragsteuerlichen-behandlung-der-einrichtung-von-ersatzflaechenpools.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-10-11-aenderung-des-bmf-schreibens-zur-ertragsteuerlichen-behandlung-der-einrichtung-von-ersatzflaechenpools.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-10-11-muster-USterklaerung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-10-11-muster-USterklaerung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-10-11-muster-der-vordrucke-im-umsatzsteuer-voranmeldungs-und-vorauszahlungsverfahren-fuer-das-kalenderjahr-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-10-11-muster-der-vordrucke-im-umsatzsteuer-voranmeldungs-und-vorauszahlungsverfahren-fuer-das-kalenderjahr-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
 
 
 
Die nächsten Jahre sind entscheidend, um Deutschland und Europa zu stärken - für die großen 
Herausforderungen wie den Klimawandel, die Digitalisierung, die Sicherung unseres 
Wohlstands, den sozialen Zusammenhalt und den demografischen Wandel. Die Grundlage 
dafür ist eine umfassende Erneuerung unseres Landes. SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FREIE DEMOKRATEN sehen, dass Deutschland einen Aufbruch braucht. Wir fühlen uns 
gemeinsam dem Fortschritt verpflichtet. Uns eint, dass wir Chancen in der Veränderung 
sehen.  
 
Wir sind eine Konstellation, die drei Parteien mit unterschiedlichen Traditionen und 
unterschiedlichen Sichtweisen zu einem innovativen Bündnis zusammenbringen kann. Wir 
können einen Beitrag leisten, politische Frontstellungen aufzuweichen und neue politische 
Kreativität zu entfachen. So schaffen wir einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch auf Höhe 
der Zeit. Als Fortschrittskoalition können wir die Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, 
ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und gesellschaftlichen Erneuerung stellen.   
 
Deutschland braucht eine stabile und verlässliche Regierung, die die Herausforderungen 
unseres Landes angeht. Unsere Gespräche haben gezeigt, dass uns dies gelingen kann. Wir 
sind uns einig über die drängenden Aufgaben und haben uns Gemeinsamkeiten in Hinblick 
auf ihre Lösung erarbeitet. 
 
Wir wollen eine Regierung auch für diejenigen sein, die uns bei dieser Bundestagswahl ihre 
Stimme nicht gegeben haben. Es geht um unser Land, nicht um die Profilierung einzelner 
Akteure. Wir sehen keine kleinen und großen Parteien, sondern gleichberechtigte Partner auf 
Augenhöhe. Wir überwinden inhaltliche Differenzen in einem respektvollen Austausch, der 
sich neugierig und offen für das Argument der anderen zeigt.  
 
Die Sondierungsgespräche waren von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme 
geprägt. Das wollen wir fortsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten 
und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Sondierung wollen wir darüber verhandeln, wie wir unser 
Land nachhaltig modernisieren können. Dieses Papier zeichnet die Ergebnisse der 
Sondierungen nach. Es umfasst nur die Themen, über die die Verhandlungspartner vor Eintritt 
in Koalitionsverhandlungen eine Vorfestlegung erreichen wollten. Nicht alle Themen wurden 
besprochen, nicht jedes Thema bis in die Einzelheiten diskutiert. Dazu bieten die folgenden 
Verhandlungen Gelegenheit.  
 
Folgende Ergebnisse halten wir fest: 
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1. Moderner Staat und digitaler Aufbruch 
 


Wir wollen einen grundlegenden Wandel hin zu einem ermöglichenden, lernenden und 
digitalen Staat, der vorausschauend für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Es geht darum, 
das Leben einfacher zu machen. Staatliches Handeln soll schneller und effektiver werden und 
wirtschaftliche wie gesellschaftliche Innovationsprozesse befördern. Wir wollen eine neue 
Kultur der Zusammenarbeit etablieren, die auch aus der Kraft der Zivilgesellschaft heraus 
gespeist wird. 
 
Um Deutschland zügig zu modernisieren sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzung. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung 
alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie 
staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, 
die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. 
 
Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Wir werden sie konsequent von der Bürgerin 
und dem Bürger her denken. Digitale Anwendungen werden jeweils mitgedacht und realisiert. 
Dazu wollen wir Gesetze einem Digitalisierungscheck unterziehen. Die digitalpolitische 
Strategie der Bundesregierung wird neu aufgesetzt (u.a. KI-Strategie, Datenstrategie, 
Blockchain-Strategie). Kompetenzen in der Bundesregierung werden neu geordnet und 
gebündelt. Den Gigabit-Ausbau treiben wir engagiert voran. 
 
Der Föderalismus ist die Grundsäule der Bundesrepublik. Um die Leistungsfähigkeit zu 
erhöhen, braucht es Klarheit bei den Aufgaben und der Finanzierung. Wir streben eine engere, 
zielgenauere und verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. 
 
Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. Gerade in den ländlichen 
Räumen gilt es, die Daseinsvorsorge zu stärken. Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Alltag 
in ihrer Region gut leben können – von der Arbeit übers schnelle Internet bis hin zu guten 
Verkehrsanbindungen, vom Einkaufen über den Arztbesuch bis hin zum Sport. Wir wollen 
dafür sorgen, dass notwendige Investitionen (zum Beispiel in schnelles Internet oder Mobilität) 
insbesondere dort angepackt werden, wo der Nachholbedarf am größten ist. 
 
Auch mehr als 30 Jahre nach der friedlichen Revolution bleibt es unverändert Aufgabe, die 
innere Einheit sozial und wirtschaftlich zu vollenden. Viele Bürgerinnen und Bürger in 
Ostdeutschland haben im Wandel Erfahrungen gesammelt, die auch mit Brüchen und 
Enttäuschungen verbunden waren. Daraus wollen wir für die anstehenden großen 
Transformationsprozesse in ganz Deutschland lernen.   
 
Demokratie lebt von Vertrauen in alle staatlichen Institutionen und Verfassungsorgane. Wir 
werden daher das Parlament als Ort der Debatte und der Gesetzgebung stärken. Wir wollen 
die Entscheidungsfindung verbessern, indem wir neue Formen des Bürgerdialogs, wie etwa 
Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip der Repräsentation aufzugeben. 
 
 
2. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 


 
Der menschengemachte Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser 
Land und den Industriestandort Deutschland: Neue Geschäftsmodelle und Technologien 
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können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Wir sehen es als unsere zentrale 
gemeinsame Aufgabe, Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad zu bringen, so wie es der Pariser 
Klimavertrag und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgeben.  
 
Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln und ein 
Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und 
Maßnahmen auf den Weg bringen. Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: 
Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung 
der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser 
Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen.  
 
Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Dazu 
werden wir Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Den 
dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien wollen wir stärken. 
 
Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei 
gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel 
werden. Bürokratische Hürden werden wir abbauen und Wege eröffnen, um private Bauherren 
finanziell nicht zu überfordern. Wir sehen darin auch ein Konjunkturprogramm für Mittelstand 
und Handwerk. 
 
Für die Windkraft an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Wir 
wollen dafür sorgen, dass die Kommunen von Windenergieanlagen und größeren Freiflächen-
Solaranlagen auf ihrem Gebiet finanziell angemessen profitieren. Die Kapazitäten für 
Windenergie auf See werden wir erheblich steigern. 
 
Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der 
Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. Das verlangt den von uns 
angestrebten massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Errichtung moderner 
Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu 
wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Dafür werden wir den ersten der im 
Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritte bereits in der 20. Legislaturperiode 
vornehmen. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen 
Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 
umgestellt werden können.  
 
Die betroffenen Regionen können weiterhin auf solidarische Unterstützung zählen. 
Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes werden vorgezogen bzw. beschleunigt. Die 
flankierenden arbeitspolitischen Maßnahmen wie das Anpassungsgeld werden entsprechend 
angepasst. Niemand wird ins Bergfreie fallen. Geprüft wird die Errichtung einer Stiftung oder 
Gesellschaft, die den Rückbau der Kohleverstromung und die Renaturierung organisiert. 
 
Wir wollen das Brennstoffemissionshandelsgesetz und den europäischen Emissionshandel im 
Sinne des EU-Programms „Fit for 55“ überarbeiten. Im Laufe der Legislaturperiode werden wir 
die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beenden. 
Damit senken wir die Stromkosten für private Haushalte und Betriebe. Im Zuge des Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien werden wir ein neues Strommarkt-Design erarbeiten. 
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In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der 
EU-Kommission und wollen in den einzelnen Sektoren die Instrumente möglichst 
technologieneutral ausgestalten.  
 
Gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission hieße das im Verkehrsbereich, dass in Europa 
2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden - entsprechend früher wirkt sich 
dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen 
wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen 
werden können. Wir wollen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität machen und dafür 
den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur massiv beschleunigen. Ein generelles Tempolimit 
wird es nicht geben. Im Rahmen klimafreundlicher Mobilität werden wir die Entwicklung 
intelligenter Systemlösungen für den Individualverkehr und den ÖPNV unterstützen. 
 
Das Artensterben, der Verlust der Biodiversität ist eine weitere ökologische Krise. Wir wollen 
wirksame Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt und der Natur ergreifen. Dazu 
unterstützen wir die Landwirtschaft, einen nachhaltigen, umwelt- und naturverträglichen Pfad 
einzuschlagen; Ziel ist gleichzeitig, ein langfristig auskömmliches Einkommen für die 
Landwirtinnen und Landwirte zu sichern. Wir wollen die Bäuerinnen und Bauern darin 
unterstützen, die Nutztierhaltung tiergerecht umzubauen. Für Transparenz beim Einkaufen soll 
eine Haltungskennzeichnung sorgen. Wir wollen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf 
das notwenige Maß beschränken. Pflanzen sollen so geschützt werden, dass 
Nebenwirkungen für Umwelt, Gesundheit und Biodiversität vermieden werden.  
 
 
3. Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt 
 
Die beste Grundlage für die Gestaltung guter Arbeit ist eine Arbeitswelt, die Sicherheit und 
Flexibilität bietet. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ebenso wie 
Unternehmerinnen und Unternehmer bereit, in der Zeit des Umbruchs neue Wege zu gehen – 
aber sie erwarten auch Sicherheit, um sich auf Lernprozesse einlassen zu können. Flexibilität 
ermöglicht, dass sich ein kreatives Klima für Innovationen entfalten kann. Eine historisch 
gewachsene Sozialpartnerschaft und die darauf gründende Fähigkeit zum Kompromiss sind 
zentrale Voraussetzungen dafür, dass dieser Veränderungsprozess gelingen kann.  
 
Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren 
Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei 
unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Im Rahmen einer befristeten 
Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im Rahmen von 
Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und 
in einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem wollen wir eine 
begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des 
Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen dies vorsehen (Experimentierräume). 
 
Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf 
zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Im Anschluss daran wird die Mindestlohnkommission über die 
etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden. Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir 
Verbesserungen vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger 
Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die Midijob-Grenze auf 1.600 
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Euro. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu 
Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 
Euro erhöht. Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre 
Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. 
 
Wir wollen, dass Leistung anerkannt wird. Das heißt: Wer gut arbeitet, muss auch gut bezahlt 
werden und gute Arbeitsbedingungen haben. Wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner 
und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in Deutschland bezahlt werden – dies befördert 
auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. Die Mitbestimmung werden wir 
weiterentwickeln. 
 
Wir wollen Selbständigkeit durch bessere Gründungsförderungen sowie einen Abbau 
unnötiger Bürokratie fördern. Gleichzeitig wollen wir die Absicherung für (Solo-)Selbständige 
verbessern. 
 
Wir wollen Weiterbildung und berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten stärken. 
 
 
4. Soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten 
 
Wir wollen Sicherheit im Wandel schaffen, damit alle Bürgerinnen und Bürger in der 
Transformation ein selbstbestimmtes Leben führen können. Gegenseitiger Respekt erwächst 
nur, wenn niemand sich zurückgelassen fühlt. Wir wollen neue Wege gehen, so dass alle auch 
konkrete Chancen auf Teilhabe und berufliche Perspektiven haben und Lebensleistung 
anerkannt wird. Wir stehen für einen verlässlichen und aktivierenden Sozialstaat, der die 
Bürgerinnen und Bürger in den Stationen ihres Lebens unterstützt, Teilhabe ermöglicht, vor 
Armut schützt und Lebensrisiken absichert. Diese Zusage ist eine wichtige Basis dafür, 
Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, auch Neues zu wagen. 
 
Neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für 
ein gutes Leben im Alter. Eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit ist für 
die Beschäftigten wichtig. Es geht darum, sich mit eigener Arbeit eine gute eigenständige 
Absicherung im Alter zu schaffen. Wir werden daher die gesetzliche Rente stärken und das 
Mindestrentenniveau von 48 Prozent sichern. Es wird keine Rentenkürzungen und keine 
Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.  
 
Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen 
Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der 
Gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der 
Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 
Milliarden Euro zuführen. Wir werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, 
ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.  
 
Die umlagefinanzierte Rente wollen wir durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die erwerbsbezogene und qualifizierte 
Einwanderung stärken.  
 
Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren. Wir 
werden dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und 
kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben werden wir die gesetzliche 
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Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine 
Förderung soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, diese Produkte in Anspruch zu 
nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für laufende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag 
wollen wir auf 1.000 Euro erhöhen.     
 
Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das 
Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe 
befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Es soll Hilfen zur Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Während der Corona-Krise galten großzügige 
Regelungen zu Schonvermögen und zur Überprüfung der Wohnungsgröße. Wir prüfen, 
welche dieser Regeln wir fortsetzen wollen. An Mitwirkungspflichten halten wir fest und prüfen, 
wie wir hier entbürokratisieren können. Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern, 
mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen. 
 
In der Gesundheitspolitik wollen wir Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip machen. Wir 
wollen unser Gesundheitswesen stark machen, damit es für kommende Krisen, etwa eine 
neue Pandemie, gut vorbereitet ist. Dafür werden wir aus den Erkenntnisse der Pandemie 
lernen und den Öffentlichen Gesundheitsdienst digitalisieren und stärken.  
 
Der Zugang zu guter und verlässlicher gesundheitlicher Versorgung muss überall in 
Deutschland, ob in der Stadt oder auf dem Land, gewährleistet sein. Das System der 
Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung wollen wir weiterentwickeln und in Hinblick auf 
Sektoren wie Geburtshilfe und Notfallversorgung sowie Kinder- und Jugendmedizin anpassen. 
Es bedarf mehr sektorenübergreifender Kooperation und Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und -berufen.  
 
Wir wollen eine Offensive für mehr Pflegepersonal. Hochwertige Pflege gibt es nur mit gut 
ausgebildeten Pflegekräften, guten Arbeitsbedingungen und angemessenen Löhnen in der 
Pflege. Wir wollen mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte gewinnen und die nötigen 
Voraussetzungen dafür schaffen.  
 
Pflegerinnen und Pfleger sollen mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit mit den Patientinnen 
und Patienten haben. Das wollen wir durch Entbürokratisierung, die Nutzung digitaler 
Potentiale und klare bundeseinheitliche Vorgaben bei der Personalbemessung gewährleisten. 
 
Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten. 
 
 
5. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 
 
Wir wollen Kindern und Jugendlichen bessere Chancen unabhängig von der sozialen Lage 
ihrer Eltern ermöglichen. Wir konzentrieren uns auf die Kinder, die am meisten Unterstützung 
brauchen. Wir wollen mehr Kinder aus Armut holen. In einem Neustart der Familienförderung 
sollen bisherige Leistungen in einem eigenen Kindergrundsicherungsmodell gebündelt und 
automatisiert ausgezahlt werden, so dass sie ohne bürokratische Hürden bei den Kindern 
ankommen. 
 
Gleichzeitig wollen wir Kitas und (Ganztags-)Schulen weiter fördern und Angebote der Bildung 
und Teilhabe stärken. Bund, Länder und Kommunen sollen gemeinsam darauf hinwirken, dass 
jedes Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat (Kooperationsgebot). 
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Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren werden wir gezielt und dauerhaft 
unterstützen.  
 
Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens 
unterstützen (Digitalpakt 2.0).  
 
Wir wollen starke Kinderrechte im Grundgesetz verankern.  
 
Unser duales Ausbildungssystem ist ein weltweit beachtetes Erfolgsmodell. Nur wenn 
genügend ausgebildet wird, können wir künftig den wachsenden Bedarf an Fachkräften 
decken. Den Übergang von der Schule in die berufliche Bildung werden wir verbessern. Wir 
wollen die Jugendberufsagenturen optimieren und ausbauen und eine Exzellenzinitiative 
Berufliche Bildung auf den Weg bringen. 
 
Wir wollen die Weiterbildung verbessern, so dass zum Beispiel jederzeit ein Berufsabschluss 
nachgeholt werden kann. Zur Unterstützung der lebenslangen Aus- und Weiterbildung wollen 
wir neue Instrumente einführen (z.B. Lebenschancen-BAföG). Das BAföG wollen wir 
reformieren und dabei elternunabhängiger gestalten. 
 
 
6. Innovation fördern und neue Wettbewerbsfähigkeit erreichen 
 
Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland als Grundlage für 
nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen 
Marktwirtschaft erhöhen. Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich 
unterstützen, Innovation fördern und neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und 
Unternehmertum schaffen. Dazu stärken wir die StartUp- und Gründerförderung und 
entbürokratisieren die Innovationsförderung und -Finanzierung.   
 
Wir wollen mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe bei der Bewältigung 
anstehender Herausforderungen unterstützen. Unsere Wirtschaftspolitik soll auf 
zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Mittelstand setzen. 
Auch dazu brauchen wir eine qualifizierte Fachkräftestrategie. 
 
Wir bemühen uns weiter um fairen Wettbewerb zwischen Geschäftsmodellen digitaler 
Großunternehmen und dem lokal verwurzelten Unternehmen. Wir wollen die digital gestützte 
Wertschöpfung in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung unterstützen und dafür ein 
Level Playing Field herstellen.   
 
Die Industrie steht vor einer weitreichenden Transformation, dabei werden wir sie unterstützen. 
Wir fördern regionale Transformationscluster und werden strukturschwache Regionen 
unterstützen.  
 
Wesentlich ist eine gute Forschungslandschaft, die Innovationen hervorbringt. Wir wollen den 
Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des 
BIP erhöhen. Wir brauchen mehr Ausgründungen aus Forschungsinstituten. 
 
Die Beteiligung der Beschäftigten am Unternehmen ist ein wichtiges Element des 
Vermögensaufbaus aber auch der Finanzierung von Start-Ups. Wir werden die 
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung attraktiver machen, u.a. durch eine weitere Anhebung des 
Steuerfreibetrags. 
 
Wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, 
welche Beiträge öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung leisten können. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur 
wirken. Der Zukunftsfonds für Startups ist ein gutes Beispiel dafür. Projekte wie die 
Bundesagentur für Sprunginnovation wollen wir weiter ausbauen.  
 
Zu einer modernen Unternehmenskultur gehören auch neue Formen wie Sozialunternehmen, 
oder Gesellschaften mit gebundenem Vermögen. Steuersparkonstruktionen werden wir 
jedoch vermeiden.  
 
Wir streben einen besseren Zugang zu Daten an, insbesondere um StartUps sowie kleinen 
und mittelständischen Unternehmen neue innovative Geschäftsmodelle in der Digitalisierung 
zu ermöglichen. 
 
Wir wollen den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen und 
menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und europäische 
Handelspolitik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus. Wir nutzen das 
europäische Wettbewerbsrecht und die Stärke des europäischen Binnenmarktes gerade mit 
Blick auf unfaire Wettbewerbspraktiken autoritärer Regime.  
 
 
7. Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Bauen und Wohnen 
 
Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dazu ist es vordringlich, deutlich mehr 
Wohnungen zu bauen. Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 
100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Hierzu werden wir zu einem „Bündnis bezahlbarer 
Wohnraum“ mit allen wichtigen Akteuren einladen. In diesem Rahmen gewährleisten wir 
Planungssicherheit für die Bauindustrie zum Aufbau von Baukapazitäten.  
 
Wir werden durch serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung 
die Kosten für den Wohnungsbau senken. Wir werden den Klimaschutz beim Neubau stärken 
und die energetische Sanierung im Bestand beschleunigen, um die Klimaziele auch im 
Gebäudebereich zu erreichen. 
 
Solange nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden, verhindert die 
Wohnraumknappheit vor allem in Ballungsgebieten, dass sich angemessene Mieten am 
Wohnungsmarkt bilden können. Daher werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen 
evaluieren und verlängern. 
 
Die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau werden wir 
fortführen. Wir werden der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mehr Freiheiten 
verschaffen, so dass sie schneller selber bauen kann. 
 
Mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit bringen wir eine neue Dynamik in den Bau 
bezahlbaren Wohnraums. 
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Wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete Maßnahmen bekämpfen. 
Dazu gehört der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Immobilienkäufer aus dem Ausland 
sowie ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld. Wir wollen den Ländern eine 
flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen, um den Erwerb selbst genutzten 
Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das Schließen von 
steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals). 
 
 
8. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 
 
Deutschland ist ein modernes Land, mit großer Vielfalt der Gesellschaft, in der 
unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebensumstände und Herkunftsgeschichten 
zusammenkommen. Wir begreifen diese Vielfalt als Chance und wollen gerechte Teilhabe in 
allen Bereichen organisieren und Diskriminierung klar entgegentreten.  
 
Wir wollen unsere Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität anpassen. Dazu werden wir 
u.a. das Staatsangehörigkeitsrecht, das Familienrecht, das Abstammungsrecht und das 
Transsexuellengesetz ebenso wie die Regelungen zur Reproduktionsmedizin anpassen und 
beispielsweise Verantwortungsgemeinschaften bzw. einen Pakt für Zusammenleben möglich 
machen.  
 
Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland. Frauen und Männer aus vielen Staaten 
haben hier ihre Heimat gefunden, Familien gegründet und verdienen ihren Lebensunterhalt. 
Daher wollen wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht schaffen. Wir wollen das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz praktikabler ausgestalten. Wir wollen außerdem ein 
Punktesystem als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften einführen.  
 
Diejenigen, die gut in Deutschland integriert sind und für ihren eigenen Lebensunterhalt 
sorgen, sollen schneller einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus erhalten können. Wir wollen 
einen Spurwechsel ermöglichen und die Integrationsmöglichkeiten verbessern.  
 
Wir wollen unser sicheres Land noch sicherer machen. Jede und jeder in Deutschland soll sich 
sicher fühlen – ob auf der Straße, zu Hause oder im Netz. Dafür kommt es vor allem auf mehr 
präventive Sicherheit an. Dazu brauchen wir motivierte, gut ausgebildete und ausgestattete 
Polizistinnen und Polizisten. Ihre Präsenz und Bürgernähe macht sie für uns zu einem 
unerlässlichen Partner.  Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit sind die Maßstäbe, nach 
denen sie ihren Dienst für alle tun. Wir wollen dafür sorgen, dass sie die verdiente 
Anerkennung und den Respekt für ihre wichtige Arbeit erfahren. 
 
Wir wollen Freiheit und Sicherheit gewährleisten und die Bürgerrechte stärken. Gemeinsam 
mit den Ländern werden wir die auch vom Bundesverfassungsgericht geforderte 
gesamtheitliche Betrachtung der Eingriffsbefugnisse des Staates vornehmen und eine 
Generalrevision der Sicherheitsarchitektur durchführen. Wir werden die Fähigkeiten und 
Strukturen für die Abwehr von Cyberrisiken verbessern und auf eine gesetzliche Grundlage 
stellen.  
 
Wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, 
Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queer-Feindlichkeit und jede andere 
Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen, damit Vielfalt auch in gleicher Sicherheit für jede 
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und jeden möglich ist. Die öffentliche Hand sowie ihre Institutionen müssen hier Vorbild sein. 
Dazu dient auch ein Demokratiefördergesetz.  
 
Wir werden das Selbstbestimmungsrecht von Frauen stärken und die eigenständige 
Existenzsicherung fördern. Wir wollen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an 
gesellschaftlichen Entscheidungen sowie am Erwerbsleben teilhaben können und in gleicher 
Weise in der Lage sind, eigenständig ihren Lebensunterhalt zu sichern und für ausreichende 
Alterssicherung zu sorgen. Der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt wollen wir 
entgegenwirken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Wir wollen die 
Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern wirksam verringern. Wir werden uns für mehr 
Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzen und dafür Sorge tragen, dass mehr Frauen in 
Führungspositionen kommen.  
 
Wir wollen, dass das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen 
selbstverständlich wird und werden daher die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern mit 
Behinderungen weiter ausbauen - auf dem Arbeitsmarkt und durch die Förderung von 
Barrierefreiheit im Alltag, beim Wohnen und im digitalen Raum. 
 
Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 GG) um ein 
Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff „Rasse“ im 
Grundgesetz ersetzen. 
 
Wir wollen die Vielfalt und die Freiheit des Kulturlebens sichern. Wir setzen uns für eine starke 
Kulturszene und Kreativwirtschaft ein, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen 
wurden.  
 
Wir wollen das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen des Deutschen 
Bundestages zu verhindern. Das Wahlalter für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und 
Europäischen Parlament wollen wir auf 16 Jahre senken. 
 
 
9. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen 
 
Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen machen. Wir 
verfolgen dazu eine Politik, die die Investitionen – privat, wie öffentlich – deutlich erhöht. 
 
Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen 
Zukunftsinvestitionen gewährleisten, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung 
und Forschung sowie die Infrastruktur. Damit die bereitgestellten Mittel auch eingesetzt 
werden, müssen Planungsprozesse und Genehmigungen deutlich beschleunigt werden; 
Investitionssicherheit muss herrschen. Kapitalsammelstellen sollen besser in 
Zukunftstechnologien investieren können. 
 
Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir 
intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung 
einsetzen. 
 
Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die 
Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Der Konjunktur wollen wir 
einen Schub durch Superabschreibungen geben für Investitionen in Klimaschutz und 
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Digitalisierung. Wir wollen Steuerbürokratie spürbar verringern, beispielsweise durch höhere 
Schwellenwerte und volldigitalisierte Verfahren. 
 
Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir den Haushalt auf 
überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben 
überprüfen. 
 
Angesichts des hohen Investitionsbedarfs auf kommunaler Ebene prüfen wir die Entlastung 
der Kommunen von strukturwandelbedingten Altschulden in gemeinsamer Verantwortung mit 
den Ländern. 
 
 
10. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 
 
Deutschland stellt sich seiner globalen Verantwortung. Keine der großen Aufgaben unserer 
Zeit können wir als Land alleine bewältigen.  
 
Wir werden die Europäische Union (EU) stärken, um unserer Verantwortung zu entsprechen. 
Unsere Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik werden wir wertebasiert und 
europäischer aufstellen. Die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen.  
 
Die EU ist kein fernes Zukunftsprojekt, sondern längst tagtägliche Realität und Heimat, nicht 
zuletzt für die Jugend Europas, die ohne Grenzen aufgewachsen ist. Wir wollen die 
Europäische Union stärken, um Deutschland zu stärken. Wir werden deshalb deutsche 
Interessen im Lichte der europäischen Interessen definieren. Wir wollen eine aktive 
Europapolitik betreiben – auch entlang einer starken deutsch-französischen Partnerschaft und 
in einer engen Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck.  
 
Wir sind entschlossen, die EU handlungsfähiger und demokratischer zu machen und setzen 
uns ein für eine EU, die ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützt 
und ihre Handlungsfähigkeit stärkt. Wir treten für eine verstärkte Zusammenarbeit der 
nationalen europäischen Armeen ein. 
 
Wir befähigen die liberalen Demokratien Europas dazu, Desinformation, Fake-News-
Kampagnen, Propaganda sowie Manipulationen aus dem In- und Ausland besser abwehren 
zu können. 
 
Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Europa auf der Grundlage solider und nachhaltiger 
Staatsfinanzen gemeinsam wirtschaftlich stark aus der Pandemie herauskommt, das Ziel der 
Klimaneutralität erreicht und den Green Deal konsequent umsetzt. Wir wollen Maßnahmen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in allen EU-Mitgliedsstaaten unterstützen. 
 
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage 
wollen wir Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und 
klimafreundliche Investitionen sorgen.  
 
Eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine 
Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und 
Entwicklung auf dem Niveau der Weltspitze sind Voraussetzungen für die europäische 
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Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Dafür werden wir die 
Initiative ergreifen. 
 
Unsere Sicherheit und der Schutz unserer Lebensgrundlagen erfordern globale 
Zusammenarbeit, eine Stärkung der Vereinten Nationen sowie eine regelbasierte 
internationale Ordnung. Wir unterstützen und stärken Initiativen wie die Allianz der 
Demokratien. Das transatlantische Bündnis ist dabei zentraler Pfeiler und die NATO 
unverzichtbarerer Teil unserer Sicherheit. Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson.  
 
Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Internationalen 
Sicherheit. Wir verbessern ihre Ausrüstung wie auch die der Bundeswehr. Das Prinzip der 
Inneren Führung wollen wir stärken. Wir wollen die Evakuierungsmission des Afghanistan-
Einsatzes in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufarbeiten. Zudem wollen 
wir den Gesamteinsatz in einer Enquete mit wissenschaftlicher Expertise evaluieren. Die 
gewonnenen Erkenntnisse müssen praxisnah und zukunftsgerichtet aufbereitet werden, so 
dass sie in die Gestaltung zukünftiger deutscher Auslandseinsätze einfließen. 
 
Aus unterschiedlichen Perspektiven schauend, wollen wir ein gemeinsames Verständnis von 
Deutschlands Rolle in der Welt erarbeiten. Die deutsche Außenpolitik soll künftig aus einem 
Guss agieren und ressortübergreifend gemeinsame Strategien erarbeiten. Ziel ist eine 
multilaterale Kooperation in der Welt, insbesondere in enger Verbindung mit denjenigen 
Staaten, die unsere demokratischen Werte teilen. Dabei geht es auch um den 
Systemwettbewerb mit autoritären Staaten und Diktaturen. Wir wollen eine Nationale 
Sicherheitsstrategie vorlegen. 
 
Wir richten unser internationales Handeln an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
(SDG) aus. Wir wollen sicherstellen, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen 
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Internationalen Klimafinanzierung erfüllt. 
 
Wir bekennen uns zur humanitären Verantwortung, die sich aus dem Grundgesetz, aus der 
Genfer Flüchtlingskonvention sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt. 
Daraus leiten wir die Aufgabe ab, mit den europäischen Partnern Anstrengungen zu 
unternehmen, das Sterben auf dem Mittelmeer genauso wie das Leid an den europäischen 
Außengrenzen zu beenden. Wir wollen die Verfahren zur Flucht-Migration ordnen und die 
ausbeuterischen Verhältnisse auf den Fluchtwegen bekämpfen. Die Asylverfahren, die 
Verfahren zur Familienzusammenführung und die Rückführungen wollen wir beschleunigen 
und legale Wege schaffen. Abkommen mit Drittstaaten über Migration sollen dabei helfen. 
 
Wir brauchen eine abrüstungspolitische Offensive und wollen eine führende Rolle bei der 
Stärkung internationaler Abrüstungsinitiativen und Nichtverbreitungsregimes einnehmen. Für 
eine restriktive Rüstungsexportpolitik brauchen wir verbindlichere Regeln und wollen daher mit 
unseren europäischen Partnern eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung 
abstimmen. 
 
Wir wollen die Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Für 
energiepolitische Projekte auch in Deutschland gilt das europäische Energierecht.  








URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer)


14. Oktober 2021(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 167, Art. 168 Buchst. a, Art. 250 und Art. 252
– Vorsteuerabzug – Grundstück – Arbeitszimmer – Photovoltaikanlage – Zuordnungsentscheidung, die ein Recht auf
Vorsteuerabzug eröffnet – Mitteilung der Zuordnungsentscheidung – Ausschlussfrist für die Ausübung des Rechts auf
Vorsteuerabzug – Vermutung der Zuordnung zum Privatvermögen des Steuerpflichtigen bei fehlender Mitteilung der


Zuordnungsentscheidung – Grundsatz der Neutralität – Grundsatz der Rechtssicherheit – Grundsätze der Äquivalenz und der
Verhältnismäßigkeit“


In den verbundenen Rechtssachen C‑45/20 und C‑46/20


betreffend  zwei  Vorabentscheidungsersuchen  nach  Art.  267  AEUV,  eingereicht  vom  Bundesfinanzhof  (Deutschland)  mit
Entscheidungen vom 18. September 2019, beim Gerichtshof eingegangen am 29. Januar 2020, in den Verfahren


E


gegen


Finanzamt N (C‑45/20)


und


Z


gegen


Finanzamt G (C‑46/20)


erlässt


DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)


unter  Mitwirkung  der  Präsidentin  der  Zweiten  Kammer  A.  Prechal  (Berichterstatterin)  in  Wahrnehmung  der  Aufgaben  des
Präsidenten der Achten Kammer sowie der Richter J. Passer und N. Wahl,


Generalanwalt: E. Tanchev,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        von E, vertreten durch Rechtsanwalt H. Weiss,


–        des Finanzamts N, vertreten durch B. Krimmel als Bevollmächtigte,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller, S. Eisenberg und S. Heimerl als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Jokubauskaitė und R. Pethke als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 20. Mai 2021


folgendes


Urteil


1        Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung der Art. 167 und 168 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates
vom 28.  November  2006 über  das  gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl.  2006,  L 347,  S.  1)  in  der  durch die  Richtlinie
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2009/162/EU  des  Rates  vom  22.  Dezember  2009  (ABl.  2010,  L  10,  S.  14)  geänderten  Fassung  (im  Folgenden:
Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Sie ergehen im Rahmen von zwei Rechtsstreitigkeiten zwischen E und dem Finanzamt N (Deutschland) – in der Rechtssache
C‑45/20  –  und  zwischen  Z  und  dem  Finanzamt  G  (Deutschland)  –  in  der  Rechtssache  C‑46/20.  Gegenstand  dieser
Rechtsstreitigkeiten ist die Weigerung dieser Finanzämter, den von E und Z geltend gemachten Vorsteuerabzug anzuerkennen, da
bis  zum  Ablauf  der  gesetzlichen  Abgabefrist  für  die  Umsatzsteuer-Jahreserklärung  keine  für  die  Finanzämter  erkennbare
Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        In Art. 2 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


a)      Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt;


…


c)      Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbringt;


…“


4        Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie bestimmt:


„Als  ‚Steuerpflichtiger‘  gilt,  wer eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  unabhängig  von ihrem Ort,  Zweck und Ergebnis selbstständig
ausübt.


Als  ‚wirtschaftliche  Tätigkeit‘  gelten  alle  Tätigkeiten  eines  Erzeugers,  Händlers  oder  Dienstleistenden  einschließlich  der
Tätigkeiten der Urproduzenten, der Landwirte sowie der freien Berufe und der diesen gleichgestellten Berufe. Als wirtschaftliche
Tätigkeit gilt insbesondere die Nutzung von körperlichen oder nicht körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von
Einnahmen.“


5        Art. 63 der Richtlinie lautet:


„Steuertatbestand und Steueranspruch treten zu dem Zeitpunkt ein,  zu dem die Lieferung von Gegenständen bewirkt  oder  die
Dienstleistung erbracht wird.“


6        Nach Art. 167 der Richtlinie entsteht das „Recht auf Vorsteuerabzug …, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht“.


7        In Art. 168 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:


„Soweit  die  Gegenstände  und  Dienstleistungen  für  die  Zwecke  seiner  besteuerten  Umsätze  verwendet  werden,  ist  der
Steuerpflichtige berechtigt, in dem Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom Betrag der von ihm geschuldeten Steuer
folgende Beträge abzuziehen:


a)      die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von
einem anderen Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden oder werden;


…“


8        Art. 168a der Richtlinie bestimmt:


„(1)      Soweit ein dem Unternehmen zugeordnetes Grundstück vom Steuerpflichtigen sowohl für unternehmerische Zwecke als
auch für seinen privaten Bedarf oder den seines Personals oder allgemein für unternehmensfremde Zwecke verwendet wird, darf
bei Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Grundstück höchstens der Teil der Mehrwertsteuer nach den Grundsätzen der Artikel
167,  168,  169  und  173  abgezogen  werden,  der  auf  die  Verwendung  des  Grundstücks  für  unternehmerische  Zwecke  des
Steuerpflichtigen entfällt.


Ändert sich der Verwendungsanteil eines Grundstücks nach Unterabsatz 1, so werden diese Änderungen abweichend von Artikel 26
nach den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Vorschriften zur Anwendung der in den Artikeln 184 bis 192 festgelegten
Grundsätze berücksichtigt.


(2)       Die  Mitgliedstaaten  können Absatz  1  auch auf  die  Mehrwertsteuer  auf  Ausgaben im  Zusammenhang  mit  von  ihnen
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definierten sonstigen Gegenständen anwenden, die dem Unternehmen zugeordnet sind.“


9        Art. 179 Abs. 1 der Richtlinie lautet:


„Der  Vorsteuerabzug  wird  vom  Steuerpflichtigen  global  vorgenommen,  indem  er  von  dem  Steuerbetrag,  den  er  für  einen
Steuerzeitraum schuldet, den Betrag der Mehrwertsteuer absetzt, für die während des gleichen Steuerzeitraums das Abzugsrecht
entstanden ist und gemäß Artikel 178 ausgeübt wird.“


10      Nach den Art. 180 und 182 der Richtlinie können die Mitgliedstaaten einem Steuerpflichtigen gestatten, einen Vorsteuerabzug
vorzunehmen,  der  nicht  gemäß  den  Art.  178  und  179  vorgenommen wurde.  In  diesem Fall  legen  sie  die  Bedingungen  und
Einzelheiten fest.


11      Art. 250 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt:


„Jeder Steuerpflichtige hat eine Mehrwertsteuererklärung abzugeben, die alle für die Festsetzung des geschuldeten Steuerbetrags
und der vorzunehmenden Vorsteuerabzüge erforderlichen Angaben enthält, gegebenenfalls einschließlich des Gesamtbetrags der für
diese Steuer und Abzüge maßgeblichen Umsätze sowie des Betrags der steuerfreien Umsätze, soweit dies für die Feststellung der
Steuerbemessungsgrundlage erforderlich ist.“


12      Art. 252 der Richtlinie lautet:


(1)      Die Mehrwertsteuererklärung ist innerhalb eines von den einzelnen Mitgliedstaaten festzulegenden Zeitraums abzugeben.
Dieser Zeitraum darf zwei Monate nach Ende jedes einzelnen Steuerzeitraums nicht überschreiten.


(2)      Der Steuerzeitraum kann von den Mitgliedstaaten auf einen, zwei oder drei Monate festgelegt werden.


Die Mitgliedstaaten können jedoch andere Zeiträume festlegen, sofern diese ein Jahr nicht überschreiten.“


13      Art. 261 Abs. 1 der Richtlinie bestimmt:


„Die  Mitgliedstaaten  können  von  dem  Steuerpflichtigen  verlangen,  dass  er  eine  Erklärung  über  sämtliche  Umsätze  des
vorangegangenen Jahres mit allen in den Artikeln 250 und 251 genannten Angaben abgibt. Diese Erklärung muss alle Angaben
enthalten, die für etwaige Berichtigungen von Bedeutung sind.“


14      Art. 273 der Richtlinie lautet:


„Die  Mitgliedstaaten  können  vorbehaltlich  der  Gleichbehandlung  der  von  Steuerpflichtigen  bewirkten  Inlandsumsätze  und
innergemeinschaftlichen Umsätze weitere Pflichten vorsehen, die sie für erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer
sicherzustellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden, sofern diese Pflichten im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
nicht zu Formalitäten beim Grenzübertritt führen.


Die Möglichkeit nach Absatz 1 darf nicht dazu genutzt werden, zusätzlich zu den in Kapitel 3 genannten Pflichten weitere Pflichten
in Bezug auf die Rechnungsstellung festzulegen.“


Deutsches Recht


15       In  §  15  („Vorsteuerabzug“)  des  Umsatzsteuergesetzes  vom  21.  Februar  2005  (BGBl.  2005  I  S.  386)  in  seiner  auf  die
Rechtsstreitigkeiten des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden: UStG) heißt es:


„(1)      Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen:


1.      die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein
Unternehmen ausgeführt worden sind. …


…


Nicht  als  für  das  Unternehmen  ausgeführt  gilt  die  Lieferung,  die  Einfuhr  oder  der  innergemeinschaftliche  Erwerb  eines
Gegenstands, den der Unternehmer zu weniger als 10 Prozent für sein Unternehmen nutzt.


…


(1b)      Verwendet der Unternehmer ein Grundstück sowohl für Zwecke seines Unternehmens als auch für Zwecke, die außerhalb
des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines Personals, ist die Steuer für die Lieferungen, die Einfuhr und den
innergemeinschaftlichen  Erwerb  sowie  für  die  sonstigen  Leistungen  im  Zusammenhang  mit  diesem  Grundstück  vom
Vorsteuerabzug ausgeschlossen, soweit sie nicht auf die Verwendung des Grundstücks für Zwecke des Unternehmens entfällt. …“


16      Art. 18 („Besteuerungsverfahren“) Abs. 3 UStG bestimmt:
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„Der Unternehmer hat für das Kalenderjahr oder für den kürzeren Besteuerungszeitraum eine Steuererklärung … zu übermitteln, in
der er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, der sich zu seinen Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 17 selbst
zu berechnen hat (Steueranmeldung). …“


17      In § 149 („Abgabe der Steuererklärungen“) der Abgabenordnung (BGBl. 2002 I S. 3866) in ihrer auf die Rechtsstreitigkeiten des
Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden: AO) heißt es:


„(1)      Die Steuergesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist. …


(2)      Soweit  die  Steuergesetze nichts  anderes  bestimmen,  sind Steuererklärungen,  die  sich auf  ein  Kalenderjahr oder  einen
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, spätestens fünf Monate danach abzugeben. …“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


18      Der Sachverhalt in der Rechtssache C‑45/20 lässt sich wie folgt zusammenfassen. E betreibt ein Gerüstbauunternehmen. Im Jahr
2014 beauftragte er ein Architektenbüro mit der Erstellung von Bauplänen für ein Einfamilienhaus. Nach diesen Plänen sollte das
Haus eine Gesamtnutzfläche von 149,75 m2 haben und im Erdgeschoss ein Zimmer mit der Bezeichnung „Arbeiten“ mit einer
Fläche von 16,57 m2 beinhalten.  Die Rechnungen in  Bezug auf den Bau dieses  Hauses  wurden zwischen Oktober  2014 und
November 2015 erstellt.


19      In seiner Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2015, die am 28. September 2016 beim Finanzamt N einging, machte E
erstmals ein Recht auf Vorsteuerabzug für die Errichtung dieses Arbeitszimmers geltend. Nach einer Steuerprüfung lehnte das
Finanzamt  N  diesen  Abzug  ab.  Der  Einspruch  von  E  gegen  diese  Ablehnung  wurde  zurückgewiesen.  Die  gegen  diese
Einspruchsentscheidung von E beim Sächsischen Finanzgericht  (Deutschland) erhobene Klage wurde abgewiesen. Das Gericht
begründete  seine  Entscheidung  im  Wesentlichen  damit,  dass  die  Zuordnung  des  betreffenden  Gegenstands  zum
Unternehmensvermögen nach dem 31. Mai 2016 erfolgt sei, dem Tag, an dem gemäß § 149 Abs. 2 AO die Frist für die Abgabe der
Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Jahr 2015 abgelaufen sei.


20      Zum Sachverhalt in der Rechtssache C‑46/20 ist Folgendes festzustellen. Im Jahr 2014 erwarb Z eine Photovoltaikanlage. Den von
ihr  erzeugten  Strom  verbrauchte  er  teilweise  selbst,  teilweise  verkaufte  er  ihn  an  einen  Energieversorger  weiter.  Der
Einspeisevertrag zwischen Z und diesem Energieversorger wurde im selben Jahr abgeschlossen und sah eine Vergütung zuzüglich
Umsatzsteuer  vor.  Am 29.  Februar 2016 reichte Z  beim Finanzamt G eine  Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 2014 ein.  Darin
machte er zum ersten Mal Abzüge geltend, die im Wesentlichen die ausgewiesene Vorsteuer in einer Rechnung vom 11. September
2014 über die Lieferung und Installation seiner Photovoltaikanlage betrafen. Nach einer Steuerprüfung lehnte das Finanzamt G
diesen Vorsteuerabzug ab, da Z nicht bis zum 31. Mai 2015, gemäß § 149 Abs. 2 AO dem Tag des Ablaufs der Frist für die Abgabe
der  Umsatzsteuer-Jahreserklärung,  die  Entscheidung  getroffen  habe,  diesen  Gegenstand  seinem  Unternehmensvermögen
zuzuordnen. Der Einspruch von Z gegen diese Ablehnung wurde zurückgewiesen. Die gegen diese Einspruchsentscheidung von Z
beim Finanzgericht Baden-Württemberg (Deutschland) erhobene Klage wurde abgewiesen.


21      E und Z legten beim vorlegenden Gericht,  dem Bundesfinanzhof (Deutschland),  jeweils Revision ein,  mit  der sie  beide im
Wesentlichen  geltend  machen,  dass  die  Steuerverwaltung  verpflichtet  gewesen  sei,  Umstände  zu  berücksichtigen,  die  ihre
Entscheidung dokumentierten,  gemischt genutzte Gegenstände dem Vermögen ihres jeweiligen Unternehmens zuzuordnen, wie
Baupläne,  in  denen  die  Nutzung eines  Zimmers  als  Arbeitszimmer  ausgewiesen werde,  oder  die  tatsächliche  Nutzung dieser
Gegenstände für die Zwecke der Unternehmenstätigkeit. Des Weiteren sei die von der Rechtsprechung des vorlegenden Gerichts
aufgestellte Voraussetzung, dass innerhalb der Frist gemäß § 149 Abs. 2 AO die Entscheidung, dass gemischt genutzte Gegenstände
dem Vermögen des Unternehmens zugeordnet werden, dokumentiert wird, im Hinblick auf die Erkenntnisse aus dem Urteil vom
25. Juli 2018, Gmina Ryjewo (C‑140/17, EU:C:2018:595), nicht aufrechtzuerhalten.


22      Das vorlegende Gericht vertritt im Einklang mit seiner Rechtsprechung die Auffassung, dass die Revisionen von E und Z nach
nationalem Recht unbegründet seien, da die Dokumentation der Entscheidung, das Gebäude von E bzw. die Photovoltaikanlage von
Z teilweise dem Vermögen ihres jeweiligen Unternehmens zuzuordnen, den zuständigen Finanzämtern nicht vor Ablauf der Frist
gemäß § 149 Abs. 2 AO für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung mitgeteilt worden sei. Nach den Kriterien, die es in
seiner Rechtsprechung entwickelt habe, sei der sich aus diesen Zuordnungen ergebende Steuerabzug nur dann zulässig, wenn diese
Mitteilung innerhalb der genannten Frist erfolgt sei.


23      Das vorlegende Gericht fragt sich jedoch, ob seine Auslegung des nationalen Rechts mit dem Unionsrecht und insbesondere mit
dem Urteil vom 25. Juli 2018, Gmina Ryjewo (C‑140/17, EU:C:2018:595), vereinbar ist.


24      Erstens möchte das vorlegende Gericht wissen, ob ein Mitgliedstaat in Anbetracht des Fehlens unionsrechtlicher Vorschriften, die
die  Art  und  Weise  sowie  den  Zeitpunkt  der  Übermittlung  der  Dokumentation  einer  Zuordnungsentscheidung  zum
Unternehmensvermögen regeln, verlangen kann, dass eine solche Entscheidung unter Androhung der Verwirkung innerhalb einer
verhältnismäßig kurzen Frist, wie sie in § 149 Abs. 2 AO vorgesehen ist, mitgeteilt wird.


25      Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts kann die Vereinbarkeit dieses Erfordernisses mit dem Unionsrecht darauf gestützt werden,
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dass  die  Ausübung  des  Zuordnungswahlrechts  zu  den  materiellen  Voraussetzungen  des  Rechts  auf  Vorsteuerabzug  gehört.
Außerdem sei  es  angesichts  der  Regelungslücke,  die  durch  die  Mehrwertsteuerrichtlinie  verbleibe,  und  des  Grundsatzes  der
Rechtssicherheit gerechtfertigt, dass ein Mitgliedstaat eine Frist für die Dokumentation der Zuordnungsentscheidung festlege. Des
Weiteren falle  diese Festlegung in  die  Regelungsbefugnis,  die den Mitgliedstaaten durch die Bestimmungen von Titel  XI der
Mehrwertsteuerrichtlinie in Bezug auf die formellen Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug verliehen
worden sei.


26      Das vorlegende Gericht ist jedoch der Ansicht, dass der Gerichtshof, obwohl der Sachverhalt, der dem Urteil vom 25. Juli 2018,
Gmina  Ryjewo  (C‑140/17,  EU:C:2018:595),  zugrunde  liege,  sich  von  denen  der  vorliegenden  verbundenen  Rechtssachen
unterscheide, in diesem Urteil mehrere Indizien für das vorsteuerabzugsbegründende Handeln als Steuerpflichtiger angeführt habe,
die nicht zwingend den Finanzbehörden zeitnah zur Kenntnis gelangten. Ferner könnte aus diesem Urteil abgeleitet werden, dass
das Erfordernis einer zeitnahen Zuordnungsentscheidung gegen den Neutralitätsgrundsatz verstieße.


27      Zweitens fragt sich das vorlegende Gericht, welche Folgen die Nichteinhaltung dieser Frist hat. Nach Ansicht dieses Gerichts ließe
sich die Auffassung vertreten, dass eine Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen nicht dargetan sei, wenn es keine für die
Finanzbehörden erkennbaren Beweisanzeichen gebe, dass der Steuerpflichtige eine solche Zuordnung vorgenommen habe. Dann
bestünde  eine  Vermutung  dafür,  dass  alle  Gegenstände,  die  der  Steuerpflichtige  nicht  ausdrücklich  dem  Vermögen  seines
Unternehmens zugewiesen habe, seinem Privatvermögen zuzurechnen seien. Jedoch ergebe sich aus dem Urteil vom 25. Juli 2018,
Gmina Ryjewo (C‑140/17, EU:C:2018:595), auch, dass das Fehlen einer Erklärung über die Zuordnung nicht ausschließe, dass
diese Absicht implizit zum Ausdruck kommen könne, und dass der Frage, ob ein Handeln als Steuerpflichtiger vorliege, ein weites
Verständnis dieses Begriffs zugrunde zu legen sei. Auf der Grundlage dieser Erwägungen könnte geltend gemacht werden, dass
eine Vermutung für einen „Erwerb als Steuerpflichtiger“ bestehe, wenn ein Unternehmer einen Gegenstand erwerbe, der seiner Art
nach  grundsätzlich  auch  unternehmerisch  genutzt  werden  könne  und  den  der  Unternehmer  nicht  ausschließlich  seinem
Unternehmen zugeordnet habe.


28       Unter  diesen  Umständen  hat  der  Bundesfinanzhof  das  Verfahren  ausgesetzt  und  dem Gerichtshof  folgende,  in  den  beiden
verbundenen Rechtssachen gleichlautende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:


1.      Steht Art. 168 Buchst. a in Verbindung mit Art. 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie einer nationalen Rechtsprechung entgegen,
nach der  das  Recht auf  Vorsteuerabzug in  den Fällen,  in  denen ein Zuordnungswahlrecht  beim Leistungsbezug besteht,
ausgeschlossen ist, wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung keine für die
Finanzbehörden erkennbare Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde?


2.      Steht Art. 168 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie einer nationalen Rechtsprechung entgegen, nach der eine Zuordnung
zum privaten Bereich unterstellt wird beziehungsweise eine dahin gehende Vermutung besteht, wenn keine (ausreichenden)
Indizien für eine unternehmerische Zuordnung vorliegen?


Zu den Vorlagefragen


29      Mit seinen beiden Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 168
Buchst.  a  in  Verbindung  mit  Art.  167  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  dahin  auszulegen  ist,  dass  er  nationalen  Bestimmungen
entgegensteht,  die  von  einem  nationalen  Gericht  so  ausgelegt  werden,  dass  die  zuständige  nationale  Steuerverwaltung  den
Vorsteuerabzug  in  Bezug  auf  einen  Gegenstand  unter  der  Annahme,  dass  dieser  dem  Privatvermögen  des  Steuerpflichtigen
zugewiesen wurde, verweigern darf, wenn ein Steuerpflichtiger ein Wahlrecht hat, ob er einen Gegenstand dem Vermögen seines
Unternehmens zuordnet, und diese Steuerverwaltung nicht spätestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die Abgabe der
Umsatzsteuer-Jahreserklärung  in  die  Lage  versetzt  wurde,  aufgrund  einer  ausdrücklichen  Entscheidung  oder  hinreichender
Anhaltspunkte eine solche Zuordnung des Gegenstands festzustellen.


30      Zur Beantwortung dieser Frage sind in einem ersten Schritt die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen ein Steuerpflichtiger
berechtigt ist, zu entscheiden, einen Gegenstand dem Vermögen seines Unternehmens zuzuordnen. In einem zweiten Schritt ist zu
prüfen, unter welchen Voraussetzungen die zuständige nationale Behörde den Vorsteuerabzug verweigern kann, wenn ihr diese
Entscheidung nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung mitgeteilt worden ist.


31      Was erstens die Voraussetzungen betrifft, unter denen ein Steuerpflichtiger berechtigt ist, zu entscheiden, einen Gegenstand dem
Vermögen seines Unternehmens zuzuordnen, ist  darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs das
Recht der Steuerpflichtigen, von der von ihnen geschuldeten Mehrwertsteuer die Mehrwertsteuer abzuziehen, die für die von ihnen
erworbenen  Gegenstände  und  empfangenen  Dienstleistungen  als  Vorsteuer  geschuldet  wird  oder  entrichtet  wurde,  ein
fundamentaler Grundsatz des durch das Unionsrecht geschaffenen gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ist (Urteil vom 18. März
2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Dieses  in  den  Art.  167  ff.  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  geregelte  Recht  ist  integraler  Bestandteil  des  Mechanismus  der
Mehrwertsteuer  und  kann  grundsätzlich  nicht  eingeschränkt  werden  (Urteil  vom  21.  März  2018,  Volkswagen,  C‑533/16,
EU:C:2018:204, Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).


32       Durch  die  Regelung  über  den  Vorsteuerabzug  soll  der  Steuerpflichtige  vollständig  von  der  im  Rahmen  seiner  gesamten
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wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
gewährleistet auf diese Weise die Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig
von ihrem Zweck oder ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (Urteil vom
18.  März  2021,  A.  [Ausübung  des  Rechts  auf  Vorsteuerabzug],  C‑895/19,  EU:C:2021:216,  Rn.  33  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).


33       Das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  ist  an  die  Einhaltung  materieller  und  formeller  Bedingungen  geknüpft,  die  in  der
Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegt sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. März 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204,
Rn. 40, und vom 18. März 2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn. 35 und die dort
angeführte Rechtsprechung).


34      Bei den materiellen Anforderungen des Rechts auf Vorsteuerabzug handelt es sich um diejenigen, die die eigentliche Grundlage
und den Umfang dieses Rechts regeln, so wie sie in Titel X Kapitel 1 („Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug“)
der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehen sind (Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, Rn. 47 und die dort
angeführte Rechtsprechung). So muss nach Art. 168 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie der Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der
Vornahme  des  Erwerbs  von  Gegenständen,  für  die  er  einen  Vorsteuerabzug  geltend  machen  will,  in  seiner  Eigenschaft  als
Steuerpflichtiger gehandelt haben. Zudem müssen diese Gegenstände vom Steuerpflichtigen auf einer nachfolgenden Umsatzstufe
für  Zwecke  seiner  besteuerten  Umsätze  verwendet  werden  und  auf  einer  vorausgehenden  Umsatzstufe  von  einem  anderen
Steuerpflichtigen  geliefert  worden  sein  (vgl.  in  diesem  Sinne  Urteile  vom  15.  September  2016,  Barlis  06  –  Investimentos
Imobiliários e Turísticos, C‑516/14, EU:C:2016:690, Rn. 40, und vom 25. Juli 2018, Gmina Ryjewo, C‑140/17, EU:C:2018:595,
Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung). Außerdem stellt Art. 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie klar, dass das Recht auf
Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die Steuer entsteht, also bei der Lieferung der Gegenstände (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 22. Oktober 2015, Sveda, C‑126/14, EU:C:2015:712, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).


35      Die formellen Voraussetzungen des Rechts auf Vorsteuerabzug regeln die Modalitäten und die Kontrolle seiner Ausübung sowie
das  ordnungsgemäße  Funktionieren  des  Mehrwertsteuersystems,  wie  etwa  die  Verpflichtungen  zu  Aufzeichnungen,
Rechnungsstellung und Steuererklärung  (vgl.  in  diesem Sinne  Urteile  vom 28.  Juli  2016,  Astone,  C‑332/15,  EU:C:2016:614,
Rn. 47, und vom 18. März 2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn. 37 und die dort
angeführte Rechtsprechung). Die Art. 250, 252 und 261 der Mehrwertsteuerrichtlinie, die die Verpflichtung des Steuerpflichtigen
vorsehen, Mehrwertsteuererklärungen abzugeben, und die das Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Fristen hierfür flankieren,
stellen somit formale Voraussetzungen auf.


36      Diese Unterscheidung zwischen materiellen und formellen Voraussetzungen für das Recht auf Vorsteuerabzug ist wichtig, da nach
ständiger Rechtsprechung das Grundprinzip der Neutralität der Mehrwertsteuer erfordert, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird,
wenn die materiellen Anforderungen erfüllt  sind, selbst  wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht
genügt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, Rn. 45 und die dort angeführte
Rechtsprechung).


37      Zudem hat der Steuerpflichtige bei Gegenständen, die sowohl zu beruflichen als auch zu privaten Zwecken verwendet werden
können, das Recht, für die Zwecke der Mehrwertsteuer über ihre Zuordnung zum Vermögen seines Unternehmens zu entscheiden.
Diese Gegenstände umfassen Investitionsgüter, die gemäß Art. 189 Buchst. a der Mehrwertsteuerrichtlinie von den Mitgliedstaaten
definiert werden können und die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs – für Zwecke einer wirtschaftlichen Tätigkeit genutzt –
durch ihre Langlebigkeit sowie ihren Wert gekennzeichnet sind und deren Anschaffungskosten daher in der Regel nicht als laufende
Kosten verbucht, sondern über mehrere Jahre hinweg abgeschrieben werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. März 2019,
Mydibel, C‑201/18, EU:C:2019:254, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).


38      So hat der Steuerpflichtige nach ständiger Rechtsprechung, wenn ein Investitionsgut sowohl für unternehmerische als auch für
private  Zwecke  verwendet  wird,  für  die  Zwecke  des  Vorsteuerabzugs  die  Wahl,  diesen  Gegenstand  in  vollem Umfang  dem
Unternehmensvermögen zuzuordnen oder ihn in vollem Umfang in seinem Privatvermögen zu belassen oder auch ihn nur im
Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Verwendung in sein Unternehmen einzubeziehen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom
14. Juli 2005, Charles und Charles-Tijmens, C‑434/03, EU:C:2005:463, Rn. 23, und vom 16. Februar 2012, Eon Aset Menidjmunt,
C‑118/11, EU:C:2012:97, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).


39      Entscheidet sich der Steuerpflichtige dafür, dass Investitionsgüter, die sowohl für unternehmerische als auch für private Zwecke
verwendet werden, als Gegenstände des Unternehmens behandelt werden, so ist die beim Erwerb dieser Gegenstände geschuldete
Vorsteuer  grundsätzlich  vollständig  und  sofort  abziehbar  (Urteil  vom 14.  Juli  2005,  Charles  und  Charles-Tijmens,  C‑434/03,
EU:C:2005:463, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung). Für Grundstücke stellt Art. 168a der Mehrwertsteuerrichtlinie
jedoch klar, dass bei Ausgaben im Zusammenhang mit ihnen höchstens der Teil der Mehrwertsteuer abgezogen werden darf, der auf
die Verwendung des Grundstücks für unternehmerische Zwecke des Steuerpflichtigen entfällt.


40      Entscheidet sich ein Steuerpflichtiger dafür, ein Investitionsgut nur teilweise seinem Unternehmen zuzuordnen, ist die für den
Erwerb dieses Investitionsguts anfallende Vorsteuer grundsätzlich nur im Umfang seiner tatsächlichen Verwendung für Zwecke des
Unternehmens abzugsfähig (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Februar 2012, Eon Aset Menidjmunt, C‑118/11, EU:C:2012:97,
Rn. 56 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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41      Beim Erwerb solcher Gegenstände hängt es von der Wahl des Steuerpflichtigen, in dieser Eigenschaft zu handeln, d. h. für die
Zwecke  seiner  wirtschaftlichen  Tätigkeit  im  Sinne  von  Art.  9  Abs.  1  der  Mehrwertsteuerrichtlinie,  ab,  ob  das
Mehrwertsteuersystem und damit der Mechanismus des Vorsteuerabzugs zur Anwendung kommt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
22. März 2012, Klub, C‑153/11, EU:C:2012:163, Rn. 39 und 40 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Folglich stellt diese
Wahl, wie der Generalanwalt in den Nrn. 48 und 49 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, eine materielle Voraussetzung des Rechts
auf Vorsteuerabzug dar.


42      Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs handelt es sich bei der Frage, ob der Steuerpflichtige zu dem Zeitpunkt, zu dem
ihm ein Gegenstand geliefert wurde, in seiner Eigenschaft als Steuerpflichtiger gehandelt hat, um eine Frage des Sachverhalts, der
vom zuständigen nationalen Gericht auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte und infolge einer Prüfung der Gesamtumstände
des Rechtsstreits, mit  denen es befasst  ist,  festzustellen ist (vgl.  in diesem Sinne Urteile  vom 14. Februar  1985, Rompelman,
268/83, EU:C:1985:74, Rn. 24, und vom 25. Juli 2018, Gmina Ryjewo, C‑140/17, EU:C:2018:595, Rn. 38 und 39 sowie die dort
angeführte Rechtsprechung).


43      In Bezug auf die Beurteilung, ob ein Steuerpflichtiger beim Erwerb eines Gegenstands in seiner Eigenschaft als Steuerpflichtiger
gehandelt hat, hat der Gerichtshof bereits Folgendes klargestellt: Auch wenn eine eindeutige und ausdrückliche Bekundung der
Absicht,  einen Gegenstand bei  seinem Erwerb einer  wirtschaftlichen Verwendung zuzuordnen, ausreichend sein kann, um den
Schluss zu ziehen, dass der Gegenstand von dem als solchem handelnden Steuerpflichtigen erworben wurde, schließt doch das
Fehlen einer solchen Erklärung nicht aus, dass diese Absicht implizit zum Ausdruck kommen kann (Urteil vom 25. Juli 2018,
Gmina Ryjewo, C‑140/17, EU:C:2018:595, Rn. 47).


44      Der Umstand, dass der Gerichtshof diese Klarstellung in Beantwortung einer Vorlagefrage in einer Rechtssache vorgenommen hat,
die  das  Recht  betraf,  den Abzug der Mehrwertsteuer  zu berichtigen,  die  eine als  Steuerpflichtige  registrierte  Einrichtung des
öffentlichen Rechts auf den Erwerb einer Immobilie entrichtet hatte, wirkt sich entgegen dem Vorbringen des Finanzamts N nicht
auf ihre Relevanz im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten wie die aus, um die es in den Ausgangsverfahren geht. Diese Klarstellung
gilt  nämlich für alle  Fälle,  in denen ein Gegenstand entsprechend dem vom Gerichtshof  entwickelten weiten Verständnis des
Begriffs  eines  Erwerbs  „als  Steuerpflichtiger“  der  wirtschaftlichen  Tätigkeit  eines  Steuerpflichtigen  zugeordnet  wird  (vgl.  in
diesem Sinne Urteil vom 25. Juli 2018, Gmina Ryjewo, C‑140/17, EU:C:2018:595, Rn. 54). Nach der Mehrwertsteuerrichtlinie
setzt  die  Gewährung  eines  Rechts  auf  Vorsteuerabzug  folglich  nicht  voraus,  dass  eine  ausdrückliche  Entscheidung  über  die
Zuordnung getroffen und mitgeteilt wird.


45      Zu den Gesichtspunkten, aus denen diese Absicht implizit zum Ausdruck kommen kann, gehören u. a. die Art des betreffenden
Gegenstands, die Eigenschaft der handelnden Person und der zwischen dem Erwerb des Gegenstands und seiner Verwendung für
Zwecke  der  wirtschaftlichen  Tätigkeit  des  Steuerpflichtigen  liegende  Zeitraum  (Urteil  vom  25.  Juli  2018,  Gmina  Ryjewo,
C‑140/17, EU:C:2018:595, Rn. 38, 49 und 50).


46      Dagegen ist  es für sich gesehen ohne Bedeutung, dass der betreffende Gegenstand nicht unmittelbar für besteuerte Umsätze
verwendet worden ist,  da die  Verwendung des  Gegenstands nur  den Umfang des  Vorsteuerabzugs oder der  etwaigen späteren
Berichtigung bestimmt, jedoch nicht  die  Entstehung des  Abzugsanspruchs berührt  (Urteil  vom 25.  Juli  2018,  Gmina Ryjewo,
C‑140/17, EU:C:2018:595, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).


47      Im vorliegenden Fall ist es daher Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob aus der Gesamtheit der Gegebenheiten des
Ausgangsverfahrens geschlossen werden kann, dass E und Z als Steuerpflichtige gehandelt haben, als sie die im Ausgangsverfahren
fraglichen  gemischt  genutzten  Gegenstände  erworben  haben,  nämlich  ein  Arbeitszimmer  in  einem  im  Wesentlichen  privat
genutzten Gebäude bzw.  eine  teilweise  privat  genutzte  Photovoltaikanlage,  und die Absicht  bekundeten,  sie  ihrem jeweiligen
Unternehmen zuzuordnen.


48      Insoweit kann, was E betrifft, die Zuordnung eines Zimmers von angemessener Größe als Arbeitszimmer in den Bauplänen eines
Einfamilienhauses  ein  Indiz  für  eine  solche  Absicht  darstellen.  Da  jedoch  ein  in  den  Bauplänen  eines  Einfamilienhauses
entsprechend  bezeichnetes  Zimmer  nicht  notwendigerweise  tatsächlich  für  die  wirtschaftliche  Tätigkeit  des  Steuerpflichtigen
genutzt wird, kommt es darauf an, dass die Absicht des Steuerpflichtigen, dieses Zimmer für sein Unternehmen zu nutzen, durch
andere objektive Anhaltspunkte, die diese Nutzung belegen, untermauert wird. Im Fall von Z kann die Tatsache, dass im Lauf des
Jahres, in dem eine Photovoltaikanlage erworben und installiert wurde, ein Vertrag über den Weiterverkauf des von dieser Anlage
erzeugten Stroms abgeschlossen wurde, ein Indiz dafür darstellen, dass diese einer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet ist, sofern
die Bedingungen für diesen Weiterverkauf denen entsprechen, die Unternehmern und nicht Privatpersonen angeboten werden.


49      Ferner sind die von den Steuerpflichtigen in ihren Steuererklärungen vorgenommenen Vorsteuerabzüge geeignet,  eine solche
Zuordnungsentscheidung darzutun, wenn sie ihre Folge sind. Solche Abzüge sind auch ein Indiz dafür, dass ein Steuerpflichtiger
beim Erwerb  eines  Gegenstands  beabsichtigte,  ihn  seinem Unternehmen  zuzuordnen.  So  wurde  bereits  entschieden,  dass  ein
Steuerpflichtiger, der in seiner Erklärung gegenüber den Steuerbehörden die beim Erwerb von Gegenständen geschuldete Vorsteuer
abzieht,  so behandelt wird,  als  habe er diese Gegenstände seinem Unternehmen zugeordnet  (vgl.  in  diesem Sinne Urteil vom
11. Juli 1991, Lennartz, C‑97/90, EU:C:1991:315, Rn. 26). Dagegen lässt, wie der Generalanwalt in den Nrn. 43 und 44 seiner
Schlussanträge  ausgeführt  hat,  das  Fehlen  von  Abzügen  in  der  Umsatzsteuervoranmeldung  für  den  Zeitraum,  in  dem  der
Gegenstand erworben wurde, für sich genommen nicht den Schluss zu, dass sich der Steuerpflichtige dafür entschieden hat, den
betreffenden Gegenstand nicht seinem Unternehmen zuzuordnen.
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50      Was zweitens die Verpflichtung eines Steuerpflichtigen angeht, der Steuerverwaltung seine Zuordnungsentscheidung spätestens bis
zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung mitzuteilen, d. h. vorliegend bis zum 31. Mai
des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Zuordnungsentscheidung ergangen ist, ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 179
Abs.  1  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  das  Recht  auf  Vorsteuerabzug  grundsätzlich  in  dem Zeitraum ausgeübt  wird,  in  dem es
entstanden ist, d. h., unter Berücksichtigung von Art. 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie, wenn der Anspruch auf die Steuer entsteht
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. März 2021, A. [Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑895/19, EU:C:2021:216, Rn. 41
und die dort angeführte Rechtsprechung).


51      Gleichwohl kann einem Steuerpflichtigen nach den Art. 180 und 182 der Mehrwertsteuerrichtlinie der Abzug auch gestattet
werden, wenn er nicht in dem Zeitraum, in dem das Abzugsrecht entstanden ist, vorgenommen wurde, vorausgesetzt, bestimmte in
den nationalen Regelungen festgelegte Bedingungen und Einzelheiten werden befolgt (Urteil vom 26. April 2018, Zabrus Siret,
C‑81/17, EU:C:2018:283, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).


52       Im  Übrigen  müssen  die  nationalen  Rechtsvorschriften  gemäß  Art.  250  Abs.  1  in  Verbindung  mit  Art.  252  der
Mehrwertsteuerrichtlinie  bestimmen,  dass  jeder  Steuerpflichtige  eine  Mehrwertsteuererklärung abzugeben  hat,  die  alle  für  die
Festsetzung des geschuldeten Steuerbetrags und der vorzunehmenden Vorsteuerabzüge erforderlichen Angaben enthält, die sich auf
einen Steuerzeitraum von höchstens einem Jahr beziehen, und zwar innerhalb eines Zeitraums, der zwei Monate nach Ende jedes
einzelnen Steuerzeitraums nicht überschreiten darf.


53       Des  Weiteren  können die  Mitgliedstaaten  gemäß Art.  261  Abs.  1  der  Mehrwertsteuerrichtlinie  von  dem Steuerpflichtigen
verlangen, dass er eine Erklärung über sämtliche Umsätze des vorangegangenen Jahres mit allen oben genannten Angaben abgibt,
ohne jedoch eine Frist für die Abgabe dieser Erklärung festzulegen.


54      In Anbetracht dieser Bestimmungen steht die Mehrwertsteuerrichtlinie Verpflichtungen wie den im vorliegenden Fall geltenden
nicht entgegen, nach denen Steuerpflichtige ihre Entscheidung, ein Investitionsgut dem Vermögen ihres Unternehmens zuzuordnen,
der Steuerverwaltung mitteilen müssen, indem sie die entsprechenden Abzüge in ihren Umsatzsteuervoranmeldungen und in ihrer
Umsatzsteuer-Jahreserklärung, die spätestens fünf Monate nach Ablauf des Jahres, in dem diese Zuordnungsentscheidung getroffen
wurde, bei der Steuerverwaltung einzureichen ist, vornehmen.


55       Soweit  jedoch  die  nationale  Rechtsprechung  die  Nichteinhaltung  der  Frist,  innerhalb  deren  der  Steuerpflichtige  die
Steuerverwaltung ausdrücklich oder stillschweigend, aber eindeutig, von dieser Entscheidung in Kenntnis zu setzen hat, mit dem
Verlust  des  sich  aus  ihr  ergebenden  Rechts  auf  Vorsteuerabzug  ahndet,  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Vornahme  einer
Zuordnungsentscheidung zwar eine materielle Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechts darstellt, wie sich aus Rn. 41 des
vorliegenden Urteils ergibt, ihre Mitteilung an die Steuerverwaltung jedoch nur eine formelle Voraussetzung ist. Nach ständiger
Rechtsprechung des Gerichtshofs kann ein Verstoß gegen die formellen Anforderungen jedoch grundsätzlich nicht zum Verlust des
Rechts auf Vorsteuerabzug führen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, Rn. 45 und
die dort angeführte Rechtsprechung).


56       Anders  verhält  es  sich,  wenn der  Verstoß  gegen  die  formellen  Anforderungen  den sicheren  Nachweis  verhindert,  dass  die
materiellen Anforderungen erfüllt  wurden (vgl.  in diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614,
Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).


57      Zudem können die Mitgliedstaaten gemäß Art. 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie weitere Pflichten vorsehen, die sie für erforderlich
erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden. Die Maßnahmen, die die
Mitgliedstaaten nach dieser Bestimmung zu erlassen befugt sind, dürfen jedoch nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung
solcher Ziele erforderlich ist. Sie dürfen daher nicht so eingesetzt werden, dass dadurch das Recht auf Vorsteuerabzug und damit
die  Neutralität  der  Mehrwertsteuer  systematisch  in  Frage  gestellt  würden  (vgl.  in  diesem Sinne  Urteil  vom 12.  April  2018,
Biosafe – Indústria de Reciclagens, C‑8/17, EU:C:2018:249, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung). Insoweit ist bereits
entschieden worden, dass eine Sanktion, die in einer völligen Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug besteht, wenn die Steuer
verspätet  entrichtet  wird,  unangemessen  erscheint,  wenn  kein  Betrug  und  keine  Schädigung  des  Haushalts  des  Staates
nachgewiesen sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juli 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, Rn. 68 bis
70).


58      Die Tatsache, dass E und Z die Frist nicht eingehalten haben, innerhalb deren sie ihre Zuordnungsentscheidung hätten bekannt
geben sollen, dürfte sie vorbehaltlich einer Überprüfung durch das vorlegende Gericht vorliegend nicht daran hindern, den sicheren
Nachweis dafür zu erbringen, dass sie eine solche Entscheidung zum Zeitpunkt des Erwerbs der im Ausgangsverfahren fraglichen
Investitionsgüter getroffen hatten. Ferner ist nicht ersichtlich, dass der deutsche Gesetzgeber eine solche Frist vorgeschrieben hat,
um betrügerische oder missbräuchliche Verhaltensweisen zu verhindern.


59      Aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich jedoch auch, dass die Möglichkeit, das Abzugsrecht ohne jede
zeitliche Beschränkung auszuüben, dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwiderliefe, wonach angesichts der Rechte und Pflichten
des Steuerpflichtigen gegenüber der Steuerverwaltung seine steuerliche Lage nicht unbegrenzt lange offenbleiben kann. Demnach
ist eine Ausschlussfrist, deren Ablauf den nicht hinreichend sorgfältigen Steuerpflichtigen, der den Vorsteuerabzug nicht geltend
gemacht  hat,  mit  dem Verlust  des  Abzugsrechts  bestraft,  nicht  mit  der  von der  Mehrwertsteuerrichtlinie  errichteten Regelung
unvereinbar, sofern diese Frist zum einen für die entsprechenden auf innerstaatlichem Recht beruhenden steuerlichen Rechte wie


8 von 10







für die  auf Unionsrecht beruhenden Rechte gleichermaßen gilt  (Äquivalenzgrundsatz) und sie zum anderen die Ausübung des
Abzugsrechts  nicht praktisch unmöglich macht oder übermäßig erschwert (Effektivitätsgrundsatz)  (Urteil  vom 26.  April  2018,
Zabrus Siret, C‑81/17, EU:C:2018:283, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).


60      Zur Wahrung des Äquivalenzgrundsatzes ist festzustellen, dass die Frist, die in der im Ausgangsverfahren fraglichen nationalen
Regelung vorgesehen  ist,  der  Frist  entspricht,  die  für  Steuerpflichtige  für  die  Abgabe  von  Steuererklärungen  allgemein  gilt.
Vorbehaltlich der Überprüfung durch das vorlegende Gericht scheint diese nationale Regelung daher im Mehrwertsteuerbereich
keine andere Regelung als diejenige vorgesehen zu haben, die für andere Steuerangelegenheiten nach innerstaatlichem Recht gilt.


61       Was  den  Effektivitätsgrundsatz  angeht,  scheint  die  genannte  Frist  an  sich  die  Ausübung des  Abzugsrechts  nicht  praktisch
unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, da es nach Art. 179 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie grundsätzlich im
gleichen  Zeitraum ausgeübt  wird,  in  dem es  entstanden  ist  (vgl.  entsprechend  Urteil  vom 28.  Juli  2016,  Astone,  C‑332/15,
EU:C:2016:614, Rn. 38).


62      Gleichwohl müssen sich die Mitgliedstaaten gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit solcher Mittel bedienen, die es zwar
erlauben, das von der nationalen Regelung verfolgte Ziel wirksam zu erreichen, die jedoch die Grundsätze des Unionsrechts, wie
das fundamentale Prinzip des Rechts auf Vorsteuerabzug, möglichst wenig beeinträchtigen (Urteil vom 26. April 2018, Zabrus
Siret, C‑81/17, EU:C:2018:283, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).


63      Es ist daher für das vorlegende Gericht wichtig zu prüfen, ob die im Ausgangsverfahren fragliche Ausschlussfrist, die der Frist
gemäß § 149 Abs. 2 AO für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung entspricht, d. h. der 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr
folgt,  in  dem  die  Zuordnungsentscheidung  getroffen  wurde,  im  Hinblick  auf  das  Ziel  der  Wahrung  des  Grundsatzes  der
Rechtssicherheit verhältnismäßig ist.


64      Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum einen die nationalen Behörden die Möglichkeit haben, gegen einen nachlässig handelnden
Steuerpflichtigen Sanktionen zu verhängen, die den Neutralitätsgrundsatz weniger beeinträchtigen als die völlige Versagung des
Rechts auf Vorsteuerabzug, wie z. B. verwaltungsrechtliche Geldstrafen, und eine Frist, die nach dem 31. Mai des Jahres abläuft,
das auf das Jahr folgt, in dem die Zuordnungsentscheidung getroffen wurde, nach dem ersten Anschein nicht mit der Wahrung des
Grundsatzes  der  Rechtssicherheit  unvereinbar  ist,  und  dass  zum  anderen  dem  Recht  auf  Vorsteuerabzug  im  gemeinsamen
Mehrwertsteuersystem eine herausragende Stellung zukommt.


65       Nach  alledem  ist  auf  die  Vorlagefragen  zu  antworten,  dass  Art.  168  Buchst.  a  in  Verbindung  mit  Art.  167  der
Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass er nationalen Bestimmungen nicht entgegensteht, die von einem nationalen
Gericht so ausgelegt werden, dass die zuständige nationale Steuerverwaltung den Vorsteuerabzug in Bezug auf einen Gegenstand
unter  der  Annahme,  dass  dieser  dem  Privatvermögen  des  Steuerpflichtigen  zugewiesen  wurde,  verweigern  darf,  wenn  ein
Steuerpflichtiger  ein  Wahlrecht  hat,  ob  er  einen  Gegenstand  dem  Vermögen  seines  Unternehmens  zuordnet,  und  die
Steuerverwaltung nicht spätestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung in die
Lage versetzt wurde, aufgrund einer ausdrücklichen Entscheidung oder hinreichender Anhaltspunkte eine solche Zuordnung des
Gegenstands festzustellen, es sei denn, die besonderen rechtlichen Modalitäten für die Ausübung dieser Befugnis lassen erkennen,
dass sie nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.


Kosten


66      Für  die  Parteien der  Ausgangsverfahren ist  das  Verfahren ein Zwischenstreit  in  den  beim vorlegenden Gericht  anhängigen
Rechtsstreitigkeiten; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von
Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 168 Buchst. a in Verbindung mit Art. 167 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der durch die Richtlinie 2009/162/EU des Rates vom 22. Dezember 2009 geänderten
Fassung ist dahin auszulegen, dass er nationalen Bestimmungen nicht entgegensteht, die von einem nationalen Gericht so
ausgelegt werden, dass die zuständige nationale Steuerverwaltung den Vorsteuerabzug in Bezug auf einen Gegenstand unter der
Annahme, dass dieser dem Privatvermögen des Steuerpflichtigen zugewiesen wurde, verweigern darf, wenn ein Steuerpflichtiger
ein Wahlrecht hat, ob er einen Gegenstand dem Vermögen seines Unternehmens zuordnet, und diese Steuerverwaltung nicht
spätestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung in die Lage versetzt wurde,
aufgrund einer ausdrücklichen Entscheidung oder hinreichender Anhaltspunkte eine solche Zuordnung des Gegenstands
festzustellen, es sei denn, die besonderen rechtlichen Modalitäten für die Ausübung dieser Befugnis lassen erkennen, dass sie
nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.


Prechal Passer Wahl
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Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Oktober 2021.


Der Kanzler Der Präsident


A. Calot Escobar K. Lenaerts


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Urteil vom 01. Juli 2021, VIII R 9/19 
Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen "Spin-Off"- ertragsteuerliche Folgen für den inländischen 
Privatanleger


ECLI:DE:BFH:2021:U.010721.VIIIR9.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1 , EStG § 20 Abs 4a S 7 , UmwG § 123 Abs 2 , AEUV Art 63 , EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst a , 
EWGRL 891/82 Art 17 Abs 1 Buchst b , EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst a , EURL 2017/1132 Art 151 Abs 1 Buchst b , 
EStG VZ 2015 , AEUmwStG 2006 Tziff 01.36 


vorgehend FG Düsseldorf, 12. März 2019, Az: 13 K 1762/17 E


Leitsätze


1. Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft inländischen Anteilseignern im Wege eines sog. "Spin-Off" Aktien ihrer 
US-amerikanischen Tochtergesellschaft zu, kann dies grundsätzlich zu Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG führen, soweit keine Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vorliegt.


2. Die Aktienzuteilung im Rahmen eines US-amerikanischen "Spin-Off" ist nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral, 
wenn die "wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind. Die 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV gebietet eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch auf ausländische 
Vorgänge.


3. Der Begriff der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist typusorientiert auszulegen. Danach ist in 
Drittstaatenfällen ein gesetzlicher Vermögensübergang durch partielle Gesamtrechtsnachfolge nicht erforderlich 
(entgegen BMF-Scheiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 85, Rz 115 i.V.m. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 
1314, Rz 01.36). Entscheidend bei einer "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist, dass die Übertragung der 
Vermögenswerte in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der und gegen die Übertragung 
von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft erfolgt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12.03.2019 - 13 K 1762/17 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der Zuteilung von Aktien im Rahmen eines sog. 
"Spin-Off" nach US-amerikanischem Recht.


2 Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) hielten in 2015 (Streitjahr) 
über ihre Depotbank Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-
Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbenannt worden war, übertrug die HPI das 
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Unternehmenskundengeschäft auf die Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), eine Tochtergesellschaft und 
ebenfalls Kapitalgesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Die Aktionäre erhielten sodann für eine 
alte Aktie der HPC eine Aktie der umbenannten HPI. Zusätzlich teilte ihnen die HPI ihre bereits an der HPE gehaltenen 
Anteile zu, so dass die Aktionäre fortan im selben Verhältnis an den beiden Gesellschaften --der HPI und der HPE-- 
beteiligt waren.


3 Die Depotbank der Kläger hatte insofern keine Steuerbeträge einbehalten, wies jedoch in der 
Jahressteuerbescheinigung für das Streitjahr die zugeteilten HPE-Aktien als Kapitalertrag in Höhe von ... € aus. Die 
Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilung der HPE-Aktien steuerneutral zu behandeln sei, setzten in ihrer 
Einkommensteuererklärung entsprechend niedrigere Kapitaleinkünfte an. Der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern behandelte die zugeteilten HPE-Aktien als steuerpflichtigen 
Kapitalertrag. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos; die Klage hatte hingegen aus den in 
Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1117 mitgeteilten Gründen Erfolg.


4 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit dem es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Das Urteil des 
Finanzgerichts (FG) widerspreche dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 20.03.2017 - 
IV C 1-S 2252/15/10029:002 (BStBl I 2017, 431). Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 des 
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) seien nicht erfüllt. Das Merkmal 
der "Abspaltung" sei ein Terminus des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG). Fraglich sei daher, ob § 20 Abs. 4a 
Satz 7 EStG überhaupt auf ausländische Vorgänge anwendbar sei. Jedenfalls müssten ausländische Vorgänge mit den 
"Strukturmerkmalen" einer deutschen Abspaltung vergleichbar sein. Vorliegend kenne das Gesellschaftsrecht des US-
Bundesstaats Delaware das Rechtsinstitut der Spaltung nicht. Der sog. "Spin-Off" sei nach US-Steuerrecht zwar 
steuerneutral möglich, er vollziehe sich aber nicht in einem mit einer deutschen Abspaltung vergleichbaren 
zivilrechtlichen Rechtsakt. Eine solche "reorganization" beruhe vielmehr auf einzelvertraglicher Vereinbarung. Nach 
deutschem Recht entspreche der vorliegende Vorgang einer Einlage von Vermögenswerten in eine Tochtergesellschaft 
und einer anschließenden Sachausschüttung der von der Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der 
Tochtergesellschaft an die Gesellschafter und sei nicht mit einer Abspaltung nach dem deutschen UmwG vergleichbar.


5 Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


6 Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.


7 Eine rein formale, an dem BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 431 gemessene Betrachtung werde der vorliegenden 
Fallkonstellation nicht gerecht. Entscheidend sei die Gesetzeshistorie des § 20 Abs. 4a EStG, in der ausdrücklich auch 
sog. "Spin-Off" erwähnt seien. Im Übrigen verweisen die Kläger vollumfänglich auf die Begründung des FG-Urteils.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der HPE-Aktien --isoliert betrachtet-- als Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 1 EStG steuerbar ist (unter 1.), jedoch nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG letztlich steuerneutral erfolgt (unter 2.), 
hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
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9 1. Zwar führt die Zuteilung der HPE-Aktien von der HPI an die Kläger bei isolierter Betrachtung zu einem Kapitalertrag 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, für den der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) das Besteuerungsrecht 
zusteht.


10 a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische Gesellschaft handelt (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs 
--BFH-- vom 20.10.2010 - I R 117/08, BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Dementsprechend ist den Klägern mit der 
Einbuchung der HPE-Aktien auf ihrem Depot ein Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer 
Sachausschüttung zugeflossen.


11 b) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG der in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ansässigen HPI steht Deutschland abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern vom 
29.08.1989 i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 04.06.2008 (BGBl I 2008, 612, BStBl I 2008, 784) --DBA-
USA 1989/2008-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in den USA ansässige 
Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-USA 1989/2008 dem 
Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.


12 2. Da die HPE-Aktien jedoch im Rahmen einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zugeteilt wurden, löst der 
Vorgang bei den Klägern im Streitjahr keine Besteuerung aus.


13 a) Nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des 
Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) die Sätze 1 und 2 des § 20 Abs. 4a EStG entsprechend, wenn Vermögen einer 
Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften übergeht. Die Anwendung der Regelung hat im Streitjahr 
zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.


14 b) Voraussetzung ist zunächst der Vermögensübergang durch "Abspaltung". Eine solche liegt nach nationalem Recht 
gemäß § 123 Abs. 2 UmwG vor, wenn ein Rechtsträger von seinem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile als 
Gesamtheit auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechtsträger überträgt (Abspaltung zur Aufnahme, 
§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) oder der oder die übernehmenden Rechtsträger erst durch die Übertragung entstehen 
(Abspaltung zur Neugründung, § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG) und die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers als 
Gegenleistung Anteile am übernehmenden Rechtsträger erhalten. Sind --wie vorliegend-- ausschließlich 
ausländische Rechtsträger beteiligt, ist eine Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG mangels Anwendbarkeit des 
deutschen Umwandlungsrechts hingegen nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).


15 c) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG ist jedoch --entgegen der Auffassung des FA-- auch auf ausländische 
Vorgänge anwendbar, die bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Abspaltung nach nationalem 
Umwandlungsrecht entsprechen (gleicher Ansicht BMF-Schreiben vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, 
BStBl I 2016, 85, Rz 115; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in 
Dötsch/Pung/Möhlenbrock --D/P/M--, Kommentar zum KStG, § 20 EStG, Rz 306a; Jachmann-Michel/Lindenberg in 
Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 829b; Schmidt/Levedag, EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 226).
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16 aa) Zwar lassen die Gesetzesmaterialien keinen eindeutigen Schluss darauf zu, ob der Gesetzgeber in Bezug auf 
Abspaltungen i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auch Auslandsfälle einbeziehen wollte. Einerseits sollte der 
"Anwendungsbereich von § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG", der auch bei ausländischen Tauschvorgängen einschlägig ist, 
"auf Abspaltungen erweitert" werden (BTDrucks 17/10000, S. 54). Auf der anderen Seite enthält die 
Gesetzesbegründung nationale Begrifflichkeiten wie "Spaltungsvertrag oder -plan" (BTDrucks 17/10000, S. 54). 
Zudem ist die zeitliche Anwendbarkeit der Regelung an die "Anmeldung zur Eintragung in das öffentliche Register" 
geknüpft (§ 52a Abs. 10 Satz 12 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
vom 26.06.2013, BGBl I 2013, 1809).


17 bb) Jedenfalls gebietet aber die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) eine Erstreckung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf ausländische Vorgänge.


18 aaa) Der Schutzbereich der auch auf Drittstaaten-Kapitalgesellschaften anzuwendenden Kapitalverkehrsfreiheit des 
Art. 63 AEUV ist eröffnet. Insbesondere knüpft § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht an eine bestimmte Beteiligungshöhe an 
(vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2018 - I R 75/16, BFHE 262, 502, BStBl II 2019, 806, Rz 19 ff., zur Abgrenzung des 
Anwendungsbereichs der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV von demjenigen der Niederlassungsfreiheit 
gemäß Art. 49 AEUV).


19 bbb) Ein Ausschluss von Auslandsfällen aus dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG wäre geeignet, 
Inländer von Investitionen in anderen Staaten abzuhalten und würde ausländische Gesellschaften und deren 
Gesellschafter im Vergleich zu rein inländischen Sachverhalten bei Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft ohne 
Geldzahlungen --im vorliegenden Fall der Abspaltung-- benachteiligen (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 
Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, Rz 55, BStBl II 2019, 111).


20 ccc) Ein Rechtfertigungsgrund dafür, dem inländischen Gesellschafter einer ausländischen Gesellschaft von 
vornherein die Anwendung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG zu verweigern, besteht nicht. Das gilt im Hinblick auf in den 
USA ansässige Kapitalgesellschaften insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass in Art. 26 Abs. 1 DBA-USA 
1989/2008 die sog. "große" Auskunftsklausel vereinbart worden ist, die einen umfassenden Informationsaustausch 
zwischen den Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten ermöglicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 64 
Abs. 1 AEUV, da § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG bereits keine Direktinvestitionen erfasst.


21 d) Zur Vermeidung eines unionsrechtswidrigen Zustands ist § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG daher grundsätzlich auch auf 
ausländische Vorgänge anzuwenden. Da die Kapitalverkehrsfreiheit jedoch lediglich eine Benachteiligung der 
ausländischen Gesellschaften und ihrer Anteilseigner verbietet, aber eine Besserstellung gegenüber reinen 
Inlandssachverhalten nicht erfordert, sind nur solche (ausländischen) Vorgänge erfasst, die einer (inländischen) 
Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG vergleichbar sind (im Ergebnis ebenso z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, 
Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; Dötsch/Werner in D/P/M, a.a.O., § 20 
EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 20 Rz 226). Dies ist der Fall, wenn der ausländische Vorgang "seinem 
Wesen nach" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG entspricht (vgl. auch BTDrucks 16/2710, S. 35 zu 
"vergleichbaren ausländischen Vorgängen" i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG). Erforderlich ist, dass die 
"wesentlichen Strukturmerkmale" einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG erfüllt sind.


22 aa) Kennzeichnend für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG ist --wie vom FG zutreffend erkannt-- die 
Übertragung von Vermögensteilen des übertragenden Rechtsträgers aufgrund eines Rechtsgeschäfts gegen 
Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaftsrechten des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers ohne liquidationslose Auflösung des übertragenden Rechtsträgers 
(vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011 - IV C 2-S 1978-b/08/10001, BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
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Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 1 
UmwStG Rz 44; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 123 UmwG Rz 5; 
Werneburg in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 1 Rz 28). Diese Voraussetzungen sind 
nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 
FGO) im Streitfall erfüllt.


23 aaa) Die HPI (übertragende Rechtsträgerin) übertrug im Streitjahr Vermögen in Gestalt des 
Unternehmenskundengeschäfts auf die HPE (übernehmende Rechtsträgerin). Ob es sich bei dem 
Unternehmenskundengeschäft der HPI um einen Teilbetrieb i.S. des § 15 UmwStG handelt, ist für die Anwendung des 
§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nach dessen Wortlaut ohne Bedeutung. Zudem wurde die übertragende Rechtsträgerin nicht 
aufgelöst. Vielmehr bestand die HPI als übertragende Rechtsträgerin weiterhin fort. Infolge der Umbenennung der 
HPC in HPI kam es zwar zur Vergabe einer neuen Wertpapierkennnummer, nicht aber zu einer liquidationslosen 
Auflösung.


24 bbb) Des Weiteren erhielten die Aktionäre der übertragenden HPI Anteile an der übernehmenden HPE. Insofern ist 
auch nach nationalem Recht die Abspaltung von Vermögen einer Muttergesellschaft auf eine bereits bestehende 
Tochtergesellschaft möglich (sog. "Abwärtsabspaltung"), wobei die Pflicht zur Gewährung von Anteilen am 
übernehmenden Rechtsträger durch Zuteilung der bereits bestehenden, von der Muttergesellschaft gehaltenen 
Anteile an der Tochtergesellschaft erfüllt werden kann (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, a.a.O., § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24; Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG 
Rz 72). Dies ist vorliegend durch Zuteilung der von der HPI bereits an der HPE gehaltenen Anteile an die Kläger 
geschehen. Die Zuteilung neu ausgegebener Anteile an der übernehmenden HPE war demgegenüber nicht 
erforderlich.


25 ccc) Schließlich erfolgte die Zuteilung der HPE-Aktien an die Aktionäre der HPI auch "gegen" Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE. Bei der Anteilszuteilung handelte es sich lediglich um den 
letzten Schritt hin zu der von Anfang an beabsichtigten --sowie durch im Vorfeld abgegebene Pressemeldungen von 
Hewlett-Packard öffentlich bekanntgemachten-- Zielstruktur, nach der zwei selbständige Unternehmen entstehen 
sollten, an denen die bisherigen Aktionäre beteiligt sind. Die hierfür erforderliche Zuteilung der HPE-Aktien vollzog 
sich daher in einem einheitlichen "zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" mit der Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts und insofern "gegen" Vermögensübertragung von der HPI auf die HPE. Anders als das 
FA meint, ist dieser einheitliche Vorgang nicht in eine isoliert zu betrachtende Übertragung des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE einerseits und eine davon unabhängige, ebenfalls isoliert zu 
betrachtende Anteilszuteilung von HPE-Aktien durch die HPI an ihre Aktionäre andererseits zu zerlegen. Aus diesem 
Grund sind auch die Voraussetzungen von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG im Streitfall nicht erfüllt.


26 bb) Zwar ist darüber hinaus --worauf das FA zu Recht hinweist-- nach nationalem Recht allen Spaltungsarten 
gemeinsam, dass sich der Vermögensübergang "kraft Gesetzes" durch "partielle Gesamtrechtsnachfolge" vollzieht 
(vgl. BTDrucks 16/2710, S. 35; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 01.36; Graw in 
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 1 Rz 73; Maetz in Widmann/Mayer, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 44; 
Schmitt/Hörtnagl, a.a.O., § 123 UmwG Rz 5). Im Streitfall erfolgten die Übertragungen des 
Unternehmenskundengeschäfts von der HPI auf die HPE und auch der Anteile an der HPE von der HPI auf ihre 
Aktionäre nach den Feststellungen des FG hingegen im Wege einzelvertraglicher Vereinbarungen.


27 cc) Jedoch ist die partielle Gesamtrechtsnachfolge "uno actu" beim Abspaltungsvorgang i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG 
kein bloß formeller Selbstzweck, sondern dient der Erleichterung der am Abspaltungsvorgang beteiligten 
Rechtsträger, weil sie gesonderte Übertragungsakte entbehrlich macht. Die Vermögensübertragung erfolgt dabei 
--auf Grundlage des Spaltungsvertrags bzw. Spaltungsplans-- automatisch mit Eintragung der Spaltung im Register 
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des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers (Weiler in Widmann/Mayer, a.a.O., § 123 UmwG Rz 20). Auf dieses 
vornehmlich zu Gunsten der am Abspaltungsvorgang beteiligten Rechtsträger wirkende und überdies an nationale 
Voraussetzungen (Festlegung im Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan, Registereintragung) anknüpfende 
Rechtsinstitut der partiellen Gesamtrechtsnachfolge kann daher --jedenfalls in Drittstaatenfällen-- im Rahmen einer 
typusorientierten Auslegung der "Abspaltung" i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG verzichtet werden. Anderenfalls wäre 
die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf Anteilsinhaber derjenigen (ausländischen) Gesellschaften, deren 
Rechtssystem einen Vermögensübergang kraft Gesetzes im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht kennt, 
von vornherein --und in mit der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 AEUV unvereinbarer Weise-- nicht anwendbar. 
Ob sich für Abspaltungen innerhalb der Europäischen Union aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a und b der Sechsten 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17.12.1982 gemäß Art. 54 Abs. 3 Buchst. g des Vertrages betreffend die 
Spaltung von Aktiengesellschaften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1982, Nr. L 378, 47) --jetzt: Art. 151 
Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union 2017, Nr. L 169, 46)-- etwas 
anderes ergeben könnte (so etwa Möhlenbrock in D/P/M, a.a.O., § 1 UmwStG Rz 104), ist hier nicht 
entscheidungserheblich.


28 e) Schließlich ist --wie es § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 (am Ende) EStG weiter voraussetzt-- auch das Recht 
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile an der HPE 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt. Art. 13 Abs. 5 DBA-USA 1989/2008 weist das ausschließliche 
Besteuerungsrecht des Gewinns aus der Veräußerung der zugeteilten Aktien dem Ansässigkeitsstaat des 
Aktieninhabers und damit vorliegend Deutschland zu (vgl. BFH-Urteil vom 30.05.2018 - I R 35/16, BFH/NV 2019, 46, 
Rz 24).


29 f) Rechtsfolge gemäß § 20 Abs. 4a Satz 7 i.V.m. Satz 1 EStG ist, dass der "Spin-Off" und die damit verbundene 
Zuteilung der HPE-Aktien an die Kläger im Streitjahr nicht als isolierte Sachausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 1 EStG zu behandeln ist und bei den Klägern insgesamt keine Besteuerung auslöst. Erst im Zeitpunkt einer 
späteren Veräußerung der HPE-Aktien oder der HPI-Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (ggf. i.V.m. Abs. 2 Satz 2) 
EStG sind etwaige Veräußerungsgewinne zu besteuern. Hierbei ist zu beachten, dass die HPE-Aktien aufgrund der 
Abspaltung steuerlich --anteilig-- an die Stelle der bereits gehaltenen HPI-Aktien treten (vgl. BTDrucks 17/10000, 
S. 54) und deren Anschaffungskosten --anteilig-- übernehmen. Über den Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten der Kläger an den HPI-Aktien ist im Streitfall nicht zu entscheiden.


30 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 04. Mai 2021, VIII R 14/20 
Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-Kapitalgesellschaft - steuerneutrale Kapitalmaßnahmen i.S. des § 20 
Abs. 4a EStG - Nachweis der Einlagenrückgewähr im Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners


ECLI:DE:BFH:2021:U.040521.VIIIR14.20.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 4a S 5 , EStG § 20 Abs 4a S 7 , KStG § 27 Abs 8 S 9 , AEUV Art 63 , EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Köln, 11. März 2020, Az: 9 K 2340/17


Leitsätze


1. Ein ausländischer Vorgang ist dann nicht mit einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vergleichbar, wenn es an 
einer Übertragung von Vermögensteilen gegen Gewährung von Anteilen des übernehmenden Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers fehlt.


2. Die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags ist nicht bereits deshalb unmöglich i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG, weil die 
Anteile von einer ausländischen Gesellschaft zugeteilt werden (entgegen BMF-Schreiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 
85, Rz 111).


3. Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG liegen jedenfalls dann nicht vor, wenn die Steuerbarkeit der 
Anteilszuteilung dem Grunde nach --wegen der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG-- und der Höhe nach --wegen eines 
vorhandenen Börsenkurses der zugeteilten Anteile-- feststeht.


4. Es ist fraglich, ob die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG, die keine individuelle Nachweismöglichkeit einer 
Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-Kapitalgesellschaften im Veranlagungsverfahren vorsieht, unter 
Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) zu vereinbaren 
ist (Fortentwicklung des Senatsurteils vom 27.10.2020 - VIII R 18/17, BFHE 270, 495).


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 11.03.2020 - 9 K 2340/17 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der von einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
vorgenommenen Zuteilung von Aktien an einem anderen Unternehmen.


2 Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) erzielten in 2014 (Streitjahr) 
u.a. Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Kläger hielt ... Aktien der Fa. Vodafone Group PLC (Vodafone), einer 
Aktiengesellschaft nach dem Recht Großbritanniens, die er im Jahr 2010 angeschafft hatte. Vodafone war (mittelbar) 
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zu 100 % an der Vodafone 4 Ltd. beteiligt, die ihrerseits wiederum unmittelbar an der Vodafone Americas Finance 1 
beteiligt war. Die Vodafone Americas Finance 1 hielt (mittelbar) 45 % der Anteile an dem US-amerikanischen 
Unternehmen Verizon Wireless. Mit Vertrag vom 02.09.2013 veräußerte die Vodafone 4 Ltd. ihre Beteiligung an der 
Vodafone Americas Finance 1 an die Verizon Communications Inc. (Verizon) gegen Zahlung eines Geldbetrages 
zuzüglich Anteilen an der Verizon; die Gegenleistung der Verizon betrug ca. ... US-$.


3 An diesem Erlös wollte Vodafone ihre Aktionäre --vorbehaltlich der Zustimmung des High Court of Justice of England 
and Wales-- im Rahmen eines sog. Return of Value, technisch umgesetzt durch ein sog. "Scheme of Arrangement", 
teilhaben lassen. In der Hauptversammlung der Vodafone vom 28.01.2014 wurde sodann beschlossen, dass die 
Aktionäre an rund ... US-$ des Verkaufserlöses beteiligt werden sollten. Bei den Klägern kam es daraufhin im Streitjahr 
u.a. zu folgenden Vorgängen:


4 Der Kläger erhielt ... Verizon-Aktien zugeteilt, die auf seinem Depot eingebucht wurden. Er hatte nicht die (Wahl-)
Möglichkeit, anstelle der Zuteilung von Verizon-Aktien eine Barausschüttung zu erhalten. Die Depotbank behielt 
--ausgehend von einem unstreitigen Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung in Höhe von 33,7306 € je Verizon-Aktie-
- bei einem Börsenwert der Verizon-Aktien in Höhe von insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie 
Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein. Darüber hinaus wurden die Vodafone-Aktien im Verhältnis 11 zu 6 
zusammengelegt (sog. reverse split). Insofern behielt die Depotbank keine Steuerbeträge ein.


5 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr gaben die Kläger aufgrund der Zuteilung der Verizon-Aktien 
einen Kapitalertrag in Höhe von ... € an und beantragten die Überprüfung des Steuereinbehalts für Kapitalerträge 
gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die 
Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) veranlagte die 
Kläger erklärungsgemäß.


6 Nach Ergehen eines auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung gestützten Änderungsbescheids zu Lasten der 
Kläger erhoben diese am 07.04.2016 Einspruch und begehrten erfolglos, die Kapitaleinkünfte um ... € herabzusetzen. 
Die Einspruchsentscheidung vom 09.08.2017 erging ausschließlich gegenüber dem Kläger. Die hiergegen --wiederum 
von beiden Klägern-- erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) Köln war der Auffassung, dass die Zuteilung 
der Verizon-Aktien gemäß § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG steuerneutral erfolgt sei und gab der Klage durch Urteil vom 
11.03.2020 - 9 K 2340/17 (Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1098) statt.


7 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit der es die Verletzung materiellen Rechts rügt. Bei der Zuteilung der 
Verizon-Aktien handele es sich um eine steuerbare Sachausschüttung i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, die nicht 
nach § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG begünstigt sei. Insbesondere sei die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags --aus der 
allein maßgeblichen Sicht der Depotbank-- ohne weiteres möglich gewesen.


8 Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Kläger beantragen,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10 Die Zuteilung der Verizon-Aktien sei nach § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG steuerneutral zu behandeln. Bei der 
Kapitalmaßnahme handele es sich um ein sog. "Scheme of Arrangement", das einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a 
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Satz 7 EStG vergleichbar sei. Die abstrakten Kriterien für die Vergleichbarkeit eines ausländischen Vorgangs mit einer 
Abspaltung seien einheitlich anhand des Maßstabs in § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) zu 
bestimmen. Es sei eine "typusorientierte Gesamtbetrachtung" anzustellen. Insofern sei eine "partielle 
Gesamtrechtsnachfolge" kein wesentliches Strukturmerkmal einer Abspaltung und daher kein Vergleichskriterium. 
Bezogen auf den Streitfall seien die Transaktion zwischen der Vodafone 4 Ltd. und Verizon einerseits und die 
Sachausschüttung im Rahmen des "Scheme of Arrangement" andererseits unabhängig voneinander zu würdigen. Bei 
dem "Scheme of Arrangement" sei der Kläger Anteilsinhaber von Vodafone gewesen, welche insofern die für die 
Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG maßgebliche "übertragende Rechtsträgerin" sei. Zudem handele es sich 
bei der Zuteilung der Verizon-Aktien, wenn § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht greife, ungeachtet der Fiktion gemäß § 27 
Abs. 8 Satz 9 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (KStG) um eine 
nichtsteuerbare Einlagenrückgewähr i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG. Die Feststellungspflicht gemäß § 27 Abs. 8 
KStG sei eine "Obliegenheit zulasten Dritter" und verstoße zumindest bei Publikumsaktiengesellschaften gegen 
Europarecht und Verfassungsrecht. Kleinaktionäre von Drittstaatengesellschaften seien in mehrfacher Weise 
begünstigt. Sie könnten den Nachweis der Einlagenrückgewähr selbst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
führen, dürften auf die nach ausländischem Recht aufgestellte Bilanz zurückgreifen und müssten die Ausschlussfrist 
des § 27 Abs. 8 Satz 4 KStG nicht beachten. Letztlich stehe § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG als Auffangvorschrift einer 
Besteuerung der Sachausschüttung entgegen, da dieser voraussetze, dass der Kapitalertrag zweifelsfrei sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach feststehen müsse. Vorliegend sei aber gerade zweifelhaft, ob die Zuteilung der 
Verizon-Aktien als Einlagenrückgewähr überhaupt dem Grunde nach einkommensteuerbar gewesen sei.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das 
FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG hat die Zuteilung der Verizon-Aktien an den Kläger rechtsfehlerhaft als steuerneutrale Kapitalmaßnahme 
gemäß § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG angesehen. Die Sache ist nicht spruchreif. Die tatsächlichen Feststellungen des FG 
reichen nicht aus, um abschließend beurteilen zu können, ob ein --durch die Kläger selbst erbrachter-- individueller 
Nachweis einer nichtsteuerbaren Einlagenrückgewähr offensichtlich ausscheidet und die Klage abzuweisen oder das 
Revisionsverfahren --bei einem Nachweis der Einlagenrückgewähr entsprechend der im Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 10.04.2019 - I R 15/16 (BFHE 265, 56, Rz 27) aufgestellten Grundsätze-- nach § 74 FGO auszusetzen und 
ein Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) einzuleiten ist.


12 1. Das FG ist zunächst ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass auch die von der Klägerin erhobene Klage 
zulässig war.


13 a) Zwar ist in den Fällen, in denen ein außergerichtlicher Rechtsbehelf gegeben ist, die Klage gemäß § 44 Abs. 1 FGO 
nur zulässig, wenn das Verfahren über den außergerichtlichen Rechtsbehelf ganz oder zum Teil erfolglos geblieben 
ist. Im Streitfall war die Entscheidung über den von beiden Klägern eingelegten Einspruch ausschließlich an den 
Kläger gerichtet, so dass es insoweit an einer Entscheidung über den außergerichtlichen Rechtsbehelf der Klägerin 
fehlte.


14 b) Abweichend hiervon ist eine Klage ohne vorherigen Abschluss des Vorverfahrens allerdings dann zulässig, wenn 
über den außergerichtlichen Rechtsbehelf ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden worden ist (§ 46 Abs. 1 FGO). Diese Voraussetzungen liegen für die Klägerin vor. Ohne 
dass der Klägerin mitgeteilt wurde, weshalb über ihren Einspruch nicht entschieden worden ist, hat das FA in einer 
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"angemessenen Frist" keine Einspruchsentscheidung getroffen (vgl. BFH-Urteil vom 05.10.1990 - III R 19/88, BFHE 
162, 211, BStBl II 1991, 45, unter 1., m.w.N.).


15 2. Des Weiteren ist das FG zurecht davon ausgegangen, dass die Zuteilung der Verizon-Aktien bei den Klägern zu 
Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG geführt hat.


16 a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. BFH-Urteil vom 20.10.2010 - I R 117/08, 
BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Mit der Einbuchung der Verizon-Aktien auf dem Depot sind dem Kläger Kapitalerträge 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Sachausschüttung zugeflossen.


17 b) Die Zuteilung der Verizon-Aktien stellt --auch unter Berücksichtigung der Zusammenlegung der Vodafone-Aktien-- 
keine Gegenleistung im Rahmen einer Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG dar.


18 aa) Eine Veräußerung in diesem Sinne ist die entgeltliche Übertragung des --zumindest wirtschaftlichen-- Eigentums 
auf einen Dritten (Senatsurteile vom 03.12.2019 - VIII R 43/18, BFH/NV 2020, 687; vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, 
BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221; vom 24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 831). Entscheidend 
ist insoweit, ob die Anteilsübertragung durch die Gegenleistung veranlasst ist, mithin eine objektivierende, wertende 
Betrachtung des wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Anteilsübertragung und Gegenleistung vorliegt, wonach 
die Anteilsübertragung die Gegenleistung "ausgelöst" haben muss.


19 bb) Nach diesen Maßstäben stellte die Zuteilung der Verizon-Aktien keine Gegenleistung "für" die 
Aktienzusammenlegung dar. Danach war die Aktienzusammenlegung, die nach der Auskehrung des Vermögens der 
Vodafone allein aus Gründen der Kursstabilisierung der Vodafone-Aktien erfolgte, nicht "auslösendes Moment" für 
die Ausschüttungen (vgl. im Ergebnis ebenso Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 
18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017, BStBl I 2016, 85, Rz 89a; BeckOK EStG/Schmidt, 10. Ed. [01.06.2021], EStG 
§ 20 Rz 1153.1; wohl auch Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG Rz 431).


20 c) Für diesen als Sachausschüttung steuerbaren Kapitalertrag i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG der in Großbritannien 
ansässigen Vodafone steht der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 30.03.2010 (BGBl II 
2010, 1333) --DBA-Großbritannien 2010-- weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in 
Großbritannien ansässige Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-
Großbritannien 2010 dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.


21 3. Vorbehaltlich der Ausführungen unter II.6. ist das FG ebenfalls zutreffend davon ausgegangen, dass die 
Sachausschüttung gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung 
auszunehmen ist.


22 a) Zwar gehören Bezüge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG nicht zu den 
Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen 
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Einlagekonto i.S. des § 27 KStG als verwendet gelten. Allerdings ordnet § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG an, dass Leistungen, 
soweit sie nicht als Einlagenrückgewähr gemäß § 27 Abs. 8 Satz 1 KStG gesondert festgestellt werden, als 
Gewinnausschüttung gelten, die beim Anteilseigner zu Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nrn. 1 oder 9 EStG führen. Da 
für die Ausschüttung der Vodafone nicht gesondert festgestellt worden ist, dass es sich um eine Einlagenrückgewähr 
gemäß § 27 Abs. 8 Sätze 1 und 2 KStG handelt, gilt diese jedenfalls nach § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG als Kapitalertrag i.S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG.


23 b) Die Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG hält zudem einer auf Grundlage des nationalen Rechts vorgenommenen 
Überprüfung stand. Insbesondere sind die Kläger durch diese Fiktion auch nicht dadurch in ihrem Grundrecht aus 
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verletzt, dass die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG für Anteilsinhaber an EU-
Kapitalgesellschaften keine individuelle Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr durch den Anteilsinhaber 
selbst vorsieht, wohingegen Anteilseigner von Drittstaatengesellschaften eine Einlagenrückgewähr individuell im 
Veranlagungsverfahren nachweisen können (vgl. insoweit Senatsurteile vom 13.07.2016 - VIII R 47/13, BFHE 254, 
390; vom 13.07.2016 - VIII R 73/13, BFHE 254, 404, und BFH-Urteil in BFHE 265, 56). Die unterschiedlichen 
Nachweismöglichkeiten einer Einlagenrückgewähr von Anteilseignern von Drittstaatengesellschaften einerseits und 
Anteilseignern von EU-Kapitalgesellschaften andererseits sind durch den sachlich einleuchtenden Grund 
gerechtfertigt, dass sich beide Anteilseignergruppen in einer verfahrensrechtlich nicht vergleichbaren Ausgangslage 
befinden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 27.10.2020 - 
VIII R 18/17 (BFHE 270, 495, Rz 24 ff.) verwiesen.


24 4. Schließlich hat das FG ohne Rechtsfehler erkannt, dass die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht 
erfüllt sind. Danach gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 UmwStG die Sätze 1 und 2 der 
Regelung entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch eine Abspaltung auf andere Körperschaften 
übergeht. Die Anwendung der Regelung hätte im Streitjahr zur Folge, dass die Anteilszuteilung steuerneutral erfolgt.


25 a) Erforderlich ist der Vermögensübergang von einer Körperschaft auf eine andere Körperschaft durch Abspaltung. 
Eine Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) war vorliegend wegen der Beteiligung 
ausschließlich ausländischer Rechtsträger nicht möglich (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG).


26 b) Die streitige ausländische Kapitalmaßnahme ist zudem einer Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG nicht 
vergleichbar (vgl. zur Anwendbarkeit des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG auf vergleichbare ausländische Vorgänge z.B. BMF-
Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 115; Blümich/Ratschow, § 20 EStG Rz 439a; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 592; 
Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), Kommentar zum KStG, § 20 EStG Rz 306a; Schmidt/Levedag, 
EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 226). Insbesondere fehlt es insoweit an einer "Übertragung von Vermögensteilen gegen 
Gewährung von Anteilen des übernehmenden Rechtsträgers an die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers", 
die --neben weiteren Strukturmerkmalen-- für eine Abspaltung i.S. des § 123 Abs. 2 UmwG wesentlich ist.


27 aa) Stellt man insoweit --wie es das FG getan hat-- auf den Veräußerungsvorgang zwischen der Vodafone 4 Ltd. und 
der Verizon ab, ist es bereits zweifelhaft, ob der Kläger als mittelbar an der Vodafone 4 Ltd. beteiligter Gesellschafter 
überhaupt "Anteilsinhaber" der übertragenden Rechtsträgerin ist. Jedenfalls erfolgte die Veräußerung bzw. 
Vermögensübertragung vom 02.09.2013 nicht "gegen" Zuteilung der Verizon-Aktien an den Kläger. Die 
Anteilszuteilung wurde nach den Feststellungen des FG allein auf Grundlage der nach dieser Veräußerung auf der 
Hauptversammlung der Vodafone vom 28.01.2014 gefassten Beschlüsse vorgenommen und stand in keinem 
Zusammenhang zur vorgenannten --auf einer anderen Beteiligungsebene stattfindenden-- Veräußerung.


28 bb) Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht, wenn man die Vodafone selbst als übertragende Rechtsträgerin 
ansieht. Insofern ist bereits fraglich, worin die --für eine Abspaltung typusbestimmende-- Übertragung eines 


Page 5 of 8Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-Kapitalgesellschaft - steuerneutral...


15.10.2021https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE...







Vermögensteils durch die Vodafone zu sehen sein soll. Rechnet man der Vodafone insoweit die 
Vermögensübertragung von der Vodafone 4 Ltd. auf die Verizon am 02.09.2013 zu, erfolgte diese --wie vorstehend 
ausgeführt-- nicht "gegen" die knapp fünf Monate später stattfindende Anteilszuteilung.


29 cc) Schließlich ist die Kapitalmaßnahme auch keiner "Aufwärtsabspaltung" vergleichbar. Zwar kann eine 
Tochterkapitalgesellschaft nach nationalem Recht Vermögensteile auch auf ihre Mutterkapitalgesellschaft 
("aufwärts") abspalten, wobei in diesem Fall eine Gewährung von Anteilen der übernehmenden 
Mutterkapitalgesellschaft an sich selbst, da diese zugleich Gesellschafterin der übertragenden 
Tochterkapitalgesellschaft ist, ausscheidet (vgl. Mayer in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 126 UmwG Rz 81; 
Priester in Lutter, Umwandlungsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 126 Rz 24, jeweils m.w.N.). Im Streitfall wäre eine solche 
Aufwärtsabspaltung jedoch mit der Übertragung der Vermögensteile von der Vodafone 4 Ltd. als übertragende 
Tochterkapitalgesellschaft auf die Vodafone als übernehmende Mutterkapitalgesellschaft bereits vollständig 
abgeschlossen. Die nachfolgende Ausschüttung der Verizon-Aktien an die Aktionäre der Vodafone wäre sodann nicht 
mehr Teil dieser Abspaltungsmaßnahme, sondern eine hiervon zu unterscheidende Sachausschüttung.


30 5. Demgegenüber hält die Entscheidung des FG, dass die Zuteilung der Verizon-Aktien gemäß § 20 Abs. 4a Satz 5 
EStG keine Besteuerung auslöst, revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand. Nach § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG werden der 
Ertrag und die Anschaffungskosten von Anteilen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, die einem Steuerpflichtigen 
zugeteilt werden, ohne dass dieser eine gesonderte Gegenleistung zu entrichten hat, mit 0 € angesetzt, wenn die 
Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 nicht vorliegen und die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist.


31 a) Zwar ist die Regelung bei Auslandssachverhalten --und damit im Streitfall-- anwendbar. Jedoch ist auch bei diesen 
erforderlich, dass die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. Dies wird nicht bereits deshalb 
unwiderleglich vermutet, weil die Anteile von einer ausländischen Gesellschaft zugeteilt wurden (anderer Ansicht 
BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 111). Zum einen unterscheidet der Wortlaut des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht 
zwischen inländischen und ausländischen Sachverhalten (ebenso Jachmann-Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, 
§ 20 EStG Rz 828; Jochum in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 20 Rz Fa 67). Zum anderen steht einer solchen 
Auffassung auch die --im Streitjahr noch nicht anwendbare (§ 52 Abs. 28 Satz 20 EStG)-- Änderung des § 20 Abs. 4a 
Satz 5 EStG durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096) entgegen. Danach wird die 
Vorschrift --erst seit dem 01.01.2021-- auf Zuteilungen von Anteilen von einer Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse beschränkt, "die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat".


32 b) Soweit darüber hinaus vertreten wird, dass die Unmöglichkeit der Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags zu 
vermuten sei, wenn zweifelhaft ist, ob die Anteilszuteilung im Rahmen einer steuerpflichtigen Sachausschüttung 
oder einer nichtsteuerbaren Einlagenrückgewähr erfolgt (z.B. Spieker, Der Betrieb 2015, 207, 208; Steinlein, 
Deutsches Steuerrecht 2009, 509, 512), braucht der Senat hierüber nicht zu entscheiden. Im Streitfall ist es wegen 
der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 EStG --vorbehaltlich dessen Unionsrechtskonformität (vgl. unter II.6.)-- gerade 
nicht zweifelhaft, dass eine --dem Grunde nach-- steuerpflichtige Sachausschüttung und keine Einlagenrückgewähr 
vorliegt. Zudem war die Ermittlung auch der Höhe des Kapitalertrags wegen des Börsenkurses der zugeteilten 
Verizon-Aktien ohne weiteres möglich.


33 c) Diesen Grundsätzen entspricht die Entscheidung des FG nicht. Das FG hat die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a 
Satz 5 EStG bejaht, obwohl die Zuteilung der Verizon-Aktien nach dessen Feststellungen zu einem steuerbaren 
Kapitalertrag i.S. des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG geführt hat und sich dessen Höhe aus dem 
Börsenkurs ableiten ließ. Das FG-Urteil ist daher aufzuheben.


34
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6. Der Senat kann mangels Spruchreife in der Sache nicht selbst entscheiden. Das FG hat --aus seiner Sicht zurecht-- 
ausdrücklich offen gelassen, ob sich durch die von den Klägern vorgelegten Unterlagen und Jahresabschlüsse 
hinreichend erkennen lässt, dass die Zuteilung der Verizon-Aktien im Rahmen einer nichtsteuerbaren 
Einlagenrückgewähr seitens der Vodafone erfolgte, oder ob ein solcher Nachweis offensichtlich ausgeschlossen ist. 
Aus diesem Grund kann der Senat nicht entscheiden, ob die Klage abzuweisen oder das Revisionsverfahren nach § 74 
FGO auszusetzen und ein Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 Abs. 3 AEUV einzuleiten ist.


35 a) Zwar handelt es sich bei der Zuteilung der Verizon-Aktien auf Grundlage des nationalen Rechts --wie vorstehend 
ausgeführt-- wegen der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG um keine nichtsteuerbare Einlagenrückgewähr, sondern 
um einen steuerbaren und steuerpflichtigen Kapitalertrag. Allerdings erachtet der Senat die Regelung des § 27 
Abs. 8 Satz 9 KStG, der keine individuelle Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-
Kapitalgesellschaften im Veranlagungsverfahren vorsieht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) nicht zweifelsfrei als mit dem Unionsrecht vereinbar (vgl. z.B. EuGH-
Urteile van Caster vom 09.10.2014 - C-326/12, EU:C:2014:2269, und Meilicke u.a. vom 30.06.2011 - C-262/09, 
EU:C:2011:438).


36 Nach § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG wird das steuerliche Einlagekonto zwingend nur bei inländischen Kapitalgesellschaften 
gesondert festgestellt, wohingegen es nach § 27 Abs. 8 Satz 3 KStG bei ausländischen EU-Kapitalgesellschaften nur 
auf deren Antrag hin festgestellt wird. Der Anteilseigner einer ausländischen EU-Kapitalgesellschaft kann selbst 
keinen solchen Antrag stellen und ist davon abhängig, ob die ausländische EU-Kapitalgesellschaft das 
Feststellungsverfahren (freiwillig) einleitet; macht sie das nicht, werden gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG sämtliche 
Leistungen der Kapitalgesellschaft an ihre inländischen Anteilseigner als Kapitaleinnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 
Nrn. 1 oder 9 EStG fingiert. Die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG könnte daher geeignet sein, deutsche Anleger 
davon abzuhalten, Anteile an einer ausländischen EU-Kapitalgesellschaft zu erwerben und eine Beschränkung des 
freien Kapitalverkehrs gemäß Art. 63 AEUV darstellen (vgl. EuGH-Urteil van Caster, EU:C:2014:2269, Rz 37). Eine 
solche Beschränkung könnte zwar durch das Erfordernis, die Wirksamkeit der steuerlichen Kontrolle zu 
gewährleisten, gerechtfertigt sein (vgl. EuGH-Urteil Meilicke u.a., EU:2011:438, Rz 41). Die Wirksamkeit der 
steuerlichen Kontrolle wäre jedoch auch gewährleistet und die Beschränkung des freien Kapitalverkehrs folglich nur 
dann verhältnismäßig, wenn der inländische Anteilseigner durch Vorlage entsprechender Unterlagen und Belege 
eine Einlagenrückgewähr individuell im Veranlagungsverfahren nachweisen kann (vgl. EuGH-Urteile van Caster, 
EU:C:2014:2269, Rz 49, und Meilicke u.a., EU:2011:438, Rz 43).


37 b) Die Aussetzung des Verfahrens nach § 74 FGO und die Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach 
Art. 267 Abs. 3 AEUV wären jedoch dann von vornherein nicht veranlasst, wenn offensichtlich ausgeschlossen ist, 
dass die Kläger selbst einen erfolgreichen Nachweis der Einlagenrückgewähr führen können. In diesem Fall wäre die 
Vereinbarkeit des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG mit dem Unionsrecht im vorliegenden Verfahren nicht 
entscheidungserheblich (vgl. hierzu Senatsurteil in BFHE 270, 495, Rz 32 ff.). Das FG hat jedoch --aus seiner Sicht 
zurecht-- ausdrücklich offen gelassen, ob die von den Klägern vorgelegten Unterlagen und Jahresabschlüsse der 
Vodafone für einen solchen Nachweis ausreichen.


38 c) Das FG erhält Gelegenheit, im zweiten Rechtsgang Feststellungen zum individuellen Nachweis einer 
Einlagenrückgewähr nachzuholen. Für die Ausschüttungen aus Drittstaatenkapitalgesellschaften ist dieser Nachweis 
durch den Anteilseigner ausgehend von der Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft auf der 
Grundlage des jeweiligen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrechts und unter Beachtung der 
Verwendungsreihenfolge der ausgeschütteten Beträge nach den Grundsätzen der Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 
Sätze 3 und 5 KStG zu führen (BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 27). In entsprechender Weise wäre auch der 
individuelle Nachweis einer Einlagenrückgewähr von inländischen Anteilseignern einer EU-ausländischen 
Gesellschaft und somit von den Klägern zu führen.
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39 d) Scheidet nach diesen Grundsätzen eine Einlagenrückgewähr seitens der Vodafone offensichtlich aus, handelt es 
sich bei der Zuteilung der Verizon-Aktien --wie vorstehend ausgeführt-- wegen der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 
KStG um einen steuerbaren und steuerpflichtigen Kapitalertrag und die Klage wäre abzuweisen. Lässt sich 
demgegenüber eine Einlagenrückgewähr hinreichend erkennen, wird sich das FG mit der einschlägigen EuGH-
Rechtsprechung auseinandersetzen und erwägen müssen, ob es ggf. ein Vorabentscheidungsverfahren gemäß 
Art. 267 Abs. 2 AEUV einleitet.


40 7. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 04. Mai 2021, VIII R 17/18 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 4.5.2021 VIII R 14/20 - Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-
Kapitalgesellschaft - steuerneutrale Kapitalmaßnahmen i.S. des § 20 Abs. 4a EStG - Nachweis der Einlagenrückgewähr im 
Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners


ECLI:DE:BFH:2021:U.040521.VIIIR17.18.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 4a S 5 , EStG § 20 Abs 4a S 7 , KStG § 27 Abs 8 S 9 , AEUV Art 63 , EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Münster, 28. Februar 2018, Az: 9 K 2117/16 E


Leitsätze


1. Ein ausländischer Vorgang ist dann nicht mit einer Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG vergleichbar, wenn es an 
einer Übertragung von Vermögensteilen gegen Gewährung von Anteilen des übernehmenden Rechtsträgers an die 
Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers fehlt.


2. Die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags ist nicht bereits deshalb unmöglich i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG, weil die 
Anteile von einer ausländischen Gesellschaft zugeteilt werden (entgegen BMF-Schreiben vom 18.01.2016, BStBl I 2016, 
85, Rz 111).


3. Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG liegen jedenfalls dann nicht vor, wenn die Steuerbarkeit der 
Anteilszuteilung dem Grunde nach --wegen der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG-- und der Höhe nach --wegen eines 
vorhandenen Börsenkurses der zugeteilten Anteile-- feststeht.


4. Es ist fraglich, ob die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG, die keine individuelle Nachweismöglichkeit einer 
Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-Kapitalgesellschaften im Veranlagungsverfahren vorsieht, unter 
Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) zu vereinbaren 
ist (Fortentwicklung des Senatsurteils vom 27.10.2020 - VIII R 18/17, BFHE 270, 495).


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 28.02.2018 - 9 K 2117/16 E aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten um die einkommensteuerliche Behandlung der von einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
vorgenommenen Zuteilung von Aktien an einem anderen Unternehmen, die mit einer Zuzahlung verbunden war.


2 Die für das Jahr 2014 (Streitjahr) zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger und Revisionskläger (Kläger) 
hielten über ihre Depotbank seit mindestens dem 31.12.2008 ... Aktien der Firma Vodafone Group PLC (Vodafone), 


Page 1 of 7Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 4.5.2021 VIII R 14/20 - Besteuerung von...


15.10.2021https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE...







einer AG nach dem Recht Großbritanniens. Vodafone war (mittelbar) zu 100 % an der Vodafone 4 Ltd. beteiligt, die 
ihrerseits wiederum unmittelbar an der Vodafone Americas Finance 1 beteiligt war. Die Vodafone Americas Finance 1 
hielt (mittelbar) 45 % der Anteile an dem US-amerikanischen Unternehmen Verizon Wireless. Mit Vertrag vom 
02.09.2013 veräußerte die Vodafone 4 Ltd. ihre Beteiligung an der Vodafone Americas Finance 1 an die Verizon 
Communications Inc. (Verizon) gegen Zahlung eines Geldbetrages zuzüglich Anteilen an der Verizon; die 
Gegenleistung der Verizon betrug ca. ... US-$.


3 An diesem Erlös wollte Vodafone ihre Aktionäre --vorbehaltlich der Zustimmung des High Court of Justice of England 
and Wales-- im Rahmen eines sog. Return of Value, technisch umgesetzt durch ein sog. "Scheme of Arrangement", 
teilhaben lassen. In der Hauptversammlung der Vodafone vom 28.01.2014 wurde sodann beschlossen, dass die 
Aktionäre an rund ... US-$ des Verkaufserlöses beteiligt werden sollten. Auf Grundlage dieser Beschlüsse kam es bei 
den Klägern im Streitjahr zu folgenden Vorgängen:


4 Die Kläger erhielten ... Verizon-Aktien zugeteilt, die auf ihrem Depot eingebucht wurden. Sie hatten nicht die (Wahl-)
Möglichkeit, anstelle der Zuteilung von Verizon-Aktien nur eine Barausschüttung zu erhalten. Die Depotbank behielt 
--ausgehend von einem unstreitigen Börsenkurs im Zeitpunkt der Einbuchung in Höhe von 33,7306 € je Verizon-Aktie-
- bei einem Börsenwert der Verizon-Aktien in Höhe von insgesamt ... € Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie 
Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein.


5 Des Weiteren erhielten die Kläger eine Gutschrift in Höhe von umgerechnet ... €. Davon behielt die Depotbank 
Kapitalertragsteuer in Höhe von ... € sowie Solidaritätszuschlag in Höhe von ... € ein.


6 Darüber hinaus wurden die Vodafone-Aktien im Verhältnis 11 zu 6 zusammengelegt (sog. reverse split). Die Kläger 
erhielten für ... alte ... neue Vodafone-Aktien. Die Depotbank behielt insofern keine Steuerbeträge ein.


7 In der Jahressteuerbescheinigung der Depotbank für das Streitjahr waren die vorgenannten Beträge als 
steuerpflichtige Kapitalerträge ausgewiesen. Die Kläger, nach deren Auffassung die Zuteilung der Verizon-Aktien und 
die Gutschrift steuerneutral zu behandeln seien, beantragten in ihrer Einkommensteuererklärung die Überprüfung des 
Steuereinbehalts für Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr 
anzuwendenden Fassung (EStG) sowie die Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG. Der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte dem nicht, sondern rechnete die einbehaltene und abgeführte 
Kapitalertragsteuer lediglich auf die festgesetzte Einkommensteuer an, der die strittigen Kapitaleinkünfte zugrunde 
gelegt worden waren. Der hiergegen eingelegte Einspruch blieb erfolglos. Das Finanzgericht (FG) Münster wies die 
Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 1265 mitgeteilten Gründen ab.


8 Hiergegen richtet sich die Revision der Kläger, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts rügen. Die Zuteilung der 
Verizon-Aktien, die zusätzlich erhaltene Gutschrift und die Zusammenlegung der Vodafone-Aktien seien als 
einheitliches Tauschgeschäft, zu dessen Auslegung der Begriff in § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG herangezogen werden 
könne, zu qualifizieren. Hierfür spreche, dass die Verizon-Stammaktien, der Barausgleich und die neuen Vodafone-
Aktien exakt dem Wert entsprachen, den die Vodafone-Aktien vor den Kapitalmaßnahmen hatten. Daher handele es 
sich wirtschaftlich lediglich um eine Vermögensumschichtung. Dieses Tauschgeschäft unterliege wegen des Ablaufs 
der Jahresfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der am 01.01.1999 geltenden Fassung 
(EStG 1999) nicht der Einkommensteuer. Hilfsweise seien die Vorgänge steuerneutral zu behandeln, da sie nach § 20 
Abs. 4a Satz 7 EStG im Wege der Abspaltung erfolgt seien. Entgegen der Auffassung des FG sei die Vorschrift auch 
anwendbar, wenn die Abspaltung innerhalb des Konzerns und nicht auf der "Ebene" des Anlegers erfolge. Würden 
zusammen mit der Abspaltung Barauszahlungen vorgenommen, seien diese steuerneutral zu behandeln, wenn die 
Aktien vor dem 01.01.2009 erworben und steuerentstrickt seien. Zudem lägen auch die Voraussetzungen des § 20 
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Abs. 4a Satz 5 EStG vor, so dass die Kapitalerträge insoweit mit 0 € anzusetzen seien. In Auslandsfällen gelte 
uneingeschränkt die Vermutung, dass eine Wertermittlung nicht möglich sei. Für diese Auslegung spreche auch das 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.01.2016 - IV C 1-S 2252/08/10004:017 (BStBl I 2016, 
85, Rz 111).


9 Die Kläger beantragen,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für 2014 vom 28.04.2016 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 15.06.2016 dahingehend zu ändern, dass die Einkünfte, die nach § 32d Abs. 1 EStG 
besteuert werden, um ... € ermäßigt werden.


10 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11 Die Beteiligten haben übereinstimmend auf mündliche Verhandlung verzichtet.


Entscheidungsgründe


II.


12 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das 
FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG ist zwar zu Recht davon ausgegangen, dass nach inländischem Recht die Ausschüttungen der Vodafone nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG der Einkommensteuer unterliegen und nicht nach § 20 Abs. 4a EStG steuerneutral zu 
behandeln sind. Der Senat hat jedoch Zweifel, ob die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr anzuwendenden Fassung (KStG), die keine individuelle 
Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-Kapitalgesellschaften im 
Veranlagungsverfahren vorsieht, mit dem Unionsrecht zu vereinbaren ist. Die Sache ist nicht spruchreif. Die 
tatsächlichen Feststellungen des FG reichen nicht aus, um beurteilen zu können, ob ein --durch die Kläger selbst 
erbrachter-- individueller Nachweis einer Einlagenrückgewähr offensichtlich ausscheidet und die Klage abzuweisen 
oder das Revisionsverfahren --bei einem Nachweis der Einlagenrückgewähr entsprechend der im Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 10.04.2019 - I R 15/16 (BFHE 265, 56, Rz 27) aufgestellten Grundsätze-- nach § 74 FGO 
auszusetzen und ein Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) einzuleiten ist.


13 1. Das FG ist zunächst ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die Zuteilung der Verizon-Aktien und die 
Gutschrift an die Kläger gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG der Einkommensteuer unterliegen.


14 a) Nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen u.a. Gewinnanteile 
(Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien. Unerheblich ist es insofern, ob es sich bei der 
ausschüttenden Gesellschaft um eine in- oder ausländische handelt (vgl. BFH-Urteil vom 20.10.2010 - I R 117/08, 
BFHE 232, 15, Rz 13, m.w.N.). Mit der Gutschrift bzw. Einbuchung der Verizon-Aktien auf ihrem Depot sind den 
Klägern Kapitalerträge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG in Form einer Bar- bzw. Sachausschüttung zugeflossen.


15
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b) Entgegen der Auffassung der Kläger handelt es sich bei der Gutschrift und der Zuteilung der Verizon-Aktien --auch 
unter Berücksichtigung der Zusammenlegung der Vodafone-Aktien-- um keine Gegenleistung im Rahmen einer 
Veräußerung i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG.


16 aa) Eine Veräußerung in diesem Sinne ist die entgeltliche Übertragung des --zumindest wirtschaftlichen-- Eigentums 
auf einen Dritten (Senatsurteile vom 03.12.2019 - VIII R 43/18, BFH/NV 2020, 687; vom 12.06.2018 - VIII R 32/16, 
BFHE 262, 74, BStBl II 2019, 221; vom 24.10.2017 - VIII R 13/15, BFHE 259, 535, BStBl II 2020, 831). Entscheidend 
ist insoweit, ob die Anteilsübertragung durch die Gegenleistung veranlasst ist, mithin eine objektivierende, wertende 
Betrachtung des wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Anteilsübertragung und Gegenleistung vorliegt, wonach 
die Anteilsübertragung die Gegenleistung "ausgelöst" haben muss.


17 bb) Nach diesen Maßstäben sind die nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen Feststellungen des FG dahingehend, 
dass die Gutschrift sowie die Zuteilung der Verizon-Aktien keine Gegenleistung "für" die Aktienzusammenlegung 
darstellen, für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2 FGO). Danach war die Aktienzusammenlegung, die allein aus Gründen 
der Kursstabilisierung der Vodafone-Aktien erfolgte, nicht "auslösendes Moment" für die Ausschüttungen (vgl. im 
Ergebnis ebenso BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 89a; BeckOK EStG/Schmidt, 10. Ed. [01.06.2021], EStG § 20 
Rz 1153.1; wohl auch Buge in Herrmann/Heuer/Raupach, § 20 EStG Rz 431).


18 c) Für diese als Bar- und Sachausschüttung steuerbaren Kapitalerträge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG der in 
Großbritannien ansässigen Vodafone steht der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) abkommensrechtlich das 
Besteuerungsrecht zu. Die Kläger waren im Streitjahr im Inland wohnhaft und danach mit sämtlichen Einkünften 
unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 EStG). Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen vom 30.03.2010 --DBA-
Großbritannien 2010-- (BGBl II 2010, 1333) weist das Besteuerungsrecht für Dividenden aus Aktien, die eine in 
Großbritannien ansässige Kapitalgesellschaft an eine im Inland ansässige Person zahlt, nach Art. 10 Abs. 1 DBA-
Großbritannien 2010 dem Ansässigkeitsstaat des Aktieninhabers und damit Deutschland zu.


19 2. Vorbehaltlich der Ausführungen unter II.5. bis II.7. ist das FG ebenfalls zutreffend davon ausgegangen, dass die 
Ausschüttungen gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung 
auszunehmen sind.


20 a) Zwar gehören Bezüge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG nicht zu den 
Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen 
Einlagekonto i.S. des § 27 KStG als verwendet gelten. Allerdings ordnet § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG an, dass Leistungen, 
soweit sie nicht als Einlagenrückgewähr gemäß § 27 Abs. 8 Satz 1 KStG gesondert festgestellt werden, als 
Gewinnausschüttung gelten, die beim Anteilseigner zu Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nrn. 1 oder 9 EStG führen. Da 
für die Ausschüttungen der Vodafone nicht gesondert festgestellt worden ist, dass es sich um eine 
Einlagenrückgewähr gemäß § 27 Abs. 8 Sätze 1 und 2 KStG handelt, gelten diese Ausschüttungen jedenfalls nach 
§ 27 Abs. 8 Satz 9 KStG als Kapitalerträge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG.


21 b) Die Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG hält zudem einer auf Grundlage des nationalen Rechts vorgenommenen 
Überprüfung stand. Insbesondere sind die Kläger durch diese Fiktion auch nicht dadurch in ihrem Grundrecht aus 
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verletzt, dass die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG für Anteilsinhaber an EU-
Kapitalgesellschaften keine individuelle Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr durch den Anteilsinhaber 
selbst vorsieht, wohingegen Anteilseigner von Drittstaatengesellschaften eine Einlagenrückgewähr individuell im 
Veranlagungsverfahren nachweisen können (vgl. insoweit Senatsurteile vom 13.07.2016 - VIII R 47/13, BFHE 254, 
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390; vom 13.07.2016 - VIII R 73/13, BFHE 254, 404, und BFH-Urteil in BFHE 265, 56). Die unterschiedlichen 
Nachweismöglichkeiten einer Einlagenrückgewähr von Anteilseignern von Drittstaatengesellschaften einerseits und 
Anteilseignern von EU-Kapitalgesellschaften andererseits sind durch den sachlich einleuchtenden Grund 
gerechtfertigt, dass sich beide Anteilseignergruppen in einer verfahrensrechtlich nicht vergleichbaren Ausgangslage 
befinden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 27.10.2020 - 
VIII R 18/17 (BFHE 270, 495, Rz 24 ff.) verwiesen.


22 3. Zudem sind die Vorgänge --wie das FG im Ergebnis zutreffend entschieden hat-- auch nicht nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG 1999 (§ 52 Abs. 31 Satz 2 EStG) wegen Ablaufs der Jahresfrist von der Besteuerung auszunehmen. 
Da die Ausschüttungen der Vodafone bereits als Kapitaleinkünfte i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 27 Abs. 8 
Satz 9 KStG der Einkommensteuer unterliegen, können diese nicht zugleich Bestandteil eines Veräußerungspreises 
sein (vgl. BFH-Urteil vom 13.03.2018 - IX R 35/16, BFH/NV 2018, 936, Rz 17). Vielmehr treten Einkünfte aus 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 Abs. 2 EStG 1999 (§ 52 Abs. 31 Satz 2 EStG) gegenüber diesen zurück.


23 4. Schließlich hat das FG hinsichtlich der Besteuerung der zugeteilten Verizon-Aktien die Voraussetzungen des § 20 
Abs. 4a EStG ohne Rechtsfehler abgelehnt. Es liegt keine im Sinne der Vorschrift "steuerneutrale Kapitalmaßnahme" 
vor.


24 a) Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG, die an einen Tausch und damit an einen Vorgang i.S. des § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 EStG anknüpft, scheidet bereits deshalb aus, weil die Kläger keine Aktien veräußert haben (s. oben, unter 
II.1.b).


25 b) Entgegen der Auffassung der Kläger sind auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG nicht erfüllt. 
Danach gelten abweichend von § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG und § 15 des Umwandlungssteuergesetzes die Sätze 1 und 
2 der Regelung entsprechend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Abspaltung auf andere Körperschaften 
übergeht.


26 Unabhängig davon, ob es sich bei dem Veräußerungsvorgang zwischen der Vodafone 4 Ltd. und der Verizon um eine 
Abspaltung i.S. des § 20 Abs. 4a Satz 7 EStG gehandelt haben könnte, erfolgte die Zuteilung der Verizon-Aktien an 
die Kläger nach den Feststellungen des FG allein auf Grundlage der nach dieser Veräußerung auf der 
Hauptversammlung der Vodafone vom 28.01.2014 gefassten Beschlüsse und stand in keinem Zusammenhang zur 
vorgenannten --auf einer anderen Beteiligungsebene stattfindenden-- Veräußerung. Diese nicht mit Verfahrensrügen 
angegriffenen Feststellungen des FG binden den erkennenden Senat (§ 118 Abs. 2 FGO). Im Übrigen wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 04.05.2021 - VIII R 14/20 (zur amtlichen 
Veröffentlichung bestimmt, unter II.4.) verwiesen.


27 c) Schließlich liegen auch die Voraussetzungen des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht vor. Danach werden der Ertrag und 
die Anschaffungskosten von Anteilen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, die einem Steuerpflichtigen zugeteilt 
werden, ohne dass dieser eine gesonderte Gegenleistung zu entrichten hat, mit 0 € angesetzt, wenn die 
Voraussetzungen der Sätze 3 und 4 nicht vorliegen und die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist.


28 aa) Zwar ist die Regelung bei Auslandssachverhalten --und damit im Streitfall-- anwendbar. Jedoch ist auch bei 
diesen erforderlich, dass die Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. Dies wird nicht bereits deshalb 
unwiderleglich vermutet, weil die Anteile von einer ausländischen Gesellschaft zugeteilt wurden (anderer Ansicht 
BMF-Schreiben in BStBl I 2016, 85, Rz 111). Zum einen unterscheidet der Wortlaut des § 20 Abs. 4a Satz 5 EStG nicht 
zwischen inländischen und ausländischen Sachverhalten (ebenso Jachmann-Michel/Lindenberg in Lademann, EStG, 
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§ 20 EStG Rz 828; Jochum in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 20 Rz Fa 67). Zum anderen steht einer solchen 
Auffassung auch die --im Streitjahr noch nicht anwendbare (§ 52 Abs. 28 Satz 20 EStG)-- Änderung des § 20 Abs. 4a 
Satz 5 EStG durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096) entgegen. Danach wird die 
Vorschrift --erst seit dem 01.01.2021-- auf Zuteilungen von Anteilen von einer Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse beschränkt, "die weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland hat".


29 bb) Soweit darüber hinaus vertreten wird, dass die Unmöglichkeit der Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags zu 
vermuten sei, wenn zweifelhaft ist, ob die Anteilszuteilung im Rahmen einer steuerpflichtigen Sachausschüttung 
oder einer nichtsteuerbaren Einlagenrückgewähr erfolgte (z.B. Spieker, Der Betrieb 2015, 207, 208; Steinlein, 
Deutsches Steuerrecht 2009, 509, 512), braucht der Senat hierüber nicht zu entscheiden. Im Streitfall war es wegen 
der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 EStG --vorbehaltlich dessen Unionsrechtskonformität (vgl. unter II.5.)-- gerade 
nicht zweifelhaft, dass eine --dem Grunde nach-- steuerpflichtige Sachausschüttung und keine Einlagenrückgewähr 
vorlag. Zudem war die Ermittlung auch der Höhe des Kapitalertrags wegen des Börsenkurses der zugeteilten Verizon-
Aktien ohne weiteres möglich.


30 5. Das FG hat jedoch nicht geprüft, ob den Klägern in Bezug auf eine Einlagenrückgewähr i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3 EStG ungeachtet der Regelung in § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG aus unionsrechtlichen Gründen eine individuelle 
Nachweisführung im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung einzuräumen ist und die Zuteilung der Verizon-
Aktien und die Zuzahlung insofern als nichtsteuerbare Einlagenrückgewähr zu qualifizieren sind. Wie der Senat im 
Parallelverfahren VIII R 14/20 für dieselben Ausschüttungen der Vodafone an einen anderen Steuerpflichtigen 
entschieden hat, ist es nach seiner Auffassung fraglich, ob die Regelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG, die keine 
individuelle Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von EU-Kapitalgesellschaften im 
Veranlagungsverfahren vorsieht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) zu vereinbaren ist; insoweit wird auf die 
Ausführungen im Senatsurteil vom 04.05.2021 - VIII R 14/20 (unter II.6.a) verwiesen.


31 6. Die Sache ist nicht spruchreif. Die tatsächlichen Feststellungen des FG reichen nicht aus, um beurteilen zu können, 
ob ein --durch die Kläger selbst erbrachter-- individueller Nachweis einer Einlagenrückgewähr offensichtlich 
ausscheidet und die Klage abzuweisen oder das Revisionsverfahren --bei einem Nachweis der Einlagenrückgewähr 
entsprechend der im BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 27 aufgestellten Grundsätze-- nach § 74 FGO auszusetzen und 
ein Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 Abs. 3 AEUV einzuleiten ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen 
wird auf die Ausführungen im Senatsurteil vom 04.05.2021 - VIII R 14/20 (unter II.6.) verwiesen.


32 7. Das FG erhält Gelegenheit, im zweiten Rechtsgang Feststellungen zum individuellen Nachweis einer 
Einlagenrückgewähr nachzuholen. Für die Ausschüttungen aus Drittstaatenkapitalgesellschaften ist dieser Nachweis 
durch den Anteilseigner ausgehend von der Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft auf der 
Grundlage des jeweiligen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrechts und unter Beachtung der 
Verwendungsreihenfolge der ausgeschütteten Beträge nach den Grundsätzen der Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 
Sätze 3 und 5 KStG zu führen (BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 27). In entsprechender Weise ist auch der individuelle 
Nachweis einer Einlagenrückgewähr von Anteilseignern von EU-ausländischen Gesellschaften und somit von den 
Klägern zu führen (vgl. auch Senatsurteil vom 04.05.2021 - VIII R 14/20, unter II.6.c). Scheidet nach diesen 
Grundsätzen eine Einlagenrückgewähr seitens der Vodafone offensichtlich aus, handelt es sich bei der Zuteilung der 
Verizon-Aktien --wie vorstehend ausgeführt-- wegen der Fiktion des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG um einen steuerbaren 
und steuerpflichtigen Kapitalertrag und die Klage wäre abzuweisen. Lässt sich demgegenüber eine 
Einlagenrückgewähr hinreichend erkennen, wird sich das FG mit der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH 
auseinandersetzen (vgl. z.B. EuGH-Urteile van Caster vom 09.10.2014 - C-326/12, EU:C:2014:2269, und Meilicke u.a. 
vom 30.06.2011 - C-262/09, EU:C:2011:438) und erwägen müssen, ob es ggf. ein Vorabentscheidungsverfahren 
gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV einleitet.
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33 8. Das Urteil ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 
Verhandlung.


34 9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 27. Oktober 2020, VIII R 18/17 
Nachweis der Einlagenrückgewähr bei Ausschüttungen einer EU-Kapitalgesellschaft im Steuerfestsetzungsverfahren des 
Anteilseigners


ECLI:DE:BFH:2020:U.271020.VIIIR18.17.0


BFH VIII. Senat


KStG § 27 Abs 1 S 3 , KStG § 27 Abs 1 S 5 , KStG § 27 Abs 3 , KStG § 27 Abs 8 , GG Art 3 Abs 1 , AEUV Art 63 , EStG § 20 Abs 
1 Nr 1 S 1 , EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 3 , EStG § 32d Abs 4 , GG Art 100 Abs 1 , AEUV Art 267 , EStG VZ 2011 , KStG VZ 2011 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 25. September 2017, Az: 3 K 737/15


Leitsätze


1. Fragen der Vereinbarkeit des von der ausschüttenden EU-Kapitalgesellschaft zu betreibenden Feststellungsverfahrens 
gemäß § 27 Abs. 8 KStG mit höherrangigem Recht hinsichtlich des grundsätzlichen Erfordernisses des Verfahrens, der 
Antragstellung und -frist, der Anforderungen an den Nachweis einer Einlagenrückgewähr und der Mitwirkungs- und 
Antragsrechte des Anteilseigners sind nicht im Rahmen der Veranlagung des Anteilseigners zu klären.


2. Es ist mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, dass inländische Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft im Rahmen des 
Steuerfestsetzungsverfahrens den Nachweis führen können, dass ein bestimmter Bezug als Einlagenrückgewähr zu 
qualifizieren ist, Ausschüttungen an inländische Gesellschafter einer EU-Kapitalgesellschaft gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 
KStG ohne weitere Nachweismöglichkeit des Anteilseigners jedoch stets als Gewinnausschüttung gelten, wenn die EU-
Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG nicht betreibt. 


3. Die Frage, ob es mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) vereinbar ist, dass inländische 
Gesellschafter von EU-Kapitalgesellschaften den Nachweis einer Einlagenrückgewähr für einen bestimmten Bezug im 
Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens nicht selbst führen dürfen, ist im Klageverfahren gegen einen 
Einkommensteuerbescheid des Anteilseigners nur dann entscheidungserheblich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
nach den Vorgaben der Verwendungsfiktion in § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG eine Einlagenrückgewähr vorliegen könnte. 


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 25.09.2017 - 3 K 737/15 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten darüber, ob die von dem Kläger und Revisionskläger (Kläger) im Streitjahr 2011 aus einer 
österreichischen Kapitalgesellschaft (der I-AG) bezogene Ausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) aufgrund einer Einlagenrückgewähr als 
nicht steuerbarer Kapitalertrag zu behandeln ist.


2
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Der Kläger war im Streitjahr an der in Wien ansässigen I-AG mit 307 500 Inhaberaktien beteiligt. Die I-AG hatte ein 
vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr, das zum 30.04.2011 endete. Am ... .09.2011 fasste die 
Hauptversammlung der I-AG den Beschluss, aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2010/2011 
einen Betrag von 0,10 € pro Aktie (an den Kläger: 30.750 €) auszuschütten. Nach der Dividendenbekanntmachung der 
I-AG handelte es sich bei der ausgeschütteten Dividende nach österreichischem Steuerrecht um eine 
Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs. 12 des österreichischen Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr 
anzuwendenden Fassung (EStG-Österreich).


3 Bei Gutschrift der Ausschüttung der I-AG im Depot des Klägers erteilte die depotführende Bank dem Kläger am 
11.10.2011 eine Abrechnung. In dieser war die Ausschüttung in Höhe von 30.750 € unter Bezug auf Rz 92 des 
Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 22.12.2009 - IV C 1-S 2252/08/10004 (BStBl I 2010, 94) als 
kapitalertragsteuerpflichtige Dividende ausgewiesen. Die Depotbank verrechnete die Kapitalerträge aus der Dividende 
mit negativen Kapitalerträgen in Höhe von 8.147,21 € und behielt Kapitalertragsteuer von einer 
Bemessungsgrundlage in Höhe von 22.602,79 € ein.


4 Der Kläger wird für das Streitjahr allein zur Einkommensteuer veranlagt. In seiner Einkommensteuererklärung erklärte 
er Einkünfte aus Kapitalvermögen aus verschiedenen Quellen. Er beantragte die Überprüfung des Steuereinbehalts 
gemäß § 32d Abs. 4 EStG mit der Begründung, bei der Ausschüttung der I-AG handele es sich um eine nicht steuerbare 
Einlagenrückzahlung.


5 Dem folgte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr 
vom 01.02.2013 nicht. Er behandelte den Bezug von der I-AG weiterhin als steuerpflichtigen Kapitalertrag. Das FA 
berücksichtigte in der Einkommensteuerfestsetzung die vom Kläger erklärten Kapitalerträge als Kapitalerträge, die 
dem gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG unterlagen, und zog von diesen Kapitalerträgen den Sparer-
Pauschbetrag (801 €) ab. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wurde angerechnet.


6 Der Kläger begründete seinen anschließend erhobenen Einspruch im Wesentlichen damit, dass es sich bei der 
Ausschüttung der I-AG um eine Kapitalrückzahlung aus der Agio-Rücklage der I-AG handele, die nach österreichischem 
Steuerrecht als Rückzahlung einer Einlage behandelt werden dürfe. Er forderte die I-AG während des 
Einspruchsverfahrens auf, für die Ausschüttung im Streitjahr vor Ablauf der gesetzlichen Frist gemäß § 27 Abs. 8 
Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung (KStG) am 31.12.2012 beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einen Antrag zu stellen, gesondert feststellen zu lassen, dass es sich um eine 
Einlagenrückgewähr handele. Die I-AG stellte den Antrag jedoch nicht.


7 Der Einspruch und die danach erhobene Klage blieben erfolglos.


8 Das Finanzgericht (FG) stellte in den Entscheidungsgründen fest, dass es sich bei der Ausschüttung der I-AG im 
Streitjahr mangels einer Herabsetzung des gezeichneten Kapitals nicht um eine Rückzahlung von Nennkapital 
gehandelt habe. Die I-AG habe einen Teil ihres Bilanzgewinns ausgeschüttet. Das österreichische Steuerrecht erlaube 
es zwar, diesen Vorgang als steuerneutrale Einlagenrückgewähr zu behandeln. Aus deutscher Sicht könne jedoch 
mangels einer von der I-AG bescheinigten Einlagenrückgewähr nicht von einer solchen ausgegangen werden. Die 
Begründung des FG ist im Einzelnen in Entscheidungen der Finanzgerichte 2017, 1951 mitgeteilt.


9 Mit seiner Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Bundesrechts und höherrangigen Rechts.
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10 Es verstoße gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit gemäß Art. 3 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG), wenn der Anteilseigner einer EU-Kapitalgesellschaft eine steuerpflichtige Dividende gemäß § 27 
Abs. 8 Satz 9 KStG allein deshalb erziele, weil die EU-Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren gemäß § 27 
Abs. 8 KStG nicht betreibe. Er werde schlechter gestellt als der Anteilseigner einer in einem Drittstaat ansässigen 
Kapitalgesellschaft, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung erkennbar sei.


11 Die Regelungen in § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG i.V.m. § 27 Abs. 8 KStG seien mit den Vorgaben der 
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 Abs. 1 und Art. 65 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) nicht vereinbar. Dem Anteilseigner sei zu gestatten, den Nachweis der Einlagenrückgewähr persönlich 
führen zu können, wenn die Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren nicht betreibe.


12 Der Kläger beantragt,
das Urteil des Hessischen FG vom 25.09.2017 - 3 K 737/15 aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2011 
vom 01.02.2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.03.2015 dergestalt abzuändern, dass bei den 
Kapitaleinkünften des Klägers ein Betrag in Höhe von 30.750 € aufgrund einer Einlagenrückgewähr als nicht 
steuerpflichtiger Bezug behandelt wird.


13 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


14 Die zulässige Revision ist unbegründet.


15 Die Revision ist zulässig, soweit der Kläger im Revisionsverfahren begehrt, die Ausschüttung der I-AG im Rahmen des 
Einkommensteuerbescheids nicht nur in Höhe von 22.602,79 €, sondern in Höhe von 30.750 € als nicht steuerbar zu 
behandeln (s. unter II.1.).


16 Die Revision hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Das FG hat im Ergebnis zutreffend entschieden, dass der Bezug 
des Klägers von der I-AG als steuerpflichtiger Kapitalertrag gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG und nicht als 
Einlagenrückgewähr gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG zu berücksichtigen ist (s. unter II.2.). Die 
verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Einwendungen des Klägers greifen nicht durch (s. unter II.3. bis II.5.).


17 1. Der vom Kläger in der Revision gestellte Antrag, die Ausschüttung der I-AG in Höhe von 30.750 € als 
Einlagenrückgewähr i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG statt als steuerpflichtigen Kapitalertrag gemäß § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG zu qualifizieren, ist zulässig. Zwar kann eine unzulässige Erweiterung des Antrags im Revisionsverfahren 
darin liegen, dass der Kläger die Festsetzung der Steuer auf einen niedrigeren Betrag als vor dem FG begehrt (Urteil 
des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 01.06.2016 - X R 43/14, BFHE 254, 536, BStBl II 2017, 55, Rz 14). Dies ist hier 
jedoch nicht der Fall. Der Kläger begehrte sowohl vor dem FG als auch im Revisionsverfahren die 
Nichtberücksichtigung von Kapitaleinkünften in Höhe von 30.750 € aus der Ausschüttung der I-AG. Der von der 
Depotbank als steuerpflichtig behandelte Ausschüttungsbetrag von 30.750 € war im Rahmen des 
Kapitalertragsteuereinbehalts mit negativen laufenden Kapitalerträgen in Höhe von 8.147,21 € verrechnet worden. 
Im Einkommensteuerbescheid wurden aus der Ausschüttung der I-AG Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 
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22.602,79 € angesetzt. Vor dem FG hat der Kläger die Minderung der Einkünfte aus Kapitalvermögen um 22.602,79 € 
(nach Verlustverrechnung im Rahmen des Steuerabzugs) beantragt. Indem der Kläger in der Revision nunmehr die 
Minderung der Einkünfte aus Kapitalvermögen um Einnahmen (Kapitalerträge) in Höhe von 30.750 € begehrt und 
zugleich darauf verweist, die beim Kapitalertragsteuereinbehalt verrechneten negativen Kapitalerträge in Höhe von 
8.147,21 € seien im Erfolgsfall gemäß § 20 Abs. 6 i.V.m. § 10d EStG vorzutragen und künftig verrechenbar, macht er 
trotz der andersartigen Bezifferung seines Begehrens dieselbe Minderung der Einkünfte wie vor dem FG geltend.


18 2. Gemäß § 32d Abs. 4 EStG konnte der Kläger durch Einbeziehung der Kapitalerträge aus der Ausschüttung in die 
Einkommensteuerfestsetzung überprüfen lassen, ob es sich bei der Ausschüttung der I-AG um einen steuerpflichtigen 
Bezug gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG oder um einen nicht steuerbaren Bezug gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
handelt. Das FG hat auf dieser Grundlage zutreffend entschieden, dass die Kapitalerträge aus der Ausschüttung der 
I-AG als steuerpflichtige Einkünfte gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG im Einkommensteuerbescheid für das 
Streitjahr zu berücksichtigen sind (s. unter II.1.a bis c).


19 a) Bezüge des inländischen Anteilseigners von ausländischen (EU- und Drittstaaten-)Kapitalgesellschaften in Geld 
oder Geldeswert (§ 8 Abs. 1 EStG) gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, 
soweit die Vorteilszuwendung nicht als Einlagenrückgewähr zu werten ist. Unerheblich ist dabei, ob die Bezüge zu 
Lasten des Gewinns oder zu Lasten der Vermögenssubstanz der Gesellschaft geleistet werden und in welcher Form 
die Vorteilszuwendung ausgestaltet ist (Senatsurteil vom 13.07.2016 - VIII R 47/13, BFHE 254, 390, Rz 12; s.a. BFH-
Urteil vom 10.04.2019 - I R 15/16, BFHE 265, 56).


20 b) § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG ordnet an, dass, soweit Leistungen nicht als Fall der Einlagenrückgewähr gemäß § 27 
Abs. 8 Satz 1 KStG gesondert festgestellt werden, sie als Gewinnausschüttung gelten, die beim Anteilseigner zu 
Einnahmen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG führen. Da für die Ausschüttung der I-AG in Höhe von 30.750 € nicht 
gesondert festgestellt worden ist, dass es sich um eine Einlagenrückgewähr gemäß § 27 Abs. 8 Sätze 1 und 2 KStG 
handelt, gilt die Ausschüttung gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG als steuerpflichtige Gewinnausschüttung i.S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG an den Kläger.


21 Soweit das FG zur Begründung desselben Ergebnisses gemäß § 27 Abs. 8 Satz 2 i.V.m. Satz 8, Abs. 3 und Abs. 5 Satz 2 
KStG darauf abgestellt hat, dem Kläger habe die notwendige Bescheinigung der I-AG über die Einlagenrückgewähr 
gefehlt, weshalb diese in Höhe von Null € als bescheinigt gelte, folgt der Senat dem nicht. Wird das 
Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG von der EU-Kapitalgesellschaft wie im Streitfall nicht betrieben, ist 
der Bezug unmittelbar nach der Fiktionsregelung des § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG steuerpflichtig (vgl. Hageböke, 
Internationales Steuerrecht 2010, 715, 717; Dehne in Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 2014/2015, 890, 
899).


22 c) Die Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) als Ansässigkeitsstaat des unbeschränkt steuerpflichtigen Klägers 
(§ 1 Abs. 1 EStG) darf die Ausschüttung der I-AG, welche gemäß § 4 Abs. 12 EStG-Österreich aus österreichischer 
Sicht eine Einlagenrückgewähr an den Kläger darstellt, nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen vom 24.08.2000 (BGBl II 2002, 735, BStBl I 2002, 584) --DBA-Österreich--, in Kraft 
getreten am 18.08.2002 (BGBl II 2002, 2435, BStBl I 2002, 956), besteuern. Nach Art. 10 Abs. 1 und Abs. 3 DBA-
Österreich steht Deutschland als Wohnsitzstaat des Klägers (vgl. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 DBA-Österreich) ein 
Besteuerungsrecht für Dividenden zu. Dividenden gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 1 DBA-Österreich sind u.a. Einkünfte aus 
Aktien, zu denen auch Einlagenrückzahlungen i.S. des § 4 Abs. 12 EStG-Österreich gehören (Schuch/Fürnsinn in 
Wassermeyer, Österreich Art. 10 Rz 10).
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23 3. Soweit der Kläger geltend macht, das beim BZSt zu betreibende Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG 
sei mit dem Unions- und Verfassungsrecht nicht vereinbar, weil


     - die EU-Kapitalgesellschaft gemäß § 27 Abs. 8 KStG ein gegenüber inländischen Kapitalgesellschaften 
abweichendes Feststellungsverfahren betreiben müsse,


     - die Antragstellung gemäß § 27 Abs. 8 Satz 4 KStG einer Ausschlussfrist unterliege,


     - der Nachweis einer Einlagenrückgewähr i.S. des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG von der EU-Kapitalgesellschaft nach 
inländischen Maßstäben zu führen sei und


     - dem inländischen Anteilseigner im Feststellungsverfahren weder formale Mitwirkungs- noch eigene 
Antragsrechte zur Durchführung des Feststellungsverfahrens zustünden,


sind diese Fragen im vorliegenden Verfahren, das die Rechtmäßigkeit der Einkommensteuerfestsetzung für das 
Streitjahr betrifft, nicht zu behandeln. Sämtliche der vorgenannten verfassungs- und unionsrechtlichen 
Zweifelsfragen betreffen das von der EU-Kapitalgesellschaft zu betreibende Feststellungsverfahren gemäß § 27 
Abs. 8 KStG und sind nur im Rahmen eines Klageverfahrens gegen einen (ggf. negativen) gesonderten 
Feststellungsbescheid zu entscheiden, der gemäß § 27 Abs. 8 Satz 3 KStG materiell-rechtliche Bindungswirkung 
(vgl. BFH-Beschluss vom 05.12.2018 - I E 9/18, BFH/NV 2019, 411, Rz 8) für die Steuerfestsetzung des 
Anteilseigners entfaltet (vgl. zur Abgrenzung der Ebenen des Feststellungs- und des Folgebescheids bei der Prüfung 
der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht auch BFH-Urteil vom 14.11.2018 - I R 47/16, BFHE 263, 393, BStBl II 2019, 
419, Rz 11 bis 14, zur gesonderten Feststellung gemäß § 18 des Außensteuergesetzes; zur Überprüfung der 
Anforderungen des Feststellungsverfahrens gemäß § 27 Abs. 8 KStG s.a. BFH-Beschluss vom 27.02.2018 - I B 37/17, 
BFH/NV 2018, 841). Hiervon zu unterscheiden ist die im vorliegenden Verfahren ausschließlich zu betrachtende 
Frage, ob dem Kläger nach den Vorgaben des Verfassungs- und/oder Unionsrechts eine vom Feststellungsverfahren 
gemäß § 27 Abs. 8 KStG losgelöste Nachweisführung einer Einlagenrückgewähr für die von einer EU-
Kapitalgesellschaft bezogene Ausschüttung einzuräumen ist.


24 4. Der Kläger ist nicht dadurch in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt, dass § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG bei 
ihm das Vorliegen einer steuerpflichtigen Gewinnausschüttung allein deshalb fingiert, weil die EU-
Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG nicht betreibt (s. unter II.4.a und b).


25 a) Der Kläger sieht eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung von Anteilseignern einer EU-Kapitalgesellschaft 
gegenüber Anteilseignern einer Drittstaatenkapitalgesellschaft darin, dass Letztere im Veranlagungsverfahren zur 
Einkommensteuer den Nachweis einer Einlagenrückgewähr für eine bezogene Ausschüttung führen können. Dem 
Anteilseigner einer EU-Kapitalgesellschaft stehe diese Möglichkeit nicht offen, wenn die EU-Kapitalgesellschaft das 
Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG nicht betreibe. Folge sei, dass gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG 
sämtliche Bezüge von der EU-Kapitalgesellschaft als steuerpflichtige Gewinnausschüttungen fingiert würden, und 
zwar selbst dann, wenn es sich nach der gesetzlichen Verwendungsreihenfolge materiell-rechtlich gemäß § 27 Abs. 1 
Sätze 3 und 5 KStG um eine Einlagenrückgewähr handele.


26 b) Der Senat sieht jedoch keine Verletzung des Klägers in seinem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG und deshalb keine 
Veranlassung, das Verfahren gemäß § 74 der Finanzgerichtsordnung (FGO) auszusetzen und dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die unter II.4.a genannte Frage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zur Entscheidung 
vorzulegen. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Anteilseigner von Drittstaatenkapitalgesellschaften und EU-
Kapitalgesellschaften, eine Einlagenrückgewähr individuell im Veranlagungsverfahren nachweisen zu können, sind 
durch den sachlich einleuchtenden Grund gerechtfertigt, dass sich beide Anteilseignergruppen in einer 
verfahrensrechtlich nicht vergleichbaren Ausgangslage befinden (s. unter II.4.b aa und bb).


27
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aa) Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu 
behandeln (BVerfG-Beschlüsse vom 29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 98; vom 
07.05.2013 - 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07, BVerfGE 133, 377, Rz 73; vom 06.07.2010 - 2 BvL 13/09, 
BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318, Rz 35). Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und 
Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen 
Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen (BVerfG-Beschlüsse in 
BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 98, und in BVerfGE 133, 377, Rz 74). Für das Steuerrecht wird dem 
Gesetzgeber zudem ein weitreichender Entscheidungsspielraum zugestanden. Dies gilt für die Auswahl des 
Steuergegenstands und für die Bestimmung des Steuersatzes (BVerfG-Beschlüsse vom 04.12.2002 - 2 BvR 400/98, 
2 BvR 1735/00, BVerfGE 107, 27, BStBl II 2003, 534, unter C.I.1.b, und vom 22.06.1995 - 2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 
121, BStBl II 1995, 655, unter C.II.1.d). Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen 
Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes folgerichtig im Sinne von 
belastungsgleich erfolgen. Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des 
Steuergegenstandes getroffenen gesetzgeberischen Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen 
Ausgangstatbestandes) bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und 
Ausmaß zu rechtfertigen vermag (BVerfG-Beschluss vom 19.11.2019 - 2 BvL 22/14, 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14, 
2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 27/14, BVerfGE 152, 274, Rz 100).


28 bb) Maßgeblicher Prüfungsmaßstab ist im Streitfall das Willkürverbot. Erhöhte Anforderungen an den 
Differenzierungsgrund mit Rücksicht darauf, dass sich die Ungleichbehandlung auf die Ausübung grundrechtlich 
geschützter Freiheiten auswirken kann, sind nicht geboten. Eine Verletzung des Gleichheitssatzes ist auf dieser 
Grundlage zu verneinen, weil die unterschiedlichen Nachweismöglichkeiten dazu, ob eine Einlagenrückgewähr 
vorliegt, und die hieraus abzuleitenden steuerlichen Konsequenzen bei Anteilseignern von EU-Kapitalgesellschaften 
und Drittstaatenkapitalgesellschaften durch sachliche Gründe gerechtfertigt sind.


29 aaa) Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft können zwar nicht nach den Regelungen des KStG, aber nach 
der gefestigten BFH-Rechtsprechung (Senatsurteil in BFHE 254, 390; BFH-Urteil in BFHE 265, 56) unabhängig von 
der Mitwirkung der Kapitalgesellschaft den Nachweis einer Einlagenrückgewähr für einen bestimmten Bezug im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens führen. Dies beruht darauf, dass das Gesetz für den Nachweis der 
Einlagenrückgewähr von Drittstaatenkapitalgesellschaften im Streitjahr kein gesondertes Feststellungsverfahren zur 
Verfügung stellte, die entsprechende Nachweismöglichkeit von der Rechtsprechung erst zu entwickeln war und die 
erforderlichen Fragen von vornherein nur im Rahmen der jeweiligen Steuerfestsetzungsverfahren der Gesellschafter 
geklärt werden können (BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 28). Der Anteilseigner muss die Voraussetzungen einer 
Einlagenrückgewähr gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG unter Anwendung der gesetzlichen Verwendungsfiktion 
gemäß § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG im Festsetzungsverfahren selbst vollständig darlegen und nachweisen (s. im 
Einzelnen BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 27); eine Nichtaufklärbarkeit des Sachverhalts geht zu seinen Lasten 
(Senatsurteil vom 13.07.2016 - VIII R 73/13, BFHE 254, 404, Rz 19). Kann der Anteilseigner einer 
Drittstaatenkapitalgesellschaft die Voraussetzungen einer Einlagenrückgewähr für einen bestimmten Bezug aus 
Mangel an Belegen nicht nachweisen, erzielt er steuerpflichtige Bezüge gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, auch wenn es 
sich bei der Ausschüttung materiell-rechtlich um eine Rückgewähr von Einlagen handeln sollte (Senatsurteil in BFHE 
254, 390, Rz 12; BFH-Urteil in BFHE 265, 56, Rz 14).


30 bbb) Der Gesetzgeber hat EU-Kapitalgesellschaften in § 27 Abs. 8 KStG i.d.F. des Gesetzes über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften vom 07.12.2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4) abweichend davon die Möglichkeit zum Nachweis 
einer Einlagenrückgewähr in einem besonderen Feststellungsverfahren eröffnet. Dieses Feststellungsverfahren hat 
der Gesetzgeber anders als bei dem für inländische Kapitalgesellschaften geltenden Feststellungsverfahren gemäß 
§ 27 KStG konzipiert, um die EU-Kapitalgesellschaft nicht zur Führung eines laufenden Kapitalkontos gemäß 
§§ 27 ff. KStG zu verpflichten und es ihr zu ersparen, wegen potentieller künftiger Kapitalrückzahlungen jährliche 
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Feststellungserklärungen abgeben zu müssen. Das Verfahren zur gesonderten Feststellung einer Einlagenrückgewähr 
gemäß § 27 Abs. 8 KStG ist daher nur im konkreten Bedarfsfall durchzuführen (vgl. BRDrucks 542/06, S. 49). Für EU-
Kapitalgesellschaften wird durch das Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG zugunsten von deren 
Anteilseignern die Nachweismöglichkeit eröffnet, dass eine Zahlung an den Anteilseigner nach den Grundsätzen der 
Differenzrechnung als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren ist (BRDrucks 542/06, S. 50; BFH-Beschluss in BFH/NV 
2018, 841, Rz 16, 18). Der Nachweis, dass die Voraussetzungen einer Einlagenrückgewähr für einen bestimmten 
Bezug erfüllt sind, ist nach der Regelungskonzeption nur der sachnäheren EU-Kapitalgesellschaft im 
Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG gestattet; wird er nicht erbracht oder das Feststellungsverfahren von 
der EU-Kapitalgesellschaft erst gar nicht betrieben, fingiert das Gesetz beim Anteilseigner gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 
KStG eine Gewinnausschüttung und damit einen steuerpflichtigen Bezug von Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG.


31 ccc) Dass im Steuerfestsetzungsverfahren nur der Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft die 
Voraussetzungen einer Einlagenrückgewähr gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG selbst darlegen und nachweisen 
kann, der Anteilseigner einer EU-Kapitalgesellschaft jedoch nicht, ist durch den sachlich einleuchtenden Grund 
gerechtfertigt, dass sich beide Anteilseignergruppen in verfahrensrechtlich nicht vergleichbaren Ausgangssituationen 
befinden. Es lag im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den Nachweis einer Einlagenrückgewähr bei EU-
Kapitalgesellschaften --wie bei Inlandskapitalgesellschaften-- einem von der Kapitalgesellschaft zu betreibenden 
Feststellungsverfahren zuzuweisen und beim Anteilseigner im Rahmen der Steuerfestsetzung nachteilige Folgen zu 
ziehen, wenn der Nachweis einer Einlagenrückgewähr nicht geführt wird. Bei Drittstaatenkapitalgesellschaften 
existierte kein gesetzliches Verfahren für das Streitjahr, so dass nur der von der Rechtsprechung anerkannte eigene 
Nachweis durch den Anteilseigner im Steuerfestsetzungsverfahren in Betracht kommt. Hätte der Gesetzgeber wie bei 
Drittstaatenkapitalgesellschaften nur für Anteilseigner einer EU-Kapitalgesellschaft ein vom Feststellungsverfahren 
losgelöstes zusätzliches Nachweisverfahren der Einlagenrückgewähr im Steuerfestsetzungsverfahren anerkannt, 
hätte dies gegenüber dem Anteilseigner einer Inlandskapitalgesellschaft, dem ein solcher Nachweis verwehrt ist, 
eine Ungleichbehandlung begründet, für die keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind.


32 5. Ob aufgrund der fehlenden individuellen Nachweismöglichkeit einer Einlagenrückgewähr für Anteilseigner von 
EU-Kapitalgesellschaften ein Verstoß gegen die unionsrechtliche Kapitalverkehrsfreiheit in Art. 63 AEUV vorliegen 
könnte, ist im Streitfall nicht entscheidungserheblich. Selbst wenn man dem Kläger diese Möglichkeit zubilligen 
würde, sind im Streitfall keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Ausschüttung der I-AG als 
Einlagenrückgewähr zu qualifizieren sein könnte. Weder eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 74 FGO noch die 
Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV sind im Streitfall auf dieser Grundlage 
veranlasst.


33 a) Der Nachweis einer Einlagenrückgewähr ist bei inländischen Kapitalgesellschaften und bei EU-
Kapitalgesellschaften nach der gesetzlichen Verwendungsreihenfolge des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG innerhalb 
des jeweiligen Feststellungsverfahrens nach § 27 KStG zu führen. Für die Ausschüttungen aus 
Drittstaatenkapitalgesellschaften ist der Nachweis einer Einlagenrückgewähr durch den Anteilseigner ausgehend von 
der Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft auf der Grundlage des jeweiligen ausländischen 
Handels- und Gesellschaftsrechts und unter Beachtung der Verwendungsreihenfolge der ausgeschütteten Beträge 
nach den Grundsätzen der Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG zu führen (BFH-Urteil in BFHE 
265, 56, Rz 27). Nur dieses Rechtsverständnis stellt nach den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit gemäß Art. 63 
AEUV sicher, dass die Gesellschafter von Drittstaatengesellschaften nicht schlechter, aber auch nicht besser als die 
Gesellschafter von inländischen oder von EU-ausländischen Gesellschaften behandelt werden (BFH-Urteil in BFHE 
265, 56, Rz 27). Dem schließt sich der erkennende Senat an.


34 b) Anhaltspunkte dafür, dass die Ausschüttung der I-AG bei Anwendung der Verwendungsreihenfolge gemäß § 27 
Abs. 1 Sätze 3 und 5 i.V.m. §§ 28, 29 KStG als Einlagenrückgewähr zu beurteilen sein könnte, sind nicht erkennbar. 
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Damit kommt es auch auf die Frage, ob dem Kläger nach den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit der Nachweis 
einer Einlagenrückgewähr im Steuerfestsetzungsverfahren einzuräumen ist, für die Entscheidung des Streitfalls nicht 
an.


35 Das FG hat gemäß § 118 Abs. 2 FGO für den Senat bindend festgestellt, dass die Leistung der I-AG aus dem nach 
österreichischem Handels- und Gesellschaftsrecht zu bestimmenden Bilanzgewinn der I-AG stammte und die 
Einordnung der Leistung als Einlagenrückgewähr statt als Gewinnausschüttung auf der Ausübung eines Wahlrechts 
durch die I-AG nach österreichischem Steuerrecht beruhte. Der Kläger leitet allein aus der gewählten Behandlung der 
Ausschüttung der I-AG als Einlagenrückgewähr nach österreichischem Steuerrecht ab, diese Behandlung sei im 
Rahmen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG zu übernehmen. Die Beurteilung eines Vorgangs als Einlagenrückgewähr 
bei einer EU-Kapitalgesellschaft nach ausländischem Steuerrecht --unabhängig von den Grundsätzen der 
Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG-- zwingt jedoch nach den Vorgaben der 
Kapitalverkehrsfreiheit nicht dazu, diese Beurteilung für die inländische Besteuerung zu übernehmen (BFH-Urteil in 
BFHE 265, 56, Rz 27). Andere Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der Ausschüttung der I-AG unter Beachtung der 
Verwendungsfiktion des § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG um eine Einlagenrückgewähr handeln könnte, sind nicht 
ersichtlich.


36 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 06. Mai 2021, II R 24/19 
Abzugsfähigkeit von Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung von Ansprüchen des beeinträchtigten Vertragserben bzw. 
Nacherben


ECLI:DE:BFH:2021:U.060521.IIR24.19.0


BFH II. Senat


BGB § 816 , BGB § 1942 Abs 1 , BGB § 1922 Abs 1 , BGB § 2113 Abs 1 , BGB § 2113 Abs 2 , BGB § 2287 Abs 1 , ErbStG § 1 
Abs 2 , ErbStG § 10 Abs 5 Nr 3 S 1 , ErbStG § 29 Abs 1 , AO § 175 Abs 1 S 1 Nr 2 , ZPO § 794 Abs 1 Nr 1 , BGB § 779 


vorgehend FG Münster, 14. Februar 2019, Az: 3 K 1237/17 Erb


Leitsätze


1. Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung etwaiger Herausgabeansprüche des Vertragserben bzw. des Nacherben sind 
als Aufwendung zur Erlangung und Sicherung des Erwerbs gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 ErbStG bei der 
Besteuerung der Schenkung erwerbsmindernd zu berücksichtigen.


2. Solche Zahlungen stellen rückwirkende Ereignisse i.S. von § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14.02.2019 - 3 K 1237/17 Erb wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Nach dem Tod des Vaters des Klägers und Revisionsbeklagten (Kläger) im Jahre 1997 war das gemeinsame 
Ehegattentestament der Eltern des Klägers dahingehend ausgelegt worden, dass die Mutter Alleinerbin nach ihrem 
verstorbenen Ehemann und der Kläger und seine beiden Brüder nach dem Tod der Mutter Schlusserben seien. 
Dementsprechend wurde die Mutter als Alleineigentümerin eines zum Nachlass gehörenden Grundstücks eingetragen, 
das den Eltern des Klägers bis zum Tod des Vaters zu je ½ gehört hatte.


2 Durch notariellen Vertrag vom 17.11.2000 übertrug die Mutter dem Kläger im Wege der Schenkung zunächst ein 
unbebautes Teilstück aus dem Grundstück. Schenkungsteuer fiel auf diesen Erwerb wegen der Höhe des zu 
berücksichtigenden Freibetrages nicht an. Mit weiterem notariellem Vertrag vom 25.02.2003 erhielt der Kläger dann 
den Grundbesitz in Gänze. Die Übertragungen erfolgten jeweils unter Nießbrauchvorbehalt. Einer der beiden Brüder 
des Klägers erhielt von der Mutter ein anderes Grundstück.


3 Aufgrund der im Jahr 2003 abgegebenen Schenkungsteuererklärung setzte der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) die Schenkungsteuer für die Übertragung vom 25.02.2003 mit Schenkungsteuerbescheid vom 
26.01.2004 unter Berücksichtigung der Vorschenkung vom 17.11.2000 und des persönlichen Freibetrags in Höhe von 
205.000 € auf 19.052 € fest. Den wegen des Nießbrauchs gemäß § 25 des Erbschaftsteuer- und 
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Schenkungsteuergesetzes in der im Streitjahr 2003 geltenden Fassung (ErbStG) gestundeten Steuerbetrag löste der 
Kläger später ab.


4 Nach dem Tod der Mutter am 24.04.2011 stellte das Nachlassgericht fest, dass das Testament bisher fehlerhaft 
ausgelegt worden sei. Die Mutter des Klägers sei nach dem Tod des Vaters Vorerbin und der Kläger und seine zwei 
Brüder seien mit ihrem Tod Nacherben geworden.


5 In der Folgezeit führten der Kläger und seine Brüder einen Zivilrechtsstreit wegen des weiteren am 25.02.2003 
geschenkten Grundstücks. Es ging darum, ob aus §§ 2113, 2287 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ein Anspruch auf 
Rückübertragung von Miteigentumsanteilen an dem Grundstück oder auf Wertersatz in Geld bestehen könnte. Die 
Frage wurde nicht abschließend geklärt. Aufgrund eines Vergleichs vom 13.05.2015 leistete der Kläger wegen des 
2000/2003 an ihn übertragenen Grundstücks und zur Abgeltung sämtlicher wechselseitiger Ansprüche eine Zahlung 
von 150.000 € an einen seiner Brüder.


6 Der Kläger beantragte daraufhin am 17.05.2015 beim FA die Änderung der Schenkungsteuerfestsetzung vom 
26.01.2004 und die erwerbsmindernde Berücksichtigung der Vergleichszahlung von 150.000 €.


7 Durch Bescheid vom 19.02.2016 lehnte das FA den Antrag ab. Den dagegen gerichteten Einspruch wies es mit 
Einspruchsentscheidung vom 23.03.2017 als unbegründet zurück.


8 Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte zur Begründung im Wesentlichen aus, die Schenkungsteuer sei 
zwar nicht gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erloschen, da der Übertragungsgegenstand nicht tatsächlich 
herausgegeben worden sei. Jedoch ergebe sich eine steuermindernde Berücksichtigung der auf dem Vergleich 
beruhenden Zahlung des Klägers zur Abwendung der zivilrechtlichen Herausgabeansprüche aus § 10 Abs. 5 Nr. 3 
ErbStG. Die Abfindungszahlung stelle ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 der 
Abgabenordnung (AO) dar. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 730 veröffentlicht.


9 Mit der Revision macht das FA eine Verletzung des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO sowie von § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG 
geltend. Der bestandkräftige Schenkungsteuerbescheid könne nicht mehr gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO i.V.m. 
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 EStG geändert werden, da nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut der geschenkte Gegenstand 
wegen eines Rückforderungsrechts zurückgegeben werden müsse, was im Streitfall nicht gegeben sei. Materiell-
rechtlich könne die 2015 im Vergleichswege vereinbarte und geleistete Zahlung nicht als erwerbsmindernde Kosten 
zur Erlangung des Erwerbs gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG berücksichtigt werden, weil der Kläger bereits 2003 
Alleineigentümer des Grundstücks geworden sei. Die Kosten seien erst im Zusammenhang mit dem Eintritt des Nach- 
bzw. Vertragserbfalles entstanden und beträfen nicht die ursprüngliche Schenkung der Mutter.


10 Das FA beantragt,
unter Aufhebung der Vorentscheidung die Klage als unbegründet abzuweisen.


11 Der Kläger beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


12 Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.
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Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen. Das FG hat zu 
Recht entschieden, dass das FA verpflichtet ist, den Schenkungsteuerbescheid zu ändern und die Zahlung in Höhe 
von 150.000 € an den Bruder des Klägers steuermindernd zu berücksichtigen.


14 1. Als steuerpflichtiger Erwerb --hier nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG-- gilt bei einer Schenkung die 
Bereicherung des Erwerbers (§ 10 Abs. 1 Satz 1 ErbStG). Als Bereicherung gilt der Betrag, der sich ergibt, wenn von 
dem nach § 12 ErbStG zu ermittelnden Wert des gesamten Vermögensanfalls, soweit er der Besteuerung nach 
diesem Gesetz unterliegt, die nach § 10 Abs. 3 bis 9 ErbStG abzugsfähigen Verbindlichkeiten abgezogen werden 
(§ 10 Abs. 1 Satz 2 ErbStG).


15 2. Nach § 10 Abs. 5 ErbStG sind die dort aufgeführten Schulden und Lasten vom steuerpflichtigen Erwerb 
abzuziehen, soweit sich nicht aus § 10 Abs. 6 bis 9 ErbStG etwas anderes ergibt. Die Vorschrift ist über ihren Wortlaut 
hinaus nicht nur für Erwerbe von Todes wegen und "Nachlassverbindlichkeiten" im engeren Sinn anwendbar. Sie gilt 
über den Verweis in § 1 Abs. 2 ErbStG, wonach die Vorschriften über Erwerbe von Todes wegen, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, auch für Schenkungen unter Lebenden gelten, auch für die Ermittlung des steuerpflichtigen 
Erwerbs bei freigebigen Zuwendungen i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
08.10.2003 - II R 46/01, BFHE 204, 299, BStBl II 2004, 234, unter II.1.e).


16 3. Nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG zählen zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten u.a. die Kosten, die 
dem Erwerber unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder 
mit der Erlangung des Erwerbs entstehen.


17 a) Der Begriff der Nachlassregelungskosten ist grundsätzlich weit auszulegen (BFH-Urteile vom 19.06.2013 - 
II R 20/12, BFHE 241, 416, BStBl II 2013, 738, Rz 11, und vom 15.06.2016 - II R 24/15, BFHE 254, 60, BStBl II 2017, 
128, Rz 14, jeweils m.w.N.). Er umfasst u.a. die Kosten der tatsächlichen und rechtlichen Feststellung des Nachlasses, 
sowie alle Kosten, die aufgewendet werden müssen, um die Erben in den Besitz der ihnen aus der Erbschaft 
zukommenden Güter zu setzen (BFH-Urteil vom 06.11.2019 - II R 29/16, BFHE 267, 433, BStBl II 2020, 505, Rz 17, 
m.w.N.).


18 b) Ein Abzug von Erwerbskosten als Nachlassverbindlichkeiten setzt einen unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Erlangung des Erwerbs voraus. Ein solcher liegt vor, wenn die Kosten --im Sinne einer synallagmatischen 
Verknüpfung-- dafür aufgewendet werden, dass der Erwerber seine Rechtsstellung erlangt. Ausreichend ist dabei ein 
Entstehen der Kosten nach dem Erbfall, wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang mit der Erlangung oder Sicherung 
der Erbenstellung vorliegt (BFH-Urteile in BFHE 254, 60, BStBl II 2017, 128, Rz 13 f., m.w.N., und vom 11.07.2019 - 
II R 4/17, BFHE 265, 447, BStBl II 2020, 319, Rz 31).


19 c) Zu den unmittelbar im Zusammenhang mit der Erlangung des Erwerbs stehenden Kosten gehören auch 
Abfindungszahlungen des Erben an den weichenden Erbprätendenten, die der Erbe entrichtet, damit seine (Allein-)
Erbenstellung in einem anhängigen Verfahren nicht mehr bestritten wird, denn sie dient dem Zahlenden unmittelbar 
dazu, die Erbenstellung endgültig und damit zugleich den Erwerb als Erbe zu erlangen (BFH-Urteil in BFHE 254, 60, 
BStBl II 2017, 128, Rz 15 f., m.w.N.). Entsprechend kann auch ein künftiger gesetzlicher Erbe die Abfindung, die er an 
einen anderen für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteils(ergänzungs)anspruch zahlt, beim Eintritt des Erbfalls 
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gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG als Nachlassverbindlichkeit vom Erwerb abziehen (BFH-
Urteile vom 25.01.2001 - II R 22/98, BFHE 194, 440, BStBl II 2001, 456, unter II.2.d, und vom 16.05.2013 - II R 21/11, 
BFHE 241, 390, BStBl II 2013, 922, Rz 12).


20 d) Ebenso gehören Zahlungen des Beschenkten an einen Dritten, damit die Schenkung nach Grund und/oder Umfang 
nicht mehr bestritten wird, zu den unmittelbar im Zusammenhang mit der Erlangung des Erwerbs stehenden Kosten 
und mindern so die Bereicherung. Auch bei der Schenkung kann so nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG abziehbarer 
Erwerbsaufwand entstehen (vgl. BFH-Urteile vom 20.12.2000 - II R 42/99, BFHE 194, 435, BStBl II 2001, 454, unter 
II.2., am Ende, und in BFHE 204, 299, BStBl II 2004, 234, unter II.1.e).


21 4. Sowohl der Nacherbe als auch der Vertragserbe, diesem gleichgestellt der durch ein Ehegattentestament 
begünstigte Erbe, können Ansprüche gegen den Beschenkten aus einer beeinträchtigenden Schenkung haben. 
Zahlungen zur Abwendung derartiger Herausgabeansprüche können Erwerbserlangungskosten sein.


22 a) Die Verfügung des Vorerben über einen Erbschaftsgegenstand, die unentgeltlich oder zum Zwecke der Erfüllung 
eines von dem Vorerben erteilten Schenkungsversprechens erfolgt, ist im Falle des Eintritts der Nacherbfolge 
insoweit unwirksam, als sie das Recht des Nacherben vereiteln oder beeinträchtigen würde (§ 2113 Abs. 2 i.V.m. 
Abs. 1 BGB). Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber 
wirksam ist, ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. Erfolgt die 
Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher aufgrund der Verfügung unmittelbar 
einen rechtlichen Vorteil erlangt (§ 816 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BGB). Da sich erst bei Eintritt der Nacherbfolge 
herausstellt, inwieweit der Nacherbe beeinträchtigt ist, entsteht der Anspruch nach § 2113 Abs. 1 i.V.m. § 816 Abs. 1 
BGB erst "im Falle des Eintritts der Nacherbfolge", also mit dem Nacherbfall.


23 b) Hat der Erblasser in der Absicht, den Vertragserben zu beeinträchtigen, eine Schenkung gemacht, kann der 
Vertragserbe, nachdem ihm die Erbschaft angefallen ist, von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks nach 
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern (§ 2287 Abs. 1 BGB). Die 
Regelung ist auf wechselbezügliche letztwillige Verfügungen eines gemeinschaftlichen Testaments, das --wie hier-- 
nach dem Tod des erstverstorbenen Ehegatten unwiderruflich geworden ist, entsprechend anzuwenden (Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 28.09.2016 - IV ZR 513/15, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2016, 2004, Rz 7, 
m.w.N.). Der Anspruch entsteht mit dem Anfall der Erbschaft beim Vertragserben gemäß § 1942 Abs. 1 BGB. 
Grundsätzlich ist dies der Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers (vgl. § 1922 Abs. 1 BGB).


24 c) In beiden Fällen dienen Zahlungen, die diese Ansprüche abwehren, dazu, dem Beschenkten das Geschenkte zu 
sichern. Sie können deshalb nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG abzugsfähig sein. Das gilt auch dann, wenn Zahlungen 
aufgrund eines Vergleichs erbracht werden, sofern die Ansprüche ernstlich geltend gemacht wurden. Unter diesen 
Umständen wird durch den Vergleich eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, sodass nicht mehr zu prüfen ist, ob und 
in welchem Umfang die Ansprüche ursprünglich tatsächlich bestanden haben.


25 5. Eine derartige Zahlung des Beschenkten stellt für seine Schenkungsteuer ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar. Soweit der Empfänger die Zahlung seinerseits nach § 3 Abs. 2 Nr. 7 ErbStG zu versteuern 
hat, entsteht zwar die Steuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. j ErbStG erst mit dem Zeitpunkt, zu dem er den Anspruch 
geltend macht. Für den Beschenkten, der die Zahlung als Nachlassverbindlichkeit abziehen kann, wirkt die 
Geltendmachung jedoch auf den Zeitpunkt der Schenkung zurück. Es verhält sich insoweit nicht anders als in den 
Fällen, in denen Pflichtteilsansprüche geltend gemacht werden (vgl. BFH-Urteile jeweils vom 05.02.2020 - 
II R 17/16, BFHE 267, 506, BStBl II 2020, 584, Rz 11, und II R 1/16, BFHE 267, 500, BStBl II 2020, 581, Rz 13, jeweils 
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m.w.N.; sowie zur Abfindung für einen künftigen Pflichtteils(ergänzungs)anspruch BFH-Urteil in BFHE 194, 440, BStBl 
II 2001, 456, unter II.2.d).


26 6. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass der vergleichsweise gezahlte Betrag 
rückwirkend die Bereicherung des Klägers mindert und der Schenkungsteuerbescheid entsprechend zu ändern ist.


27 a) Die Zahlung des Klägers stellt eine Aufwendung zur Erlangung des Erwerbs nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 i.V.m. § 1 
Abs. 2 ErbStG dar. Der mit dem Bruder abgeschlossene Vergleich diente dazu, etwaige Herausgabeansprüche 
abzuwenden und damit die erhaltene Schenkung für den Kläger endgültig zu sichern.


28 Die Vergleichszahlung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schenkung und nicht mit dem Erbfall nach der 
Mutter. Zwar trat erst mit deren Tod die aufschiebende Bedingung für die Entstehung etwaiger zivilrechtlicher 
Herausgabeansprüche gegen den Kläger ein. Allerdings treffen die Kosten den Kläger als Beschenkten; sie treffen 
ihn nicht im Zusammenhang mit seiner etwaigen Erbenstellung nach dem Tod seiner Mutter.


29 b) Der Schenkungsteuerbescheid ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern. Mit dem Tod der Mutter des Klägers 
ist die aufschiebende Bedingung für etwaige Herausgabeansprüche gegen den Kläger eingetreten. Diese führt in 
Höhe des vergleichsweise gezahlten Betrags rückwirkend zu einer Minderung des steuerpflichtigen Erwerbs.


30 c) Dem Ergebnis steht nicht entgegen, dass § 29 Abs. 1 ErbStG gesonderte rückwirkend zu berücksichtigende 
Erlöschenstatbestände vorsieht, die hier --wie das FG zu Recht ausgeführt hat-- jedoch nicht erfüllt sind. § 29 Abs. 1 
ErbStG schließt eine Berücksichtigung von Aufwendungen nach § 10 Abs. 5 ErbStG nicht aus.


31 7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. Die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung beruht auf 
§ 121 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO.


Page 5 of 5Abzugsfähigkeit von Zahlungen des Beschenkten zur Abwendung von Ansprüchen de...


15.10.2021https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE...







